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Herausforderung Schmerzen bei Menschen 
mit geistiger und Komplexer Behinderung
Ein Praxisbuch

1. Auflage 2022, 17 x 24 cm, broschiert, ca. 240 Seiten,
ISBN: 978-3-88617-328-0; Bestellnummer LBS 328
ca. 25.– Euro [D]; ca. 30.– sFr.

Menschen mit geistiger und Komplexer Behinderung sind über ihre 
gesamte Lebensspanne immer wieder von Schmerzen betroffen.  
Die Situation ist eine »besondere«, da diese Menschen Schmerzen in 
»erhöhtem« Maße ausgesetzt sind und dies nicht auf »herkömmliche«
Weise mitteilen. Infolgedessen deuten Außenstehende das gezeigte
Verhalten oftmals anders als es eigentlich beabsichtigt ist.
Das Buch setzt sich auf vielfältige Weise mit dem Thema auseinander- 
zusetzen und verknüpft Fachwissen mit Praxisbeispielen.
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Teilhabe/
Inklusion

Evelyn Franke, Claudia Liebau, Martina Zabel (Hrsg.)

Gesundheitliche 
Vorsorgeplanung in der 
letzten Lebensphase nach 
§ 132g SGB V

Erfahrungsberichte aus der 
Eingliederungshilfe

Mit allen Neuregelungen im Eingliederungs-
hilferecht, Stand Januar 2020

Die aktuelle 6. Auflage des bewährten Ratgebers richtet sich
in erster Linie an Mitarbeitende von Beratungsstellen und 
Leistungserbringern sowie an Eltern, Geschwister, andere
Angehörige von Menschen mit geistiger Behinderung und
rechtliche Betreuer*innen. Er liefert einen Überblick über
alle Rechte und Sozialleistungen, die Menschen mit Behin-
derung zustehen. Ausgangspunkt ist das Bestehen einer
geistigen Behinderung ab Geburt. Ziel des Ratgebers ist es, 
eine fundierte Kenntnis über die Rechte von Menschen mit 
Behinderung zu vermitteln und damit einen Beitrag dazu 
zu leisten, dass diese Rechte in der Praxis wahrgenommen 
werden können.

Der vorliegende Ratgeber bildet die Rechtslage zum 1. Januar 
2020 ab. Er berücksichtigt damit insbesondere die wesent-
lichen Änderungen durch das Bundesteilhabegesetz und 
enthält eine verständliche Darstellung aller neuen Regelun-
gen im Recht der Eingliederungshilfe.

Um den Leser*innen den Einstieg in den »Dschungel« des 
(Sozial-)Rechts zu erleichtern, werden im Ratgeber eingangs
die Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderung in
verschiedenen Lebensphasen und Lebenslagen anhand von
Schaubildern dargestellt. Zur leichteren Übersichtlichkeit
und Verständlichkeit enthalten die einzelnen Kapitel zusätz-
lich Tipps, (Rechen-)Beispiele und weitere Hinweise.

Ein Schlagwortverzeichnis, das zu wichtigen Begriffen den
schnellen Zugriff auf die relevantesten Textstellen erleichtert,
sowie ein Abkürzungsverzeichnis runden das Buch ab.

© Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V.
Raiffeisenstraße 18
35043 Marburg

Tel. 06421 491-0
Fax 06421 491-167
bundesvereinigung@lebenshilfe.de
www.lebenshilfe.de

ISBN: 978-3-88617-581-9
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Lebenshilfe Schweinfurt (Hrsg.)

Konzept und Aufbau eines 
Peerberatungsangebotes 
von und für Menschen mit 
Lernschwierigkeit

Ein Praxisbuch

Mit allen Neuregelungen im Eingliederungs-
hilferecht, Stand Januar 2020

Die aktuelle 6. Auflage des bewährten Ratgebers richtet sich
in erster Linie an Mitarbeitende von Beratungsstellen und 
Leistungserbringern sowie an Eltern, Geschwister, andere
Angehörige von Menschen mit geistiger Behinderung und
rechtliche Betreuer*innen. Er liefert einen Überblick über
alle Rechte und Sozialleistungen, die Menschen mit Behin-
derung zustehen. Ausgangspunkt ist das Bestehen einer
geistigen Behinderung ab Geburt. Ziel des Ratgebers ist es, 
eine fundierte Kenntnis über die Rechte von Menschen mit 
Behinderung zu vermitteln und damit einen Beitrag dazu 
zu leisten, dass diese Rechte in der Praxis wahrgenommen 
werden können.

Der vorliegende Ratgeber bildet die Rechtslage zum 1. Januar 
2020 ab. Er berücksichtigt damit insbesondere die wesent-
lichen Änderungen durch das Bundesteilhabegesetz und 
enthält eine verständliche Darstellung aller neuen Regelun-
gen im Recht der Eingliederungshilfe.

Um den Leser*innen den Einstieg in den »Dschungel« des 
(Sozial-)Rechts zu erleichtern, werden im Ratgeber eingangs
die Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderung in
verschiedenen Lebensphasen und Lebenslagen anhand von
Schaubildern dargestellt. Zur leichteren Übersichtlichkeit
und Verständlichkeit enthalten die einzelnen Kapitel zusätz-
lich Tipps, (Rechen-)Beispiele und weitere Hinweise.

Ein Schlagwortverzeichnis, das zu wichtigen Begriffen den
schnellen Zugriff auf die relevantesten Textstellen erleichtert,
sowie ein Abkürzungsverzeichnis runden das Buch ab.

© Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. 
Raiffeisenstraße 18
35043 Marburg

Tel. 06421 491-0
Fax 06421 491-167
bundesvereinigung@lebenshilfe.de
www.lebenshilfe.de

ISBN: 978-3-88617-581-9

ANZE IGE

NEU aus dem Lebenshilfe-Verlag 

Konzept und Aufbau eines Peerberatungs- 
angebotes von und für Menschen  
mit Lernschwierigkeit
Projektdokumentation und Arbeitshilfe

1. Auflage 2022, DIN A4, broschiert, ca. 64 Seiten
ISBN: 978-3-88617-584-0; Bestellnummer LEA 584
ca. 9.– Euro [D]; ca. 12.– sFr.

Die Broschüre beschreibt den spannenden Weg, den die Offenen  
Hilfen der Lebenshilfe Schweinfurt beim Aufbau eines Peerberatungs-
angebotes gegangen sind. Das Werk liefert viele Denkanstöße und 
wertvolle Praxishinweise, die gerade auch für jene hilfreich sind,  
die sich selbst auf den Weg machen und ein eigenes Peerberatungs-
angebot aufbauen wollen. 

Te
ilh

ab
e/

In
kl

us
io

n
W

ir
ku

ng
sn

ac
hw

ei
s

B
un

de
sv

er
ei

ni
gu

ng
 L

eb
en

sh
ilf

e 
e.

 V
.

Teilhabe/ 
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Tanja Heitling

Selbstbestimmung, 
Wunsch- und Wahlrecht, 
Wirkungsnachweis

Wie gelingt dies Menschen mit intellektueller 
und sprachlicher Beeinträchtigung?

Realisierte Selbstbestimmung und deren
Wirkung können gemessen werden.

Wie dies geht, wird in diesem Buch beschrieben. Dieses Buch 
ist das Ergebnis von zwei Studien zur Entwicklung und Überprü-
fung eines Verfahrens zur Realisierung von Selbstbestimmung
und zur Überprüfung von Wirkung (SB&W) für Menschen mit 
schwerer intellektueller und sprachlicher Beeinträchtigung.

Mit der Umsetzung dieses Verfahrens wird es erstmals für jede 
Art von Leistungen und Umweltbedingungen kennzahlenba-
siert möglich, das Qualitätsniveau und die Wirkung der Leis-
tungserbringung zu messen und zwischen Organisationen der
Eingliederungshilfe vergleichbar zu machen.

Für die Umsetzung des Verfahrens SB&W sind in Unternehmen
der Eingliederungshilfe umfassende organisationale Verände-
rungen notwendig. Es werden Anforderungen an die Aufbau- und
Ablauforganisation von leistungserbringenden Organisationen
für die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des BTHG identi-
fiziert. Zudem werden konkrete Vorschläge für die Umsetzung
dieser Anforderungen durch die Umsetzung des Instruments/
Verfahrens SB&W dargestellt sowie die organisationalen Konse-
quenzen für und die Effekte auf das System Eingliederungshilfe
aufgezeigt.

Im Ergebnis ist ein Verfahren entstanden, das es Mitarbeiten-
den in der Eingliederungshilfe ermöglicht, sich kontinuierlich an
die Wünsche und die Wahl leistungsberechtigter Personen mit
intellektueller und sprachlicher Beeinträchtigung anzunähern.
Mit diesem Instrument/Verfahren werden die Voraussetzungen
dafür geschaffen, dass der Wille zur Gestaltung der individuellen
Lebenswelt zur Lebensrealität wird. Die Erprobung des Verfah-
rens hat zudem den Nachweis erbracht, dass realisierte Selbst-
bestimmung die Lebensqualität messbar verbessert.

© Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V.
Raiffeisenstraße 18
35043 Marburg

Tel. 06421 491-0
Fax 06421 491-167
bundesvereinigung@lebenshilfe.de
www.lebenshilfe.de

ISBN: 978-3-88617-228-3

Dipl.-Psych. Tanja Heitling
tanjaheitling@Selbst-Bestimmung.com
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Gesundheitliche Vorsorgeplanung in der 
letzten Lebensphase nach § 132g SGB V
Erfahrungsberichte aus der Eingliederungshilfe

1. Auflage 2022, DIN A4, broschiert, ca. 128 Seiten,
ISBN: 978-3-88617-583-3; Bestellnummer LEA 583
ca. 20.– Euro [D]; ca. 24.– sFr.

Erfahrungsberichte aus der Eingliederungshilfe 
zur Umsetzung des Beratungsangebots zur  
gesundheitlichen und pflegerischen  
Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase  
gemäß § 132g SGB V.

|  Helga Schlichting,
Myriel Gelhaus, 
Florian Nüßlein

Selbstbestimmung, Wunsch- und 
Wahlrecht, Wirkungsnachweis
Wie gelingt dies Menschen mit intellektueller und 
sprachlicher Beeinträchtigung?

1. Auflage 2022, 17 x 24 cm, broschiert, ca. 128 Seiten,
ISBN: 978-3-88617-228-3; Bestellnummer LBF 228
ca. 25.– Euro [D]; ca. 30.– sFr.

Dieses Buch beschreibt ein Verfahren zur Realisierung von Selbst- 
bestimmung und zur Überprüfung von Wirkung (SB&W) für Menschen 
mit schwerer intellektueller Beeinträchtigung, die nicht sprechen  
können und in unserer Gesellschaft Fremdbestimmung erfahren.

|  Tanja Heitling

|  Lebenshilfe
Schweinfurt (Hrsg.)

|  Evelyn Franke, Claudia Liebau,
Martina Zabel (Hrsg.)
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Aktuelle Herausforderungen in der 
sogenannten Behindertenhilfe

die Coronapandemie bestimmt seit 
nunmehr zwei Jahren das gesellschaft-
liche Leben. Vieles hat sich seither 
verändert: Vermehrte digitale Kommu-
nikation, Erfahrungen von Isolation 
und eine sich verändernde Arbeitswelt 
sind hier nur beispielhaft zu nennen. 
Familien, Singles oder Menschen in 
institutionalisierten Kontexten, z. B. 
alte oder behinderte Menschen, er-
leben die Pandemie ganz unterschied-
lich. Die Auswirkungen der Pandemie 
werden aktuell auch für die Menschen 
mit Behinderung und die sogenannte 
Behindertenhilfe erforscht. 

TRESCHER und NOTHBAUM (2021) 
sowie WULFERT (2022, in dieser Aus- 
gabe) gehen den Lebensbedingungen 
unter Corona von Menschen mit Be-
hinderung im Bereich Wohnen und 
den Arbeitsbedingungen der dort tätigen 
Fachkräfte nach. Zum einen wird an-
hand ihrer Erhebungen deutlich, dass 
Menschen, die in institutionalisierten 
Settings leben, benachteiligt sind: Sie 
sind abhängig von Strukturen, die mehr 
vom Motiv der Fürsorge als dem der 
Selbstbestimmung geprägt sind. Und 
zum anderen findet die einhergehende 
enorme Mehrbelastung von Fachkräf-
ten ihren Ausdruck. TRESCHER und 
NOTHBAUM (2021) gehen zudem 
der Frage nach, ob Corona auch als 
Chance für Inklusion gesehen werden 
kann. Sie befragten Fachkräfte in be-
sonderen Wohnformen zu den dortigen 
Bedingungen während der Pandemie. 
Dabei stellten sie fest, dass bestehende 
Routinen aufgebrochen wurden, die 
mehr Handlungsspielraum für die  
Bewohner*innen zuließen. Ihrer Mei-
nung nach ist „stationäres Wohnen“ 
grundsätzlich veränderungsfähig und 
sie fragen, warum Einrichtungen „nicht 
auch ohne äußere Not den Rahmen 
für neue Praxen schaffen, die (mehr) 
an inklusiven Praxen orientiert sind“ 
(TRESCHER, NOTHBAUM 2021, o. S.). 

Johannes SCHÄDLER (2018) verknüpft 
fehlende Modernisierungsmaßnahmen 
in der Behindertenhilfe mit der Pfad-
theorie. Demnach sind Organisationen 
historisch geprägt: Nach einer chaoti-
schen Phase auf der Suche nach einer 

Lösung für ein Problem haben sich 
Wege etabliert, von denen sie nicht 
mehr abweichen. Sie befinden sich in 
einer Locked-in-Situation. Nur eine 
Pfadbrechung kann die Locked-in-
Situation verändern, ausgelöst etwa 
durch den Entzug von Geldern oder 
veränderte Gesetzgebung. Auch durch 
das aktive Handeln von Akteur*innen 
in den Organisationen ist eine Pfad-
brechung möglich, „meist jedoch nur 
unter erheblichen Anstrengungen“ 
(SCHÄDLER 2018, 152).

Bezogen auf die Lebenshilfe, als Eltern-, 
Selbsthilfe- und Trägerverband, aber 
auch die Wohlfahrtverbände, wie z. B. 
Caritas und Diakonie, heißt das:  
Aufgrund ihrer Entwicklungsvergan-
genheit fällt es ihnen schwerer als neu 
gegründeten Organisationen, Innovati-
onen zu verstetigen oder aufzugreifen. 
Sie haben sich gemeinsam mit dem 
staatlichen Versorgungssystem und 
der Gesetzgebung etabliert und über 
Jahrzehnte hinweg Angebote aufgebaut 
und entwickelt, z. B. Schulen sowie 
Werk- und Wohnstätten für behin-
derte Menschen. Damals waren diese 
innovativ und erfüllten verschiedene 
Zwecke, wie etwa das Einlösen des 
Rechts auf Bildung und Arbeit oder 
Wohnen in der Mitte der Gesellschaft. 
Im heutigen gesellschaftlichen Kontext 
sind diese Sondersysteme dagegen 
veraltet und wirken exkludierend. 
Das Recht, die allgemeinen Systeme 
(z. B. Schule, Arbeitsmarkt) nutzen 
zu können, steht im aktuellen Fokus 
der Entwicklungen. Die Aufgabe der 
Gesellschaft – mitsamt ihrer Normen, 
Konventionen und Gesetze – ist es, 
die Barrieren in allgemeinen Systemen 
abzuschaffen, damit Menschen mit Be-
hinderung gleichberechtigt am Leben 
in der Gesellschaft teilhaben können. 
Auf diesem Weg ist die sogenannte Be-
hindertenhilfe als Kooperationspartner 
für allgemeine Systeme und Dienstleis-
ter zur Unterstützung von Menschen 
mit Behinderung gefordert. Durch 
strategisches Handeln können sie ge-
meinsam alternative Wege kreieren, die 
eine Chance haben, bislang gegangene 
Pfade zu ersetzen. Neben Inklusion 
und Teilhabe als übergeordnete Ziele 

Liebe*r Leser*in,
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sind auf kürzere Sicht weitere Heraus-
forderungen zu meistern. Ein paar von 
ihnen werden in den Artikeln dieser 
Ausgabe betrachtet.

So zeigt zum Beispiel der Artikel von 
Helen BAYKARA-KRUMME und 
Vanessa RAU auf, wie es der Lebens-
hilfe als historisch gewachsene Orga-
nisation erst seit kurzer Zeit und noch 
unzureichend gelingt, den migrations-
bezogenen gesellschaftlichen Wandel 
zu berücksichtigen. Der Anteil der Be-
völkerung mit Migrationshintergrund 
liegt bei 26,7 %, der unter 15-Jährigen 
sogar bei 39,4 % (Destatis 2021, 58). 
Migrationsspezifische Aktivitäten und 
Angebote sind bisher allerdings nur 
wenige verfügbar. 

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) als 
möglicher Moment der Pfadbrechung 
wird in den nächsten Jahren die Be-
hindertenhilfe weiter verändern. Die 
Umsetzung in der Praxis wird zeigen, 
inwieweit sich die Behindertenhilfe 
entlang der Leitlinien der Teilhabe und 
Selbstbestimmung modernisiert. Peter 
BARTELHEIMER et al. beschreiben 
den sozialrechtlichen Wandel von 
der Fürsorge bis zur Teilhabe in den 
letzten 60 Jahren. Der Teilhabebegriff 
in seiner Verwendung steht dabei im 
Mittelpunkt. Sie analysieren, inwieweit 
das BTHG selbstbestimmte Teilhabe 
ermöglichen kann. Dazu erläutern 
sie das Teilhabeverständnis im BTHG 

bzw. der International Classification 
of Functioning, Disability and Health 
(ICF) und weisen auf Lücken in den 
Selbstbestimmungsmöglichkeiten hin. 
Bei der Weiterentwicklung der soge-
nannten Behindertenhilfe müssen 
Menschen mit Behinderung stärker 
einbezogen werden. Wie das in Form 
eines Beirats aus Selbstvertreter*innen 
bei der Umsetzung des BTHG gelungen 
ist, berichtet Robert REMPEL.

Wahlmöglichkeiten zu haben und 
selbst entscheiden zu können, wie 
und wo jemand arbeiten oder wohnen 
möchte, bleibt weiterhin eine Heraus-
forderung. Menschen mit Behinderung 
dürfen nicht verpflichtet werden, in 
gemeinschaftlichen Wohnformen 
zu wohnen oder in der Werkstatt zu 
arbeiten. Sie haben ein Recht auf freie 
Wahl ihres Wohn- und Arbeitsortes. 
In der Praxis beschränken fehlende 
Alternativen aktuell allerdings die 
freie Wahl. Es besteht ein Mangel an 
barrierefreien Wohnungen und Arbeits-
möglichkeiten außerhalb der Werkstatt 
fehlen. Wohnungswirtschaft, Arbeits-
markt und Behindertenhilfe müssen 
Kooperationen eingehen. Sie können 
gemeinsam Angebote entwickeln, 
um Wahlmöglichkeiten herzustellen. 
Innovative Konzepte und Nischen-
angebote, wie sie beispielsweise der 
Verein WOHN:SINN unterstützt, 
befördern diesen Weg (vgl. POLSFUß 
und KÖPCKE). 

Die Coronapandemie, als aktuelle 
Herausforderung, hat einige Problem-
stellen deutlicher gemacht. Gesell-
schaftliche Veränderungen wie die 
digitale Transformation, Migration und 
Gesetzesänderungen werden die Be-
hindertenhilfe zur Weiterentwicklung 
herausfordern. Die Zeitschrift Teilhabe 
wird diese Prozesse begleiten und  
Umsetzungsmöglichkeiten aufzeigen. 

Benita Richter, Berlin
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60 Jahre Fachzeitschrift der Lebenshilfe
Mit der Ausgabe 1/2022 feiert die Fachzeitschrift der Lebenshilfe ihr 60-jähriges Jubiläum.  

Seit 2009 wird sie unter dem Namen „Teilhabe“ veröffentlicht und richtet sich an eine breite 

Leserschaft in Wissenschaft, Praxis, Diensten und Einrichtungen.

Der Austausch zwischen sogenannter Behindertenhilfe und Wissenschaft ist seit ihrer Gründung 1958 ein 
wichtiger Pfeiler der Lebenshilfe. Öffentlichkeitsarbeit und das Verbreiten von Fachinformationen sollten von 
Beginn an Eltern, Fachleute, Politiker*innen und Gesellschaft von der Förderung von Menschen mit sogenannter 
geistiger Behinderung überzeugen. Die Fachzeitschrift der Lebenshilfe erschien 1962 erstmals als Vierteljahres-
zeitschrift „Lebenshilfe“. Sie richtete sich an Eltern und Fachleute gleichermaßen. Eine konzeptionelle  
Umgestaltung fand 1980 statt. Die „Lebenshilfe-Zeitung“ für Eltern und Angehörige wurde ins Leben gerufen. 
Die Fachzeitschrift wurde nun unter dem Namen „Geistige Behinderung“ veröffentlicht und wendete sich  
an Wissenschaft, Dienste, Einrichtungen und Studierende. Sie wurde 2009 von der „Teilhabe“ abgelöst. 

Mit dem neuen Namen „Teilhabe“ wurde der Fokus weg von der kognitiven Beeinträchtigung hin zu den sozialen 
Bezügen von Behinderung gelenkt. Andere Wissenschaftsdisziplinen und eine möglichst handlungsorientierte 
Verknüpfung von Theorie, Wissenschaft und Praxis werden zunehmend in der Zeitschrift abgebildet.  
Verbändeübergreifend ist sie ein wichtiges Organ für die Veröffentlichung neuer Erkenntnisse.
Die Zeitschrift Teilhabe erscheint quartalsweise. Unter www.zeitschrift-teilhabe.de finden Sie  
weitere Informationen zur Zeitschrift.

Die Redaktion der Fachzeitschrift Teilhabe, Berlin/Marburg

http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/603
http://www.zeitschrift-teilhabe.de
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| KURZFASSUNG Der Beitrag beschäftigt sich mit dem migrationsbezogenen Wandel 
in einer zivilgesellschaftlichen Organisation, die sich für die Interessen von Menschen mit 
einer Behinderung und ihre Familien einsetzt. Am Beispiel der Lebenshilfe wird gezeigt, 
wie das Thema Migration in der Intersektion mit Behinderung viele Jahre nur sporadisch 
adressiert wird und erst spät, u. a. durch Legitimationsdruck im organisationalen Feld, 
substanziellere Veränderungen zu konstatieren sind. Mit dem Leitspruch „Es ist normal 
verschieden zu sein“ sieht sich die Organisation zuständig für die Differenzkategorie Be-
hinderung und damit verbundene Teilhabeforderungen; andere soziale Kategorien und 
damit verbundene Bedarfe werden lange untergeordnet.

| ABSTRACT Challenge Diversity? Migration-Related Representation und Parti-
cipation in a Civil Society Organization for People with a Disability. The article 
deals with the migration-related change in a civil society organization that advocates the 
interests of people with a disability and their families. Using the example of Lebenshilfe, 
we show how the intersection of migration and disability has, for many years, only been 
sporadically addressed. Substantial changes can be observed rather late, which to some 
extent can be attributed to external pressures. The organization follows the motto "It is 
normal to be different" and considers itself responsible for disability issues and associated 
demands for participation; other social categories and associated needs are subordinated 
for a long time.

Helen Baykara-Krumme Vanessa Rau

Herausforderung Vielfalt?
Migrantische Repräsentation und Teilhabe in einer 
zivilgesellschaftlichen Organisation für Menschen  
mit Behinderung

Zivilgesellschaftliche Organisationen 
und migrationsbezogener Wandel

Zivilgesellschaftliche Organisationen 
gelten als Vermittler zwischen Indivi-
duum und Gesellschaft (vgl. ZIMMER, 
PRILLER 2007). Sie bieten Individuen 
Möglichkeiten der Partizipation und 
Selbstorganisation und bilden „die In-
frastruktur für belastbares gesellschaft-
liches und soziales Engagement“ (SIM-
SA, ZIMMER 2014, 12). Das Feld der 
zivilgesellschaftlichen Organisationen 
ist heterogen und umfasst z. B. Wohl-
fahrtsverbände, Sport- und Freizeitor-
ganisationen, Gewerkschaften, Interes-
senverbände sowie Bürgerrechts- und 
Selbsthilfeorganisationen. Als Advo- 
cacy-Organisationen setzen sich insbe- 
sondere Letztere, für bestimmte Themen,  
Interessen und Zielgruppen ein, bean- 
spruchen von Gesellschaft und Staat  
Mitgestaltung und fordern Veränderung. 
Zugleich sind sie selbst sich wandeln-

den Bedingungen und Veränderungs-
prozessen unterworfen. Wie also reagie-
ren sie auf neue Herausforderungen, 
inwiefern wagen sie Neues, wandeln 
und öffnen sich, z. B. für neue Themen 
und Gruppen?

Angesichts jahrzehntelanger Einwan-
derung nach Deutschland, einer zu-
nehmend heterogeneren Bevölkerung 
und der gestiegenen gesellschaftlichen 
und politischen Aufmerksamkeit für 
Diversität, Diskriminierung und Ras- 
sismus stellt sich die Frage, wie zivilge- 
sellschaftliche Organisationen auf migra-
tionsbezogenen gesellschaftlichen Wan-
del reagieren, wie sie diesen mitgestalten 
und die Interessen von Zugewanderten 
und ihren Nachkommen mit repräsen-
tieren. Der Anteil der Einwohner*in-
nen in Deutschland mit einem Migra- 
tionshintergrund liegt laut Statistischem 
Bundesamt im Jahr 2020 bei 26,7 % 
(21,9 Mio.), von denen knapp zwei 
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2011). Diese umfassen beispielsweise 
externen oder internen Druck für eine 
Öffnung:

 > extern, z. B. durch Gesetze, öffent-
liche Debatten und Erwartungen im 
organisationalen Feld (wie z. B. ein 
Antidiskriminierungsgesetz, natio-
nale Integrationspläne oder Diskurse 
um interkulturelle Öffnung);

 > intern, z. B. durch organisationsin-
terne Fürsprecher*innen und Ak-
teur*innen, die Wandel vorantreiben.

Weiterhin können funktionale Be-
dürfnisse von Organisationen, wie das 
Erfordernis der Gewinnung neuer Mit-
glieder oder Veränderungen in der Be-
schäftigtenstruktur, Veränderungen be- 
wirken. Außerdem wird davon aus-
gegangen, dass dort, wo die Organisa-
tionskultur bereits reformoffen ist, eher 
auch ein Wandel in Hinblick auf neue 
Themen oder Gruppen zu beobachten 
ist. Im Kontext der Debatte um Inter-
sektionalität stellt sich vor diesem Hin-
tergrund die Frage, ob Organisationen, 
die sich für die Rechte von potenziell 
benachteiligten Minderheiten einsetzen 
und insofern differenzaffin sind, auch 
besonders offen für andere gesell-
schaftliche Gruppen sind, wie z. B. für 
Menschen mit einer Zuwanderungsge-
schichte.

In der Studie, auf die wir uns im 
Folgenden beziehen, wurden vier zivil-
gesellschaftliche Organisationen unter 
der Fragestellung untersucht, wie sie 
auf migrationsbezogenen Wandel re-
agieren. Eine der vier Organisationen 
war die Bundesvereinigung Lebenshilfe 
e.V.1 Der vorliegende Beitrag nimmt 
an diesem Beispiel die Intersektion 
Migration und Behinderung besonders 
in den Blick. Nach einer kurzen Dis-
kussion des Forschungsfelds zu Be-
hinderung und Migration stellen wir 
unsere Rekonstruktion des organisa- 
tionalen Wandels in der Bundesver-
einigung Lebenshilfe vor und berichten 
Forschungsbefunde zur Situation in 
den Mitgliedsorganisationen vor Ort, 
bevor wir mit einem Fazit enden.

Behinderung und Migration aus  
intersektionaler Perspektive

Unter Intersektion wird die Verschrän-
kung zweier Identitätskategorien ver- 
standen, die als Grundlage von Diskrimi-
nierung dienen können (vgl. McCALL 
2005). Der von Kimberlé CRENSHAW 

Drittel (13,6 Mio.) aus dem Ausland  
zugewandert sind und gut ein Drittel 
(8,3 Mio.) ohne eigene Migrationser-
fahrung in Deutschland geboren wur-
den (Destatis 2021, 58). In den jüngeren 
Altersgruppen ist der Anteil der Bevöl-
kerung mit Migrationshintergrund hö-
her als in den älteren Altersgruppen; so 
haben 39 % der unter 15-Jährigen einen 
Migrationshintergrund im Vergleich zu 
13 % der Älteren über 64 Jahre (Desta-
tis 2021, 61). Mittelfristig wird daher 
der Anteil der Bevölkerung mit einer 
Migrationsgeschichte auch unabhängig 
von weiterer Zuwanderung steigen.

In der Debatte um migrantische Teil-
habe wurde der Blick in den letzten 
Jahren zunehmend auf die Organisa- 
tionen der Aufnahmegesellschaften ge- 
richtet. Ihre Offenheit und ihre Struk-
turen der Ermöglichung wurden Ge-
genstand von Analysen und wissen-
schaftlichen Auseinandersetzungen (z. B. 
ÖZTÜRK, REITER 2017; ETTE et al. 
2020). Die für die öffentliche Verwal-
tung konstatierte „demographische 
Diskrepanz“ (LANG 2019, 3) zwischen 
der migrantischen, kulturellen Vielfalt 
in der Bevölkerung und der bislang we-
nig divers besetzten Verwaltung trifft 
auch für viele andere Organisationen 
zu. So kam eine Studie zu zivilgesell-
schaftlichen Organisationen im Jahr  
2017 zu dem Schluss, dass Öffnungs-
prozesse immer noch am Anfang stehen 
(vgl. PRIEMER 2017, 6). Die Gruppen 
der Mitglieder und freiwillig Engagier-
ten sind kulturell nach wie vor recht 
homogen zusammengesetzt; nur we-
nige Organisationen gewinnen Mig- 
rant*innen als Mitglieder, aber auch 
nur wenige bemühen sich gezielt dar-
um (vgl. PRIEMER et al. 2017, 36). Die 
Vielfalt der Bevölkerung wird insofern 
auch in zivilgesellschaftlichen Orga- 
nisationen bisher kaum abgebildet. 
Während einerseits Migrantenorganisa-
tionen einen wichtigen Teil der zivilge-
sellschaftlichen Landschaft darstellen 
(vgl. SVR-Forschungsbereich 2020), ist 
die Repräsentanz und Teilhabe von Zu-
gewanderten und ihren Nachkommen 
in den Organisationen der Mehrheits-
gesellschaft noch eher gering ausge-
prägt.

Welche Faktoren können migrations-
bezogenen Wandel hervorbringen? In 
der sozialwissenschaftlichen Forschung 
werden verschiedene Einflussfaktoren 
für organisationale Veränderungsprozes-
se unterschieden (z. B. DOBBIN et al. 

geprägte Begriff (1989) bildete zu-
nächst für Wissenschaftler*innen der 
Geschlechterforschung die Möglichkeit 
einer gemeinsamen Betrachtung von 
Strukturkategorien durch Fokussierung 
ihrer Überschneidungen und die da-
durch entstehenden Diskriminierun-
gen. Die Schnittstelle von Behinderung 
und Migration wird in der wissenschaft-
lichen Forschung dabei anders als ande- 
re Intersektionen bisher nur randstän-
dig bearbeitet. Dies resümiert BURNS 
(2019) in ihrem Überblicksbeitrag für 
die internationale Forschung, und dies 
gilt auch nach wie vor für die For-
schungslage in Deutschland (vgl. 
SEIFERT, HARMS 2012; WANSING, 
WESTPHAL 2014a und 2019; BAL-
DIN 2014).

Die seit einigen Jahren etwas zu-
nehmende Aufmerksamkeit für dieses 
Feld in der sozialen Praxis resultiert 
nach Ansicht von WANSING und 
WESTPHAL (2014b) aus dem Einfluss 
der UN-Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK) und ihrem Grundsatz der 
Achtung vor der Unterschiedlichkeit 
von Menschen mit Behinderung und 
kommt damit eher aus dem Feld der 
Behindertenhilfe als der Migrations-
sozialarbeit (ebd., 31). Durch die Rati-
fizierung der UN-BRK (2009) hat sich 
Deutschland u. a. verpflichtet, verläss-
liche Daten zur Lage von behinderten 
Menschen mit einer Zuwanderungsge-
schichte bereit zu stellen (vgl. AMIR-
PUR 2016, 53).

In der wissenschaftlichen Forschung 
wird die Lebenssituation von Migrant*in-
nen mit einer Behinderung entlang von 
drei Foki untersucht (vgl. BURNS 2019):

1. Neben der Analyse der spezifischen 
Herausforderungen für Menschen 
mit Behinderungen bei der Migra-
tion selbst, v. a. dem Erhalt von Visa 
und Staatsbürgerschaften, wird

2. die besondere Lebenssituation von 
Migrant*innen mit (Angehörigen mit) 
einer Behinderung untersucht und 
der Frage nachgegangen,

3. wie die Institutionen der Aufnahme-
gesellschaft, wie soziale Einrich-
tungen und Dienste, auf die spezifi-
schen Bedarfe von Eingewanderten 
und ihre Nachkommen reagieren.

In Deutschland liegt das Hauptinte-
resse der wissenschaftlichen Arbeiten 
bisher auf der Frage, wie zugewander-
te Familien mit Angehörigen mit einer 

1  Das Verbundprojekt „Zivilgesellschaftliche Organisationen und die Herausforderungen von Migration und Diversität: Agents of Change (ZOMiDi)“ 
wurde von 2018 bis 2021 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Verbundpartner waren das Max-Planck-Institut zur Erforschung 
multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften in Göttingen, die Ludwig-Maximilians-Universität München und die Humboldt-Universität zu 
Berlin. Neben der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. erfolgte die Forschung in der Deutschen AIDS-Hilfe e.V., im Lesben- und Schwulenverband in 
Deutschland e.V. und in der Vereinten Dienstleistungs-Gewerkschaft ver.di (siehe www.zomidi.de). 

http://www.zomidi.de
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Behinderung die Zugänge und Barrieren  
des Hilfesystems erleben (vgl. KOHAN 
2012; HALFMANN 2014, AMIRPUR 
2016) und welche besonderen Belas-
tungen mit einer Behinderung und ei-
ner Migrationsgeschichte einhergehen 
können (vgl. SCHIRILLA 2014; TUR-
HAN 2016).

So zeigt AMIRPUR (2016), wie irani-
sche und türkeistämmige Familien Bar-
rieren in den Zugängen zu Hilfesystemen 
erleben. Während sich die Orientierun-
gen und Erwartungen von migrierten 
und nichtmigrierten Familien oftmals 
kaum unterscheiden, sind Erstere deut-
lich größeren Herausforderungen aus-
gesetzt. In ihrem Bericht des Projekts 
zu Migration und Behinderung in den 
Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel 
bestätigen KARACAYLI und KUTLU-
ER (2012), dass Menschen, die zu-
gewandert sind, die Strukturen des 
deutschen Hilfesystems nicht genügend 
überblicken und sie daher oft nicht in 
Anspruch nehmen, obwohl Bedarfe 
und Interesse bestehen. So weisen sie 
auf Sprachbarrieren, geringes Vertrauen 
gegenüber Institutionen und mögliche 
Konflikte zwischen der Inanspruch-
nahme der Dienste und familialen Tra-
ditionen. In der Analyse von fünf jü-
dischen Familien aus der ehemaligen 
Sowjetunion mit Kindern mit Behin-
derung zeigt KOHAN (2012) dagegen, 
dass diese Familien die Situation nach 
der Migration vorrangig als Verbesse-
rung empfanden. An diesem Beispiel 
wird deutlich, dass die Erfahrungen von 
Familien mit Migrationshintergrund 
sehr vielfältig sein können. Die Inter-

sektion von Migration und Behinde-
rung und ihre Bearbeitung erfordert 
entsprechend eine genaue Betrachtung 
der jeweiligen Konstellationen.

Die Perspektive der Institutionen un-
tersuchte eine Studie des Paritätischen, 
in der sowohl Betroffene und Ange-
hörige als auch Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe und Migrantenorgani-
sationen befragt wurden (KIM 2020). 
Demnach haben 86 % aller befragten 
Einrichtungen der Behindertenhilfe 
Hilfeempfänger*innen mit Migrations-
hintergrund, 75 % sehen Handlungs-
bedarf bei der Versorgung und Betreu-
ung, und der Stand der interkulturellen 
Öffnung im Bereich der Behinderten-
hilfe wird als unzureichend bewertet 
(vgl. ebd., 35). Wichtigste Barrieren für 
die Inanspruchnahme von Angeboten 
durch Migrant*innen sind demnach 
bürokratische Hürden sowie Sprach-
barrieren. Viele Maßnahmen der inter-
kulturellen Öffnung sind bisher nicht 
umgesetzt, oftmals nicht einmal disku-
tiert. Als Empfehlungen werden neben 
dem Einsatz von Sprachmittler*innen 
und Lots*innen eine bessere Vernetzung 
mit relevanten Akteur*innen sowie die 
Verankerung der interkulturellen Öff- 
nung im Bundesteilhabegesetz formuliert. 
Kaum beleuchtet ist bisher, wie zivilge- 
sellschaftliche Selbsthilfeorganisationen 
mit der Intersektion Behinderung und 
Migration umgehen und sich infolge-
dessen verändern. Unser Forschungs-
projekt hat dieses Forschungsdesiderat 
am Beispiel der Bundesvereinigung 
Lebenshilfe und ihren örtlichen Mit-
gliedsorganisationen aufgegriffen.

Rekonstruktion des migrations- 
bezogenen Wandels in der  
Bundesvereinigung Lebenshilfe

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe 
ist die größte und eine der einfluss-
reichsten Organisationen für die Inter-
essen von Menschen mit Behinderung 
in Deutschland. Knapp 500 rechtlich 
unabhängige Orts- und Kreisverbände 
sind heute Mitglied der Bundesver-
einigung Lebenshilfe, diese haben ins-
gesamt über 120.000 Mitglieder. Die 
Lebenshilfe sieht sich als Selbsthilfever-
einigung sowie als Eltern-, Fach- und 
Trägerverband für Menschen mit geisti-
ger Behinderung und ihre Familien. Vor 
dem Hintergrund der Verfolgung und 
Ermordung von Menschen mit geistiger 
Behinderung im Nationalsozialismus 
und danach weiterhin fehlender staat-
licher Unterstützung und Hilfsmaßnah-
men sah die 1958 unter dem damaligen 
Namen „Lebenshilfe für das geistig be-
hinderte Kind e. V.“ gegründete Organi-
sation mit der Überwindung von Exklu-
sion und Diskriminierung von Kindern 
und ihren Eltern eine doppelte Auf-
gabe für sich vor, die die Organisation 
bis heute prägt. In seiner historischen 
Analyse beschreibt STOLL (2014) die 
Lebenshilfe mit ihrem frühen Fokus auf 
Teilhabechancen und Anerkennung als 
einen zentralen Akteur beim Wandel 
des Verständnisses von Behinderung 
als Kategorie sozialer Ungleichheit. Im 
Grundsatzprogramm von 1990 formu-
lierte die Organisation den bis heute 
prägenden Satz „Es ist normal ver-
schieden zu sein“ (LH 1990, 10), und 
im 2011 verabschiedeten Grundsatz-

Tipps für die Gründung kultursensibler 
Selbsthilfegruppen
Kommentierte Checkliste mit wertvollen Hinweisen 
zu den einzelne Umsetzungsschritten von der  
Gründungsphase bis zur kontinuierlichen Arbeit 

Infos und Download:
https://www.lebenshilfe.de/informieren/familie/migration-und-behinderung

Anzeige

https://www.lebenshilfe.de/informieren/familie/migration-und-behinderung
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in den 1980er und 1990er Jahren auf 
spezifische Beratungsbedarfe von zu-
gewanderten Familien. Außerdem gab 
es Diskussionen über ausländische 
Kinder in Sonderschulen, über die die 
Bundesvereinigung in der an die Mit-
glieder adressierten Lebenshilfe-Zei-
tung berichtete. Eine erste größere 
Auseinandersetzung findet sich im Jahr 
1994, als die Bundesvereinigung eine 
Tagung gemeinsam mit der Ausländer-
beauftragten der Bundesregierung or-
ganisierte. Im Rahmen der Marburger 

Gesprächstage „für ausländische Eltern 
geistig behinderter Kinder“ wurde ein 
Appell an die Vereine und Einrichtun-
gen der Lebenshilfe gerichtet, „die In-
teressen und Bedürfnisse ausländischer 
Familien stärker zu berücksichtigen“ 
(SCHÄDLER 1994). Hier wurde erst-
mals seitens der Bundesvereinigung 
anerkannt, dass es solche besonderen 
Anliegen gibt. Den örtlichen Lebens-
hilfen wurde eine Kooperation mit Mi-
grant*innengruppen und -vereinen na-
hegelegt. Diese Impulse wurden in den 
Folgejahren aber nicht systematisch 
aufgegriffen; vielmehr scheint dieses 
Ereignis aus dem organisationalen Ge-
dächtnis weitgehend verschwunden. 
Eine führende Mitarbeiterin konstatiert 
in einem Interview: „Nein, es wurde  
nicht zu einer systematischen Bearbei-
tung des Themas, es wurde nicht zu 
einer, ich sage jetzt mal, kulturellen 
Veränderung in der Organisation“. Ein-
zelne Aktivitäten in den Ortsverbänden 
in dieser Zeit fanden keinen Widerhall 
auf der Bundesebene und umgekehrt 
hatten die Aktivitäten der Bundesebe-
ne keine nennenswerten Folgen für die 
Ortsverbände.

Der Fokus der Lebenshilfe lag viel- 
mehr auf der internationalen Zusam- 
menarbeit: Es gab internationale Pro-
jekte, und Gäste aus dem Ausland be-
suchten örtliche Lebenshilfen. In den 
bereits erwähnten Grundsatzprogram-
men 1990 und 2011 wird die Unterstüt-
zung der Lebenshilfe für „Menschen 
mit Behinderung und ihren Familien 
auch in anderen Ländern der Welt“  
explizit thematisiert. Familien mit  
Migrationsgeschichte in Deutschland 
werden zwar 1990 an einer Stelle im 

programm heißt es: „Um die Teilhabe 
aller Menschen mit Behinderung zu 
ermöglichen, trägt die Lebenshilfe zur 
Gestaltung einer inklusiven und soli- 
darischen Gesellschaft bei“ (LH 2011, 8). 
Ein Ziel der Arbeit ist die Förderung 
von Inklusion, d. h. die Gestaltung von 
Strukturen und Prozessen in der Ge-
sellschaft derart, „dass sie der Vielfalt 
menschlicher Lebenslagen – gerade 
auch von Menschen mit Behinderun-
gen – von Anfang an gerecht werden“ 
(LH 2011, 8).

Die Datenbasis der nachfolgenden 
Rekonstruktion des migrationsbezoge-
nen Wandels bilden über 30 qualitative 
Interviews mit aktuellen und früheren 
Mitarbeiter*innen der Bundesvereini-
gung Lebenshilfe sowie einzelnen lo-
kalen Lebenshilfen, umfängliche Doku-
mentenanalysen sowie ethnografische 
Feldnotizen. Im Ergebnis zeigt sich, 
dass sich der migrationsbezogene Wan-
del in der Organisation ähnlich wie im 
Forschungsfeld insgesamt verhält. Das 
Thema Migration wurde lange nicht 
systematisch aufgegriffen, bis ab etwa 
2010 im Kontext entsprechender (na-
tionaler) Diskurse um interkulturelle 
Öffnung auch die Lebenshilfe das The-
ma bewusster auf die Agenda setzte. 
Die Bearbeitung von Migration blieb 
allerdings über die Jahre und bis heute 
partiell und diskontinuierlich. Die Orga-
nisation hat sich bislang schwergetan, 
eine Politik dazu zu entwickeln. In vie-
len Interviews wird darauf hingewiesen, 
dass für die Lebenshilfe hauptsächlich 
der Mensch mit Behinderung unabhän-
gig von anderen sozialen Kategorien  
(z. B. Nationalität, ethnische Zugehörig-
keit) im Vordergrund stehe. Entsprechend 
wird Behinderung nicht konsequent als 
intersektionale Kategorie z. B. an der 
Schnittstelle zu Migration gedacht.

Obgleich sich die Bundesvereinigung 
als Impulsgeberin für ihre lokalen Mit-
gliedsorganisationen versteht, nahm sie 
im Umgang mit dem Thema Migration 
lange keine Führungsrolle wahr. Auf-
grund einer gewissen Präsenz migranti-
scher Familien vor Ort wurden mig-
rationsspezifische Aspekte zunächst 
punktuell in den Ortsverbänden auf-
gegriffen. So reagierten diese zum Teil 

Grundsatzprogramm erwähnt: „Unseres 
Mitfühlens und unserer tatkräftigen 
Hilfe bedürfen vor allem Eltern mit 
mehreren oder besonders schwer und 
mehrfach behinderten Kindern ebenso 
wie Familien in schwierigen Lebensla-
gen. […] Das gilt auch für Familien, die 
mit ihrem geistig behinderten Kind in 
unser Land kommen“ (LH 1990, 29). 
Aber im späteren Grundsatzprogramm  
und auch in den Geschäftsberichten 
des Bundesvorstands und anderer Gre-
mien tauchte das Thema Migration 
viele Jahre nicht auf. Die deutsch-tür-
kischsprachige Publikation „Unser Kind 
ist ein Geschenk“, die die Bundesver- 
einigung 2003 herausgab und 2013 neu 
auflegte, war lange das einzige migrations-
spezifische Angebot. In den Interviews 
zeigte sich, dass diese im organisationa-
len Gedächtnis als erste Auseinander-
setzung mit dem Thema Migration ver-
ankert ist (vgl. BEYER 2003). Hinweise 
darauf, dass sich die Bundesvereinigung 
Lebenshilfe in dieser Zeit für besondere 
Interessen ausländischer bzw. einge-
wanderter Personen einsetzte oder zur 
Migrations- und Integrationspolitik Stel-
lung bezog, haben wir nicht gefunden.

Veränderungen sind insbesondere 
seit etwa 2010 feststellbar. Zum einen 
entwickelten sich in einigen Ortsver-
bänden nachhaltige Initiativen, um An-
gebote der Lebenshilfe an spezifische  
Bedürfnisse einer migrantischen Klien- 
tel anzupassen.2 Zum anderen trat 
die Bundesvereinigung Lebenshilfe im 
Jahr 2012 zusammen mit anderen Be-
hindertenverbänden erstmals deutlich 
für die Interessen migrantischer Perso-
nen mit Behinderung ein. In einer ge-
meinsamen Erklärung der Fachverbän-
de „zur interkulturellen Öffnung und 
zur kultursensiblen Arbeit für und mit 
Menschen mit Behinderung und Migra-
tionshintergrund“ wurden „die Politik 
und die Sozialverwaltungen“ aufgefor-
dert, „die gesetzlichen und finanziellen 
Rahmenbedingungen so zu gestalten, 
dass auch Menschen mit Behinderung 
und Migrationshintergrund uneinge-
schränkten Zugang zu bedarfsgerech-
ten Leistungen des Sozialsystems und 
zur vollen Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben haben“ (Die Fachverbände 
für Menschen mit Behinderung 2012). 
Mit dieser Erklärung forderte die Bun-
desvereinigung Lebenshilfe gemeinsam 
mit den anderen Fachverbänden somit 
erstmals Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Barrieren abzubauen. Die 
Verbände gingen darüber hinaus die 
Selbstverpflichtung ein, die Arbeit für 
und mit Menschen mit Behinderung 

2  So entstand beispielsweise in der Lebenshilfe Tübingen bereits im Jahr 2008 eine Initiative für migrantische Familien in ländlichen Gebieten. In Frankfurt/M. 
wandte sich die ambulante Familienhilfe der Lebenshilfe seit 2009 den speziellen Bedarfen ihrer migrantischen Klientel zu. Ab 2015 wurde dort ein von 
der Aktion Mensch gefördertes Flüchtlingsprojekt ins Leben gerufen. In Berlin wurde 2012 eine interkulturelle Beratungsstelle der Lebenshilfe eingerichtet.

Die Verbände gingen die Selbstverpflichtung ein, 
die Themen Migration und Behinderung  
innerverbandlich zu verknüpfen.
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und die Arbeit für und mit Menschen 
mit Migrationshintergrund innerver-
bandlich zu verknüpfen.

Nachdem im Rahmen von Umstruk-
turierungsmaßnahmen in der Bundes-
vereinigung Lebenshilfe das Referat für 
Internationales aufgelöst worden war, 
wurde im Jahr 2013 auf der Bundesebe-
ne erstmals ein migrationsbezogenes 
Projekt initiiert. Das bis 2016 befriste-
te Projekt Migration und Behinderung 
stand im Zusammenhang mit der ge-
nannten Erklärung und zielte auf eine 
Entwicklung kultursensibler Angebote 
der Lebenshilfe. Ziel war weiterhin der 
Aufbau einer bundesweit tätigen Bera-
tungs- und Koordinierungsstelle zum 
Thema Behinderung und Migration. 
Der zentrale Baustein des Projekts war 
die Arbeitsplattform „Interkulturelle 
Öffnung/Kultursensible Arbeit“ zum 
Austausch von Erfahrungen und zur 
Erarbeitung von Inhalten mit Mitarbei-
ter*innen aus Einrichtungen und Diens-
ten der Lebenshilfe, die nachhaltig als 
Multiplikator*innen zur Verfügung ste-
hen sollten. Hier wurde also mit einer 
internen Vernetzung unter mit Migration 
befassten oder an diesem Thema inte-
ressierten Beschäftigten eine struktu-
rell relevante Veränderung angestrebt. 
Diese betraf die Lebenshilfe als Träge-
rin sozialer Einrichtungen und Dienste 
und war weniger auf die örtlichen Ver-
eins- und Mitgliedschaftsstrukturen ge-
richtet. Im Zuge dessen beschäftigten 
sich einige lokale Lebenshilfeverbände 
mit dem Thema und es entstanden mi-
grationsbezogene Netzwerke zwischen 
aktiven und interessierten Fachkräften 
sowie die Publikation „Elternschaft, Mi-
gration, Behinderung. Wie Selbsthilfe 
gelingen kann“ (LH 2016a). Allerdings 
versandeten die Aktivitäten nach dem 
Ende des Projekts; das Interesse der 
Fachkräfte an dem Thema ebbte ab, wie 
u. a. die stark nachlassenden Anmel-
dungen zu den Fortbildungsangeboten ab
2017 zeigen. Es finden sich heute nur
noch vereinzelte Spuren dieser Aktivi-
täten, und bis heute gibt es keine sys-
tematische Evaluierung dieses Projekts.

Parallel dazu nahm die Zahl der Bei-
träge in der Lebenshilfe-Zeitung, die 
sich mit migrationsbezogenen Themen 
befassten, über die Zeit deutlich zu. Ein 
neuerlicher Anlauf zur Berücksichti-
gung von Migration seitens der Bundes-
vereinigung startete im Jahr 2017. Die 
Lebenshilfe folgte nun ihrem genuinen 
Ansatz, in dem sie den Aufbau migranti-
scher Strukturen in Form von Selbst-
hilfegruppen vorantrieb. Die erneut aus 
Projektmitteln finanzierte Referenten-
stelle wurde mit einer Fachkraft mit 
Migrationshintergrund besetzt, die in 
den ersten drei Jahren den Aufbau von 

Selbsthilfestrukturen von Angehörigen 
behinderter Menschen mit Zuwande-
rungsbiografie organisierte und leitete. 
Aktuell entstehen hier neue Angebote, 
angeleitet von den Ortsverbänden und 
initiiert durch die Bundesvereinigung, 
die u. a. die Antragstellung und exter-
ne Finanzierung unterstützt. Dieses 
Projekt wird über das ursprüngliche 
Projektende 2020 hinaus fortgeführt. 
Ziele sind u. a. der Ausbau und die wei-
tere Verbreitung von Selbsthilfestruk-
turen unter Migrant*innen mit Behin-
derung und ihren Angehörigen sowie 
der Ausbau von Vernetzungsstrukturen 
innerhalb der Lebenshilfe zum Thema 
„Kultursensible Arbeit“.

Deutlich motiviert durch die umfang-
reiche Flüchtlingszuwanderung äußert 
sich die Bundesvereinigung Lebenshil-
fe seit 2015 wiederholt zu Flucht und 
anderen Formen der Migration und ver-
tritt jetzt erstmals auch explizit Interes-
sen Geflüchteter. Bereits im November 
2015 machten die Fachverbände für 
Behinderung gemeinsam darauf auf-
merksam, dass unter den Geflüchteten 
auch etliche Menschen mit Behinde-
rung seien und forderten, deren Bedürf-
nisse zu berücksichtigen. Im November 
2019 äußerten sich die Fachverbände 
erneut gemeinsam in einem Papier mit 
dem Titel „Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen und Migrations- oder 
Fluchthintergrund verbessern!“. Anlass 
war die Vorlage des zweiten Staatenbe-
richts zur Umsetzung der UN-BRK am 
1. Oktober 2019 (Die Fachverbände für
Menschen mit Behinderungen 2019).

Im ehrenamtlichen Vorstand der 
Bundesvereinigung Lebenshilfe gibt es 
zwar schon seit längerem eine Zustän-
digkeit für Migration, die aber ohne 
Folgen bleibt. Kein Mitglied des Bun-
desvorstandes hat, soweit feststellbar, 
einen Migrationshintergrund. Generell 
wird die Notwendigkeit der Mitglieder-
werbung z. B. in den Jahresberichten 
der Bundesvereinigung immer wieder 
angesprochen, Menschen mit Migra- 
tionshintergrund werden aber selten 
als Zielgruppe hervorgehoben. Im Jahr 
2012 wird zwar die Vorsitzende des 
Bundesvorstands der Lebenshilfe Ulla 
Schmidt mit den Worten zitiert, in 
„unseren Lebenshilfe-Vereinen und 
-Vorständen“ gebe es bislang noch
wenige Menschen „mit ausländischen

Wurzeln“, und „das soll sich ändern“ 
(LH 2012, 5). Daraus sind aber bisher 
auf Bundesebene keine Konsequenzen 
gezogen worden. Im Jahr 2020 haben 
unter den etwa 60 Beschäftigten der 
Bundesgeschäftsstelle – soweit von uns 
feststellbar – etwa 10 % einen Zuwan-
derungshintergrund. Bei Einstellungen 
wird keine erklärte und nachvollzieh-
bare Diversitätspolitik bezogen auf Mi-
grant*innen verfolgt, obwohl einzelne 
Interviewpartner*innen durchaus ent-
sprechende Bedarfe äußern. Für Men-
schen mit einer Behinderung hat sich 
die Lebenshilfe allerdings eine Beschäf-
tigtenquote von 10 % auferlegt (LH 
2016b, 32).

Zusammenfassend lässt sich feststel-
len, dass das Thema Migration an der 
Intersektion mit Behinderung in der 
Lebenshilfe relativ spät adressiert wird: 
Während es sporadische Impulse gibt, 
führen diese zunächst nicht zu weiter-
gehenden Veränderungen in der poli-
tischen Lobbyarbeit und der Vereins-
struktur. Den relevanten Akteur*innen 
innerhalb der Organisation ist durchaus 
bewusst, dass migrationsbezogene The-
men und Strukturen keine große Rolle in 
der Organisation spielen. Während dies 
von einigen Personen bedauert wird, 
wird dieser Zustand von anderen mit 
dem Thema Behinderung erklärt und 
mit ihrem inklusiven Selbstverständnis 
gerechtfertigt, wonach Menschen mit 
Migrationsgeschichte selbstverständlich 
zur Zielgruppe dazugehören. „Es ist 
normal verschieden zu sein“ – dieser 
Leitspruch prägt die Lebenshilfe. Sie 
fühlt sich zuständig für die Differenz- 
kategorie Behinderung und damit ver-
bundene Teilhabeforderungen; andere 
mögliche Kategorien werden hier in-
klusiv untergeordnet. Eine zusätzliche 
Berücksichtigung von migrationsspe-
zifischen Aspekten wird von vielen in 
der Organisation als Überforderung 
betrachtet, da das Thema Behinderung 
selbst bereits äußerst anspruchsvoll sei, 
z. B. aufgrund der rechtlichen Komple-
xität oder der Belastung für die betroffe-
nen Familien. Ähnliches zeigt sich auch
in den folgenden Befunden einer Befra-
gung (siehe nächsten Abschnitt), in der
die Bearbeitung des Themas Migration
in den Ortsverbänden der Lebenshilfe
untersucht wurde. Es wird deutlich,
dass diese Intersektion in den meisten
Ortsverbänden noch kein fester Be-

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das  
Thema Migration an der Intersektion mit Behinderung 
in der Lebenshilfe relativ spät adressiert wird.
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nen mit einer ausländischen Staatsan-
gehörigkeit bzw. einem Migrationshinter-
grund zu schätzen. Neun Ortsverbände 
(6 %) geben an, dass mindestens ein 
Vorstandsmitglied eine Migrationsge- 
schichte hat. Im Mittel wird der An-
teil der migrantischen Mitglieder (von 
jenen Ortsverbänden, die diese Frage 
beantworten) auf 7 % geschätzt; 23 % 

standteil der Arbeit und des Selbstver-
ständnisses ist.

Auseinandersetzung mit dem Thema 
Migration in den Lebenshilfen vor Ort

Im Rahmen des Forschungsprojekts 
(siehe Fußnote 1) wurde neben qualita-
tiven Interviews, Dokumentenanalysen 
und teilnehmender Beobachtung auch 
eine Befragung der Orts- und Kreisver-
bände durchgeführt, die Mitglied in der 
Bundesvereinigung Lebenshilfe sind. 
Die Bundesvereinigung verfügt zent-
ral nur über wenige Informationen zu 
ihren lokalen Mitgliedsorganisationen. 
Erfasst und in den Jahresberichten ver-
öffentlicht werden die Zahlen der Ein-
zelmitglieder je Orts- und Kreisverband 
und der jeweilige Anteil der Mitglieder 
mit einer Behinderung. Daten über den 
Migrationshintergrund von Mitgliedern 
oder Mitarbeiter*innen der örtlichen 
Lebenshilfen werden nicht erhoben. 
Für die im Rahmen des Forschungs-
projekts geplante Online-Befragung der 
knapp 500 örtlichen Lebenshilfen, die 
von November 2020 bis März 2021 
durchgeführt wurde, stellte die Bundes-
vereinigung die E-Mail-Adressen aller 
Orts- und Kreisverbände zur Verfügung.3

Die lokalen Lebenshilfen wurden zu- 
nächst gebeten, die Zahlen der Perso-

geben an, kein Mitglied mit Migrationsge- 
schichte zu haben. Weiterhin berichten 
32 % aller Ortsverbände, dass die Zahl 
der Mitglieder mit einer Migrationsge-
schichte in den vergangenen 10 Jahren 
gestiegen ist. Deutlich häufiger wird  
allerdings eine Zunahme unter den  
Mitarbeiter*innen (48 % der Ortsver- 
bände) und den Nutzer*innen genannt: 

Selbsthilfegruppe(n) für Menschen mit Migrationshintergrund (bzw. ausl. Staatsangeh.)

Webseiten in anderen Sprachen als Deutsch

Andere Aktivitäten, die sich speziell an Migrant*innen richten

Spezifische rechtliche Beratung für Migrant*innen

Beratung für Geflüchtete

Formulierung von migrationsbezogenen Forderungen an die kommunale Politik
Beratung für Akteur*innen, die mit Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund  

(bzw. ausl. Staatsangeh.) arbeiten

Interkulturelle Weiterbildungsangebote für die Mitarbeiter*innen

Mehrsprachige Beratungsangebote durch Mitarbeiter*innen

Publikationen in anderen Sprachen als Deutsch

Beratung mit Dolmetscher*innen

Publikationen und Webseiten in Leichter Sprache

Die Frage lautete: „Gibt es in Ihrer Lebenshilfe...?“, n = 113–127.
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Abb. 2:  Migrationsspezifische Angebote in den Orts- und Kreisverbänden, in Prozent

Abb. 1:  Aktuelle Themen in den Orts- und Kreisverbänden, in Prozent

3  Von den 494 E-Mail-Adressen, die zur Verfügung gestellt wurden, erwiesen sich 6 % als nicht korrekt. Insgesamt nahmen 38 % (178) der mit korrekter  
E-Mail-Adresse angeschriebenen Orts- und Kreisverbände an der Befragung teil, von denen einige (51) das Interview allerdings nicht ganz vollständig
ausfüllten. Beantwortet wurden die Fragen überwiegend von dem oder der hauptamtlichen Geschäftsführer*in (52 %), aber auch von den ehrenamt-
lichen (25 %) bzw. hauptamtlichen (8 %) Vorstandvorsitzenden oder anderen Mitarbeiter*innen (15 %). Das durchschnittliche Alter dieser Personen
betrug 55 Jahre, 42 % waren Frauen. Die meisten Orte der teilnehmenden Lebenshilfen sind mittelgroße Städte (20.000 bis 100.000 Einwohner*innen,
49 %); etwa ein Viertel sind Kleinstädte (<20.000, 25 %). Gut ein Fünftel der teilnehmenden Lebenshilfen befinden sich in kleineren Großstädten (bis
500.000: 22%) und nur wenige in großen Großstädten (ab 500.000: 4 %). Die teilnehmenden Lebenshilfen sind selbst unterschiedlich groß; im Mittel lag 
die Zahl der Mitglieder bei 268 und die Zahl der Einrichtungen bei 9. Für die großartige Unterstützung bei der Durchführung der Online-Befragung im 
Rahmen ihres Forschungspraktikums an der Universität Duisburg-Essen danken die Autorinnen Selma Al-Attar.
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In Einrichtungen im Bereich Kinder er-
lebten 73 % der Ortsverbände eine Zu- 
nahme, im Bereich Beratung 70 %. 
Von einer Zunahme der Nutzer*innen 
im Bereich Arbeit und Wohnen berich-
ten 29 % bzw. 28 % der Lebenshilfen. 
Hier wird deutlich, dass das Thema Mi-
gration an vielen Orten bedeutsamer 
geworden ist. Sowohl über die haupt-
amtlichen Mitarbeiter*innen als auch 
über die Nutzer*innen sollte die The-
matik damit in vielen Lebenshilfen 
angekommen sein. Tatsächlich zeigt 
sich jedoch, dass Angebote für bzw. 
die Einbeziehung von Menschen mit 
Migrationsgeschichte nur in wenigen 
Ortsvereinen ein Thema von größerer 
Bedeutung sind. Faktisch tritt die Rele-
vanz gegenüber allen anderen Themen 
deutlich zurück (Abb. 1).

Dies zeigt sich auch bei den migra- 
tionsspezifischen Angeboten. Es gibt  
nur wenige Angebote, mit deren Hilfe 
sich für Menschen mit Migrations-
geschichte bestehende Zugangsbarrie- 
ren abbauen ließen (Abb. 2). So ver-
fügen zwar viele örtliche Lebenshilfen 
über Publikationen und Webseiten in 
Leichter Sprache, von denen auch Zu-
gewanderte profitieren können. Aber 
Publikationen in anderen Sprachen als 
Deutsch, ein seit vielen Jahrzehnten 
diskutierter Weg, um Menschen unter-
schiedlicher Herkunft zu erreichen, 
bieten lediglich 37 % der Lebenshilfen 
gelegentlich und nur 6 % häufig an; 
mehrsprachige Webseiten gibt es ledig-
lich in 8 % der Lebenshilfen. Mehr- 
sprachige Beratungsangebote mit Un- 
terstützung von Dolmetscher*innen 

oder durch die Mitarbeiter*innen exis-
tieren in weniger als der Hälfte der 
örtlichen Lebenshilfen. Noch seltener 
sind weitergehende Angebote wie spe-
zifische rechtliche Beratungen oder 
eigene Selbsthilfegruppen für Mig-
rant*innen. Das bedeutet, dass in mehr 
als der Hälfte der befragten lokalen Le-
benshilfen Unterstützung und Beratung 
ausschließlich in deutscher Sprache 
stattfinden kann.

Dabei sind die migrationsspezifi- 
schen Angebote seitens der Bundes-
vereinigung (wie die bereits genannten 
Broschüren, Weiterbildungsveranstal-
tungen oder die Möglichkeit, mit der 
Migrationsreferentin Kontakt aufzu-
nehmen) in den allermeisten Lebens-
hilfen durchaus bekannt. Sie werden 
allerdings sehr selten genutzt. Die be-
reits erwähnte Broschüre „Unser Kind 
ist ein Geschenk“ von 2003/2013 nut-
zen beispielsweise 37 % der lokalen 
Lebenshilfen nie, 31 % selten und 21 % 
nur manchmal; 9 % der Ortsverbände 
kennen sie gar nicht.

Das (Nicht-)Engagement für eine mi-
grationsbezogene Sensibilisierung der 
Organisation kann mit verschiedenen 
Ansichten zur Intersektion von Be-
hinderung und Migration einhergehen. 
Ein Argument, das in den qualitativen 
Interviews wiederholt angeführt wurde, 
ist das Selbstverständnis, dass die Or-
ganisation allen Menschen gegenüber  
offen ist. Dieser universalistische Ansatz 
ist einerseits genuiner Markenkern der 
Organisation, die Vielfalt als Normali-
tät propagiert und sich für die inklusive 
Teilhabe von Menschen mit einer Be-
hinderung in allen gesellschaftlichen 
Lebensbereichen einsetzt. Andererseits 
wird diese Perspektive beispielsweise 
in der Forschung zur interkulturellen 
Öffnung insofern problematisiert, als 
sie verkennt, dass es ungleiche Vor- 
aussetzungen für Teilhabe gibt und 
existierende Barrieren zumindest teil-
weise ignoriert werden (z. B. SCHRÖER 
2018, 255). Im Selbstverständnis der 
örtlichen Lebenshilfen spiegelt sich zu-
nächst die oben bereits diskutierte Be-
obachtung, dass das Thema Migration 
nur in einem gewissen Teil der Orts-
verbände tatsächlich von Bedeutung 
ist (Abb. 3). So gibt lediglich etwa ein 
Drittel der an der Befragung teilneh-
menden Lebenshilfen an, sich mit dem 
Thema Migration im weitesten Sinne 
zu beschäftigen. Nur 18 % der Lebens-
hilfen bemühen sich darum, mehr Mit-
glieder mit Migrationshintergrund zu 
gewinnen. Während immerhin 43 % 
aller Lebenshilfen signalisieren, dass 
das Thema interkulturelle Öffnung für 
die Einrichtungen und Dienste von gro-
ßer Wichtigkeit ist, haben zugleich nur 

Unser Ortsverband beschäftigt sich  
mit dem Thema Migration.

Wir sind sehr darum bemüht, für unseren Verein 
Mitglieder mit Migrationshintergrund zu gewinnen.

Das Thema interkulturelle Öffnung ist für unsere 
Dienste und Einrichtungen von großer Wichtigkeit.

Es ist nicht die Aufgabe der Lebenshilfe, Menschen 
mit Behinderung und Migrationshintergrund sowie  
ihren Angehörigen spezifische Angebote zumachen.

Die Bedürfnisse und Interessen von Menschen  
mit Behinderung und Migrationshintergrund 

werden in unserem Ortsverband der Lebenshilfe 
angemessen berücksichtigt.

Da die Lebenshilfe Menschen mit Behinderung 
ungeachtet ihrer Herkunft oder Religion vertritt, 
sollte sie keine Gruppe besonders hervorheben.

Die Frage lautete: „Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu?“, n = 157–168.
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die bisher nur selten migrantische Ak-
teur*innen, wie z. B. Migrantenselbst- 
organisationen oder migrantische Selbst-
hilfegruppen umfasst (vgl. Abb. 4).

Fazit

Die Rekonstruktion des Wandels in 
der Bundesvereinigung Lebenshilfe und 
die Ergebnisse der Befragung der Orts- 
und Kreisverbände zeigen, dass die 
Auseinandersetzung mit Migration in 
den hier betrachteten zivilgesellschaft-
lichen Organisationen sowohl recht 
spät als auch sehr uneinheitlich statt-
findet. Erst seit etwa zehn Jahren gibt 
es ernsthaftere Bemühungen auf der 
Bundesebene um migrationsspezifische 
Aktivitäten – im Rahmen eines Ansat-
zes der interkulturellen Öffnung in den 
Diensten und Einrichtungen, durch die 
Gründung migrantischer Selbsthilfe-
gruppen und zuletzt auch Lobbyarbeit. 
Noch weitgehend unberücksichtigt 
bleibt dabei bisher die Repräsentation 
von Migrant*innen in den Vereinsstruk-
turen, z. B. durch eine aktive Werbung 
von migrantischen Mitgliedern oder 
Funktionsträgern. So gehen die beo-
bachteten Ansätze des Wandels auch 
weniger auf migrantische Akteur*innen 
in der Organisation zurück. Für eine 
starke migrantische Stimme, die Ver-
änderung bewirken könnte, sind ent-
sprechende Strukturen (noch) zu wenig 
ausgeprägt. Vielmehr lässt sich die Hin- 
wendung zu Migrationsthemen auf 
Bundesebene und in den lokalen Le-
benshilfen als Reaktion auf externe 
Diskurse und entsprechende Legitima-
tionsbedarfe interpretieren. Dabei spie-
len in einzelnen Ortsverbänden auch 
spezifische Bedarfe eine Rolle, und so 
findet sich auch ein kleiner Teil von 
Orts- und Kreisvereinigungen, in denen 
migrationsspezifische Aktivitäten vor-
handen sind. Eine systematische, die 
Ortsverbände übergreifende Bearbei-
tung des Themas oder eine spezifische 
migrationsbezogene Politik der Organi-
sation gibt es bisher nicht.

Unsere Untersuchung zeigt, dass das 
Thema eher zögerlich behandelt wird. 
Dies lässt sich in vielen zivilgesell-
schaftlichen Organisationen beobach-
ten (vgl. PRIEMER et al. 2017) und auch 
für das eigentlich differenzaffine Feld 
der Behindertenorganisationen (vgl. KIM 
2020). So gibt es nur wenige migranti-
sche Selbstorganisationen, in denen 
sich zugewanderte Menschen mit einer 
Behinderung bzw. ihre Angehörigen 
organisieren. Die intersektionale Per-
spektive Behinderung und Migration 
ist, wie oben dargestellt, bisher wenig 
ausgeprägt – in der politischen und  
zivilgesellschaftlichen Arena wie auch 
in den wissenschaftlichen Diskursen 

23 % aller Lebenshilfen ein Leitbild 
oder ein Grundsatzprogramm, in dem 
migrationsbedingte Vielfalt anerkannt 
wird.

Bemerkenswert sind auch die wei-
teren Befunde, die eine gewisse Am-
bivalenz im Selbstverständnis ver-
deutlichen: Die große Mehrheit der 
Ortsverbände sieht es durchaus als ihre 
Aufgabe, für Menschen mit Behinde-
rung und Migrationshintergrund und 
ihre Angehörigen spezifische Angebo-
te zu machen. Nur 12 % unterstützen 
die Aussage, dass dies nicht die Auf-
gabe der Lebenshilfe sei. Trotz zöger- 
licher Auseinandersetzung mit dem 
Thema zeigt sich hier eine Offenheit 
für migrantische Inklusion, die eigent-
lich große Potenziale für eine weitere 
Vertiefung des Themas bietet. Dies geht 
jedoch zugleich einher mit der weit ver-
breiteten Ansicht (55 %), dass die Be-
dürfnisse und Interessen von Menschen 
mit Migrationsgeschichte und Behinde-
rung bereits angemessen berücksichtigt 
werden. Nur knapp ein Fünftel der teil-
nehmenden Lebenshilfen stimmen die-
ser Aussage nicht zu (19 %). Letztlich 
ist auch in den Lebenshilfen vor Ort ein 
universalistisches Verständnis weit ver-
breitet. So sind 82 % der Lebenshilfen 
der Ansicht, dass keine Gruppe beson-
ders hervorgehoben werden sollte, da 
die Lebenshilfe Menschen mit Behin-
derung ungeachtet von Herkunft und 
Religion vertritt.

Wie könnten die örtlichen Lebenshil-
fen nun darin unterstützt werden, sich 
stärker mit migrationsbezogenen Fra-
gen auseinanderzusetzen und entspre-
chende Veränderungen in Angeboten 
und Strukturen vorzunehmen? Eine 
Rolle kann hier die Bundesvereinigung 
spielen. Befragt nach der Bedeutung 
verschiedener Handlungsfelder findet 
etwa die Hälfte der an der Befragung 
teilnehmenden Lebenshilfen (49 %)  
eine Unterstützung der Bundesvereini-
gung durch Informationsmaterialen 
zum Thema Behinderung und Migration/ 
Flucht wichtig; 41 % bewerten Lobby-
arbeit für Menschen mit Migrations-
geschichte als wichtig und 39 % finden 
es wichtig, bei der Einwerbung von fi-
nanziellen Ressourcen für die Arbeit mit 
Migrant*innen unterstützt zu werden. 
33 % wünschen sich Unterstützung bei 
der Gewinnung von migrantischen Mit-
gliedern und 34 % bei der Gewinnung 
von migrantischen Mitarbeiter*innen. 
Nicht alle Lebenshilfen sehen hier gro- 
ße Unterstützungsbedarfe – viele sind 
unentschieden, aber das vorhandene 
Interesse könnte genutzt werden, um 
das Thema Migration in der Organisa-
tion zu stärken. Ein weiterer Anknüp-
fungspunkt ist die Vernetzung vor Ort, 

(vgl. WANSING, WESTPHAL 2014a; 
BURNS 2019). In der hier untersuch-
ten Organisation konnten wir zeigen, 
wie der Zuständigkeit für die Diffe-
renzkategorie Behinderung und damit 
verbundenen Teilhabeforderungen an-
dere mögliche Kategorisierungen in-
klusiv untergeordnet werden. Dieser 
universalistische Ansatz scheint eine 
intersektionale Perspektive und die 
damit verbundene migrationsbezogene 
Öffnung und damit letztlich auch die 
Überwindung der demografischen Dis-
krepanz zu hemmen. Zudem wird sei-
tens der Organisation oftmals argumen-
tiert, eine zusätzliche Berücksichtigung 
von migrationsspezifischen Aspekten 
sei eine Überforderung angesichts der 
(rechtlichen) Komplexität des Themas.

Somit erleben wir eine zivilgesell-
schaftliche Organisation, die zwar auf 
verschiedenen Ebenen mit dem The-
ma konfrontiert ist, sich diesem aber 
bisher nicht konsequent widmet und 
öffnet. Sie ist aktuell jedoch weiter auf 
der Suche nach angemessenen Maß-
nahmen hinsichtlich migrantischer Re-
präsentation und Teilhabe – angesichts 
zunehmender migrantischer Vielfalt, 
externen Drucks, teilweise auch intern 
wahrgenommener Bedarfe. Es ist daher 
nicht auszuschließen, dass das Thema 
auf Bundesebene und in den Orts- und 
Kreisverbänden weiter etabliert oder 
sogar verstetigt wird und sich dadurch 
mittel- und langfristig ein umfassen-
derer organisationaler Wandel an der 
Schnittstelle von Migration und Behin-
derung in der hier untersuchten Orga-
nisation und im weiteren Feld vollzie-
hen wird.
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| KURZFASSUNG Versteht man Teilhabe als Handlungsbefähigung von Menschen, die 
durch Barrieren von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen sind, dann muss sich auch 
die Planung von Unterstützungsleistungen für diese Personengruppe an diesem Ver-
ständnis orientieren. Auf welchem begrifflichen Verständnis von Teilhabe die Planung 
von Teilhabeleistungen erfolgt und wie die Betreffenden in den Planungsprozess ein- 
bezogen werden, soll mit diesem Beitrag diskutiert werden. Der Beitrag vergleicht das 
Modell der ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) mit 
einem alternativen Teilhabemodell und erörtert die Praxis der Eingliederungshilfe am 
Beispiel des Bedarfsermittlungsinstruments für Nordrhein-Westfalen im Kontext der  
Gesamtplanung (BEI_NRW).

| ABSTRACT The Concept of Participation or: "I still have to write a service plan". 
If we understand participation as the empowerment of people who are excluded from 
social participation by barriers, then the planning of support services for this group of 
people must also be based on this understanding. This paper will discuss the conceptual 
understanding of participation on which the planning of participation services is based 
and how the persons concerned are involved in the planning process. The article compares 
the model of the ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) 
with an alternative model of participation and discusses the practice of integration assis-
tance using the example of the needs assessment tool for North Rhine-Westphalia in the 
context of overall planning (BEI_NRW).

Der Teilhabebegriff in der  
Behindertenhilfe oder: „Ich muss 
noch einen Hilfeplan schreiben“

Selbstbestimmte Teilhabe ist die norma-
tive Leitidee sowohl für die Praxis als 
auch für Forschungszusammenhänge 
im Feld der Behindertenhilfe und Re-
habilitation. In der UN-Behinderten-
rechtskonvention der Vereinten Na-
tionen (UN-BRK) von 2006 ist Teilhabe 
(im englischen Original participation) 
an ein relationales, interaktives Ver-
ständnis von Behinderung geknüpft. 
Nach der Formulierung, die mit der 
Präambel und mit Artikel 1 der UN-
BRK verbindlich geworden ist, sind 
Menschen, die langfristige körperliche, 
seelische, geistige oder Sinnesbeein-
trächtigungen haben, nicht etwa be-
hindert, sondern sie werden behindert, 
d. h. in „Wechselwirkung“ mit „einstel-
lungs- und umweltbedingten Barrieren“
an der „vollen, wirksamen und gleich-
berechtigten Teilhabe an der Gesellschaft
gehindert. Für die Aufgabe der Gesell-
schaft, Barrieren zu beseitigen und Be-
dingungen zu schaffen, die Teilhabe
ermöglichen, steht in der UN-BRK der
Begriff der Inklusion. Die UN-BRK stellt
institutionelle Sondersysteme in Frage:
Behinderte Menschen dürfen nicht ver- 
pflichtet werden, „in besonderen Wohn-
formen zu leben“ (Art. 20), sie haben

das Recht auf inklusive Bildung im all-
gemeinen Schulsystem (Art. 24) und 
ein Recht auf ungehinderten Zugang 
zu einem inklusiven Arbeitsmarkt (Art. 
27). Teilhaberechte sollen „den Hand-
lungsspielraum von Rechtssubjekten 
erweitern“ (WELTI 2005, 540; zit. nach 
RAMBAUSEK 2017, 84), sie zielen auf 
Freiheitsverwirklichung.

Eine Verständigung über diesen nor-
mativen Gehalt des Teilhabebegriffs 
herzustellen und Sozialrecht und Hilfe-
praxis daran auszurichten, bleibt aber 
eine Herausforderung. In diesem Bei-
trag soll geklärt werden, welcher Begriff 
von Teilhabe sich insbesondere in der 
Eingliederungshilfe findet und inwieweit 
sich die aktuelle Bedarfsfeststellung in 
der Eingliederungshilfe daran orientiert.

Die Behindertenhilfe auf dem Weg 
von der Fürsorge zur Teilhabe1 

Um den heutigen Teilhabebegriff zu 
verstehen, bedarf es eines kurzen Blicks 
zurück in das Bundessozialhilfegesetz 
(BSHG) von 1961 und die damalige 
Einordnung von Pflege- und Eingliede-
rungshilfeleistungen. Während Pflege 

von behinderten oder alten Menschen 
vorrangig in ihrem sozialen Umfeld – 
ggf. unterstützt durch Geldleistungen – 
erfolgen sollte, war Eingliederungshilfe 
ausschließlich in Form von professio-
nellen Dienstleistungen und zudem im 
ersten Jahrzehnt nach Einführung des 
Anspruchs ausschließlich als stationäre 
Hilfe konzipiert. Zwar orientierten sich 
Sozialhilfeleistungen damals bereits 
an Zielen, für die heute der Teilhabe-
begriff gebräuchlich ist: Sie sollten den 
Leistungsberechtigten „die Führung 
eines Lebens […] ermöglichen, das der 
Würde des Menschen entspricht“ (§ 1 
Abs. 2 BSHG 1961). Dem entsprach 
die gesetzliche Ausgestaltung und die 
praktische Umsetzung der Eingliede-
rungshilfe aber nur teilweise. Eingliede-
rungshilfe sollte Menschen mit Behin-
derung gewährt werden, „solange nach 
der Besonderheit des Einzelfalles […] 
Aussicht“ bestand, „dass die Aufgabe 
der Eingliederungshilfe erfüllt werden“ 
(§ 39 Abs. 1 BSHG 1961) konnte. Diese
Aufgabe bestand darin, Behinderung zu
verhüten, zu beseitigen oder zu mildern
und die Leistungsberechtigten in die
Gesellschaft einzugliedern (vgl. § 39
Abs. 3 BSHG 1961). Der Eingliede-
rungshilfeanspruch setzte also immer
eine positive Beeinflussung der (kör-
perlichen, geistigen, seelischen oder
Sinnes-)Behinderung als Conditio sine
qua non voraus. Hilfe zur Teilhabe war
nur Ausfluss des individuellen Prob-
lems einer Behinderung. Ein Anspruch
auf Hilfe ergab sich nur insoweit, wie
„Art oder Schwere der Behinderung“
(§ 39 Abs. 1 BSHG 1961) einerseits sowie
die Angebotspalette der Leistungser-
bringer andererseits eine Besserungs-
aussicht mit Blick auf die Behinderung
der oder des Leistungsberechtigten be- 
gründbar machten. Insofern hatte der
Sozialhilfeträger in einem Verwaltungs-
verfahren einseitig festzustellen, ob die
gesetzlichen Voraussetzungen für Ein-
gliederungshilfe gegeben waren oder
„Wartung und Pflege“ (§ 68 BSHG
1961) im Vordergrund standen. Das
Recht auf Teilhabe war lange Zeit ab-
hängig von einem Feststellungsver-
fahren, das sich auf Behinderung und
deren mögliche Besserung fokussierte;
Teilhabe und deren Ausgestaltung waren
ein Nebenthema.

Mit dem SGB IX, das 2001 in Kraft 
trat, sollten „nicht mehr die Fürsorge 
und die Versorgung“ Ziel der Leistun-
gen für behinderte Menschen sein, 
sondern deren „selbstbestimmte Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben und 
die Beseitigung der Hindernisse, die 
ihrer Chancengleichheit entgegenstehen“ 
(Deutscher Bundestag 2000, 3). § 1 
SGB IX führte Teilhabe und Selbst- 
bestimmung als Gleichstellungsziele in 1  Für viele Anmerkungen und Formulierungstipps danken wir ganz besonders Silvia Pöld-Krämer.
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die deutsche Sozialgesetzgebung ein. 
Dass diesen Begriffen ein gewandeltes 
Verständnis von Behinderung und ent-
sprechende Diskussionen in der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) über 
ein „Partizipationsmodell“ zugrunde lag, 
wurde zwar in der Gesetzesbegründung 
angesprochen (Deutscher Bundestag 
2001, 94). Jedoch stand dem Teilhabe-
begriff in § 2 SGB IX weiterhin eine 
rein medizinische Legaldefinition von 
Behinderung als Individualmerkmal 
zur Seite: Es blieb der für das Lebens-
alter untypische Zustand, der ihre Teil-
habe beeinträchtigte.

Im gleichen Jahr 2001 löste die WHO 
die International Classification of Im-
pairments, Disabilities and Handicaps 
(ICIDH) durch die International Clas-
sification of Functioning, Disability and 
Health (ICF) ab und legte sich damit 
auf ein relationales Konzept von Be-
hinderung fest. Ihr biopsychosoziales 
Modell versteht sich als Synthese des 
alten medizinischen und des neueren 
sozialen Modells von Behinderung: Da-
nach ergeben sich Funktionsfähigkeit 
und Behinderung aus einer Wechsel-
beziehung zwischen dem Gesundheits-
problem einer Person und Umwelt- so-
wie personbezogenen Faktoren, die als 
Barrieren wirken (vgl. DIMDI 2005,  
23 ff.). War die ICF für die Vorbereitung 
des SGB IX zu spät gekommen, so war 
es nach der Durchsetzung von Teilhabe 
als Rechtsbegriff jedoch nunmehr folge-
richtig, in der deutschen Fassung des 
ICF-Modells (Internationale Klassifika-
tion der Funktionsfähigkeit, Behinde-
rung und Gesundheit) den ICF-Begriff 
participation mit Teilhabe zu überset-
zen (die Schweiz übernahm diese Über-
setzung nicht).

Das interaktive Verständnis von Teil-
habe und Behinderung, das bereits der 
ICF zugrunde liegt, bildete in den fol-
genden Jahren eine wesentliche kon-
zeptionelle Grundlage für die UN-BRK 
und ihr menschenrechtliches Modell 
von Behinderung (vgl. QUINN, DE-
GENER 2002, 15; DEGENER 2015). 
Sieben Jahre nachdem die UN-BRK 
2009 in Deutschland in Kraft trat, pass-
te das Bundesteilhabegesetz (BTHG 
2016) den Wortlaut von § 2 SGB IX 
entsprechend an. Das SGB IX sollte 
ein Leistungsrecht zur selbstbestimmten 
Lebensführung für Menschen mit Be- 
hinderungen werden. Die Eingliederungs-
hilfe wurde als Teil 2 in das SGB IX 
überführt, jedoch mit der Maßgabe, 
den anspruchsberechtigten Personen-
kreis und das Leistungsniveau nicht 
gegenüber der Fürsorge auszuweiten. 
Außerdem wurde ein eigenes perso-
nenzentriertes Verfahren zur Bedarfs-
feststellung (Gesamtplanverfahren) in 

die Teilhabeplanung nach dem SGB IX 
aufgenommen, das die Beteiligung der 
Leistungsberechtigten von Anfang an 
und ein konsensuales Vorgehen der Be-
teiligten vorsieht.

Sind damit die Mängel des alten Ein-
gliederungshilferechts und seiner ver-
fahrenstechnischen Umsetzung aus-
gemerzt? Für die Durchsetzung des 
Rechtsanspruchs auf personenzentrierte 
Hilfen zur Teilhabe (vgl. SCHMACH-
TENBERG 2015) kommt es entschei-
dend darauf an, wie die Fachverfahren 
der Leistungsträger und das Teilhabe-
verständnis der Fachkräfte die Wechsel-
beziehung zwischen Beeinträchtigung 
und Barrieren auffassen und welche 
Rolle die Subjektperspektive bei der 
Bedarfsermittlung spielt.

Funktionsfähigkeit und Teilhabe – 
Möglichkeiten und Grenzen der ICF

Wie Teilhabe und Behinderung im 
Handlungsfeld der Eingliederungshilfe 
und der Rehabilitation verstanden wer-
den, ist wesentlich durch die ICF ge-
prägt. Das SGB IX gibt für die Bedarfs-
ermittlung im Gesamtplanverfahren der 
Eingliederungshilfe eine Orientierung an 
der ICF verbindlich vor (§ 118 SGB IX) 
und legt sie auch den Reha-Trägern für 
die Teilhabeplanung nahe („individu-
elle und funktionsbezogene Bedarfs-
ermittlung“, § 13 SGB IX). Auch die 
Teilhabeberichterstattung der Bundes-
regierung (vgl. BMAS 2021, 21 ff.) und 
die eigens dafür konzipierte Teilhabe-
befragung (vgl. infas, Hochschule Fulda 
2021) orientieren sich bei der Abgren-
zung von Beeinträchtigung und Behin-
derung an der ICF.

Die ICF modelliert in ihrem Grund-
modell (Abb. 1) die Interaktion zwi-
schen dem Gesundheitsproblem einer 
Person und ihren Kontextfaktoren, die 

sie nach Umweltfaktoren und person-
bezogenen Faktoren unterscheidet.  
In diesem Zusammenspiel entscheidet 
sich der Grad der Funktionsfähigkeit 
(functioning) oder Behinderung: Be-
einträchtigungen einer Körperfunktion 
oder Körperstruktur können in einem 
hierfür ungünstigen Umfeld die Aktivi-
täten einschränken, die der Person mög-
lich sind, und damit ihre Teilhabe. Die 
tatsächliche Leistung (performance) 
einer Person wird unterschieden von der 
Leistungsfähigkeit (capacity), also dem 
höchstmöglichen Niveau der Funktions-
fähigkeit, das eine Person mit einer ge-
gebenen Einschränkung in einer stan-
dardisierten Umwelt erreichen könnte 
(vgl. DIMDI 2005, 147).

Auch wenn die praktische Leistung 
der ICF vor allem darin besteht, Kate-
gorien für die Beurteilung von Körper-
funktionen und -strukturen, Aktivitäten 
und Umweltfaktoren bereitzustellen, ist 
sie mehr als eine Klassifikation. Der 
konzeptionelle Fortschritt der ICF liegt 
darin, dass sie das enge medizinische  
Modell von Behinderung überwindet 
und an seine Stelle eine Interaktion 
zwischen Gesundheitsproblem und ge-
sellschaftlichem Umfeld setzt. Dem An-
spruch, diesen Wechselwirkungspro-
zess zu modellieren, wird das Modell 
allerdings nur bedingt gerecht, denn das 
Verständnis dieser Interaktion bewegt 
sich in einem bestimmten Rahmen: Die 
Einschränkungen bei den Aktivitäten 
werden als Teilhabeeinschränkungen 
verstanden. Die vorgegebene Unter-
scheidung von Lebensbereichen ist vor 
allem geeignet, Aktivitäten zu klassifi-
zieren. Wie weit die ICF diese Lebens-
bereiche allerdings ausdifferenziert, 
richtet sich weniger nach deren Bedeu-
tung für Teilhabe als danach, wie weit 
sie in der Verantwortung des Gesund-
heitssystems liegen (vgl. DIMDI 2005, 
145).

Gesundheitsproblem
(Gesundheitsstörung oder Krankheit)

Aktivitäten Teilhabe
(Partizipation)

Körperfunktionen
und -strukturen

Umwelt-
faktoren

personbezogene
Faktoren

Abb.1:  Das biopsychosoziale ICF-Modell der Komponenten der Gesundheit 
(DIMDI 2005, 23)
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Auch Ressourcen als wichtige Be-
dingung für gesellschaftliche Teilhabe 
werden als eigener Einflussfaktor nicht 
konzeptionalisiert, sondern verstecken 
sich im ICF-Modell hinter der Aktivität 
„Wirtschaftliches Leben“ (obwohl sie 
dort nicht als Aktivität gefasst werden 
können) und in der Klassifikation der 
Umweltfaktoren „Dienste, Systeme und 
Handlungsgrundsätze“ (DIMDI 2005, 
145). Damit kommt den Ressourcen in 
diesem Modell nicht die Bedeutung zu, 
die aktuelle Fachdiskurse ihnen bei-
messen (vgl. MITRA 2014, 26).

Indem die ICF Teilhabe über die Aus-
führung von Aktivitäten definiert, ist 
ihr Gegenbegriff zu Behinderung nicht 
selbstbestimmte Teilhabe, sondern allein 
die Funktionsfähigkeit. Ob Aktivitäten 
für das Individuum einen Teilhabeeffekt 
haben, bleibt unbestimmt bzw. weite-
ren (häufig impliziten) Annahmen der 
Nutzenden überlassen. Wie selbstbe-
stimmt diese Aktivitäten sind und wie 
weit sie persönliche Handlungsfreiheit 
ausdrücken, geht nicht in ihre Beurtei-
lung ein. In diesem Zusammenhang 
stellt sich auch die Frage, ob sich Teil-
habe tatsächlich nur über die operative 
Seite ausgeführter Handlungen reali-
siert oder ob verfügbare Handlungsop-
tionen nicht mindestens ebenso wichtig 
sind (vgl. KOHL, DOBSLAW 2021), 
auch wenn sie nicht ausgeführt wer- 
den. Handlungsoptionen im Sinne von 
persönlichen Wahlentscheidungen wer-
den zwar in der ICF-Literatur gelegent-
lich thematisiert – beispielsweise von 
SCHUNTERMANN (2018), der sich 
auf Lennart Nordenfelts Handlungs- 
theorie bezieht (vgl. NORDENFELT 
2003) –, haben jedoch im ICF-Modell 
keinen systematischen Ort.

Mit ihrem starken Bezug zur indivi-
duellen Verfasstheit einer Person und 
zu ihrer Leistungsfähigkeit relativiert 
die ICF damit den eigenen Anspruch, 

Behinderung nicht nur als individuelles 
Problem, sondern als gesellschaftliches 
Teilhabeproblem zu erklären.

Dass Teilhabe außerhalb der Reich-
weite des ICF-Modells liegt, beschränkt 
dessen Eignung als Bezugstheorie für 
Teilhabeforschung grundsätzlich. Dies 
hat aber auch Konsequenzen für die 
Praxis der Behindertenhilfe, weil sich 
diese konzeptionelle Unklarheit in der 
Teilhabeplanung widerspiegelt und da-
mit einen unmittelbaren Einfluss darauf 
hat, wie Rehabilitations- und Teilhabe-
leistungen gestaltet und welche person-
bezogenen Ziele verfolgt werden. Eine 
angemessene theoretische Modellierung 
ist daher wohl eine notwendige – wenn 
auch nicht hinreichende – Vorausset-
zung für eine personenzentrierte Teil-
habeplanung und eine Unterstützung 
zu selbstbestimmter Teilhabe.

Teilhabe als Chance und Ergebnis – 
ein alternatives Modell

Weil die ICF der Anforderung, Behinde-
rung als „gesundheitsbedingte Teilhabe-
störung“ (SCHUNTERMANN 2011, 3) 
zu erfassen, nur eingeschränkt gerecht 
werden kann, braucht die Teilhabefor-
schung im Handlungsfeld der Hilfen für 
Menschen mit Beeinträchtigungen da-
rüber hinaus gehende theoretische Be-
züge. Hierfür kommen zwei Konzepte 
der Wohlfahrtsmessung in Betracht: das 
der Lebenslage und das der Befähigung  
(capability). Für die Teilhabebericht-
erstattung des Bundes dient die ICF 
lediglich zur Abgrenzung der Personen-
kreise mit Beeinträchtigungen und mit 
Behinderung (vgl. BMAS 2021, 25), als 
ihren Berichtsgegenstand bezeichnet 
sie dagegen deren Lebenslage, d. h. „die 
Gesamtheit der Ressourcen und Be-
schränkungen […], die eine Person bei 
der Verwirklichung eigener Lebensvor-
stellungen beeinflussen“ (ebd., 27).

Die Konzepte der Lebenslage und der 
Befähigung stimmen in grundlegenden 
Überlegungen überein (vgl. LESSMANN 
2007). Doch während Grundlagentexte 
zum Lebenslagenansatz älteren Datums 
sind und das Konzept außerhalb des 
deutschen Sprachraums unbekannt ist, 
nutzt eine aktive Wissenschaftsgemein-
schaft mit eigener Fachgesellschaft 
(Human Development and Capability 
Association, HDCA) den Befähigungs-
ansatz und hat Theoriekonstrukte und 
Instrumente zu dessen Verwendung 
in der Gesundheitsökonomie und der 
Forschung zu Behinderung entwickelt 
(vgl. HÖPTNER, DAUM 2018; MITRA 
2018; MITCHELL et al. 2016).

Der Befähigungsansatz (für einen 
Überblick: ROBEYNS 2017) geht von 
der Überlegung aus, dass Menschen die 
ihnen zugänglichen Ressourcen ein-
setzen, um „das Leben zu führen, das 
sie mit guten Gründen wertschätzen“ 
(SEN 2010, 272). Wie diese Umwand-
lung von Ressourcen gelingt, hängt so-
wohl von strukturellen, gesellschaftli-
chen Bedingungen ab als auch von den 
unterschiedlichen persönlichen Vor-
aussetzungen, in denen sich menschli-
che Diversität ausdrückt. Die Gesamt-
menge (das Bündel) dieser erreichten 
und erreichbaren Funktionen der Le-
bensführung bezeichnet den capability 
space oder capability set einer Person: 
ihre „Befähigung“ (SEN 2010, 261).

Das Konzept ist paradigmatisch zu 
verstehen, d. h. es ist – wie das Lebens-
lagenkonzept – offen für verschiedene 
normative Gleichstellungsziele oder 
„Vorteilsbegriffe“ (SCHOLTES 2005, 
38). Bezieht man es auf das Ziel selbst-
bestimmter Teilhabe an allen Lebens-
bereichen, so ergibt sich das in Abb. 2 
dargestellte Teilhabemodell, das jedoch 
in seiner Grundstruktur für Personen-
gruppen in anderen Handlungsfeldern 
ebenso anwendbar ist wie für die Teil-
habe von Menschen mit Beeinträchti-
gungen.

Die gleiche Ausstattung mit materiel-
len Ressourcen, d. h. mit Einkommen, 
Gütern und Dienstleistungen, würde 
Menschen mit und ohne gesundheit-
liche Beeinträchtigungen sehr unter- 
schiedliche Niveaus der Lebensführung 
ermöglichen. Sollen auf einem bestimm-
ten Niveau gleichwertige Möglichkei-
ten der Teilhabe hergestellt werden, 
erfordern ungleiche Bedingungen auch 
einen ungleichen Ressourceneinsatz. 
Werden gesundheitliche Umwandlungs-
nachteile der Person nicht durch ge-
zielten Einsatz spezifischer Ressourcen 
ausgeglichen oder treffen sie auf struk-
turelle Umwandlungsbarrieren, so entsteht 
Behinderung – eine spezielle Form der 

Gesellschaftliche Bedingungen

Persönliche Bedingungen

Ressourcen Erreichte 
Teilhabe

Teilhabechancen:
Handlungs- und  

Entscheidungsspielraum/
Auswahlmenge

Unterstützende Strukturen,
Barrieren

darunter: gesundheitliche
Beeinträchtigungen

z. B. Einkommens-,
Teilhabeleistungen

Abb.2:  Wie Teilhabe entsteht – ein Grundmodell  
(nach: BARTELHEIMER et al. 2020, 32)
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einer Person zugänglichen, also wähl-
baren alternativen Handlungen und 
Zustände (capabilities) einbezogen wer-
den. Hat dieser Bewertungsmaßstab 
in der ICF nur in der Unterscheidung 
zwischen abstrakter Leistungsfähigkeit 
und konkreter Leistung eine schwa-
che Entsprechung, so versteht das an 
Befähigung orientierte Modell Selbst-
bestimmung als Bedingung von Teilha-
be. Persönlich wertvoll sind realisierte 
Funktionen dann, wenn sie aus einem 
weiteren Umkreis von Optionen gewählt 
werden konnten, statt sich mangels  
Alternativen unter dem Zwang der Ver-
hältnisse zu ergeben.

In ihren Annahmen über Handlungs-
freiheit (agency) und Wahlentscheidun-
gen (choice) stimmen die Konzepte von 
Befähigung und Lebenslage überein: So 
definiert NAHNSEN (1975, 110 f.) mit 
Bezugnahme auf WEISSER (1978) die 
Lebenslage als „Handlungs- und Ent-
scheidungsspielraum“ oder als „Inbe-
griff von Möglichkeiten“. LESSMANN 
(2007, 294) wählt hier die Bezeichnung 
„Auswahlmenge“. Die Möglichkeit, in 
den eigenen Lebensumständen Verän-
derungen zu bewirken und diese nach 
eigenen Zwecken bewerten zu können, 
ist zum einen selbst eine wertvolle Teil-
habefunktion; NUSSBAUM (2019, 41 f.) 
spricht sie in ihrer Liste „zentraler“ Be-
fähigungen als „praktische Vernunft“ und 
als „Kontrolle über die eigene Umwelt“ 
an. Sie ist aber zugleich eine instrumen-
telle Bedingung dafür, die in anderen 
Dimensionen erreichte Teilhabe wert-
schätzen zu können, und eine „kon-
struktive“ Voraussetzung dafür, eigene 
Werte und Präferenzen auszubilden und 
an der gesellschaftlichen Verständigung 
über Normen teilzunehmen (SEN 2002, 
182 ff.).

Im Vergleich zur ICF handelt es sich 
somit um ein deutlich anspruchsvolle-
res Teilhabemodell. Indem es Teilhabe 
als individuell zur Verfügung stehenden 
Möglichkeitsraum für die Gestaltung 
des eigenen Lebens denkt, orientiert es 
sich unbedingt am Subjekt und seiner 
Selbstbestimmung. Wenn sich aller-
dings Wissenschaft und Forschung an 
einem solchen anspruchsvolleren Mo-
dell von Teilhabe orientieren wollen, 
entsteht für sie ein Transferproblem: 
Ein wissenschaftlich begründetes Teil-
habeverständnis erhält erst dann prak-

Deprivation, also des Mangels an wert-
vollen Befähigungen und Funktionen.

Vergleicht man den Bedeutungsge-
halt von Teilhabe in diesem Modell mit 
dem der ICF, dann wird das Erreichen 
von Teilhabe in beiden Modellen als ein 
Prozess aufgefasst, in dem persönliche 
und strukturelle Bedingungen inter-
agieren. Und beide Modelle definieren 
damit Ansatzpunkte für intervenieren-
de Leistungen. Doch während im ICF-
Modell lediglich Körperfunktionen und  
-strukturen in Aktivitäten umgewandelt
werden, die als Indikator für Teilhabe
dienen, stellt das Befähigungsmodell

die Herstellung von Teilhabe zugleich 
komplexer und realistischer dar. Die 
materiellen Ressourcen, die die ICF nur 
am Rande betrachtet, bilden in Abb. 2 
den Ausgangspunkt. Während die ICF 
alle Handlungsbedingungen der Person, 
die nicht Körperfunktionen betreffen, 
lediglich als Kontext ihrer Aktivitäten 
betrachtet und klassifikatorisch ver-
nachlässigt, stellt das Teilhabemodell 
Gesundheit in den Lebenszusammen-
hang der Person. Ressourcen, persön-
liche und strukturelle Handlungsbedin-
gungen bilden prinzipiell gleichwertige 
Ansatzpunkte sozialpolitischer Inter-
vention; wo Maßnahmen ansetzen, ist 
fallweise zu entscheiden und nicht auf 
im Vorhinein festgesetzte Teilhabedimen-
sionen begrenzt. Teilhabebereiche kön-
nen sowohl Handlungen als auch Zu-
stände umfassen, verlangen also nicht 
zwingend „Muskelkraft“ (so NUSS-
BAUM 2019, 33 – im wörtlichen und 
übertragenen Sinne).

Gegenüber dem Grundmodell der ICF 
besitzt das in Abb. 2 dargestellte Modell 
damit zwei ausschlaggebende Vorzüge. 
Erstens will es ausdrücklich Teilhabe 
modellieren, statt Teilhabewirkungen 
lediglich als Effekt von Aktivitäten zu 
unterstellen. Und indem es zweitens 
zwischen Teilhabeoptionen und reali-
sierter Teilhabe differenziert, stellt es den 
Möglichkeitsraum, der sich in Wechsel-
beziehung zwischen persönlichen und 
gesellschaftlichen Faktoren eröffnet oder 
verschließt, in den Mittelpunkt aller 
Gleichstellungsforderungen.

In die Bewertung sollen sowohl die  
tatsächlich verwirklichte Teilhabe (func-
tionings, achievements) als auch die 

tische Geltung, wenn es sich in den 
sozialstaatlichen Leistungsprozessen ab- 
bilden lässt, also operationalisierbar ist. 
Dass dies noch aussteht, soll am Bei-
spiel des Bedarfsermittlungsinstruments 
im Kontext der Gesamtplanung für 
Nordrhein-Westfalen, dem BEI_NRW, 
diskutiert werden.

Der Teilhabebegriff in der Praxis 
der Eingliederungshilfe

Das Verfahren der Teilhabeplanung wur-
de zum 01.01.2018 durch das BTHG in 
das SGB IX aufgenommen (CONTY, 
PÖLD-KRÄMER 2017). Mit der Teil-
habeplanung soll der Grundstein gelegt 
werden für die Stärkung von Selbst-
bestimmung, das verspricht das neue 
SGB IX (§ 1 SGB IX). Für die Einglie-
derungshilfe nach Teil 2 des SGB IX 
ist nicht nur die Teilhabeplanung, son-
dern auch in jedem Einzelfall ein Ge- 
samtplanverfahren als „personenzen-
triertes Verfahren zur Ermittlung, Pla-
nung, Steuerung, Dokumentation und 
Wirkungskontrolle von Leistungen der 
Eingliederungshilfe“ (LWL/LVR 2019, 
58) vorgeschrieben. Mit der Teilhabe-
planung verbindet sich die Anforde-
rung, Leistungen nicht nur zügiger,
effektiver und weniger komplex für
die Betroffenen abzuwickeln, sondern
auch transparenter, insbesondere für die
Antragsteller*innen selbst. Die Instru-
mente zur Gesamtplanung wurden im
Zuge der Umsetzung des neuen SGB IX
entsprechend angepasst: Indem die Be- 
troffenen ihre eigene Perspektive ein-
bringen können, soll dem gesamten
Planungsprozess eine stärkere Personen-
orientierung gegeben werden.

Damit sind zwei wesentliche Aspekte 
angesprochen, die hier näher betrach-
tet werden sollen: Welches Verständnis 
von Teilhabe ist für die Bedarfsfeststel-
lung auf der Grundlage des ICF-Mo-
dells handlungsleitend? Und wie wird 
Beteiligung von anspruchsberechtigten 
Personen im Prozess der Bedarfsfest-
stellung umgesetzt?

Das Verständnis von Teilhabe 
als individuelle Bringschuld  
einer Leistung

Mit der Fokussierung der ICF auf das 
Aktivitätenkonzept als Indikator für 
Teilhabe bleiben die Handlungsfreiheit 
(agency) eines Menschen und seine 
Wahlentscheidungen unberücksichtigt. 
Teilhabe ist im Sinne der ICF vielmehr 
erreicht, wenn alle Teilhabeziele bezo-
gen auf die Lebensbereiche der ICF er-
reicht sind. Gemessen wird das an den 
ausführbaren Aktivitäten: Beispielsweise 
können jetzt selbstständig öffentliche 
Verkehrsmittel genutzt werden.

Teilhabe bestimmt sich über den zur Verfügung stehenden 
Möglichkeitsraum und impliziert Befähigung.
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Am Beispiel des Bedarfsermittlungs-
instruments für Nordrhein-Westfalen 
im Kontext der Gesamtplanung, des 
BEI_NRW, lassen sich die oben be-
schriebenen Unschärfen in der Be-
grifflichkeit von Aktivität und Teilhabe 
gut verdeutlichen: Im Handbuch zur 
Durchführung der Teilhabe- und Ge-
samtplanung für Nordrhein-Westfalen 
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass Teilhabe als Einbezogensein in 
eine neue Lebenssituation zu verstehen 
ist, während Aktivitäten sich auf die 
Durchführung einer Aufgabe beziehen 
(vgl. LVR, LWL 2019, 15). Im weiteren 
Verlauf dieser Anleitung werden die 
beiden Begriffe zunehmend synonymer 
gebraucht, und die Beurteilungsmerk-
male für beide Bereiche, Aktivität und 
Teilhabe, beziehen sich auf die indivi-
duelle Leistung und die Leistungsfähig-
keit. Das Konzept der Leistungsfähig-
keit beruht auf Annahmen darüber, 
welche Handlungsweisen von einem 
Menschen ohne Gesundheitsproblem 
erwartet werden und was das höchst-
mögliche Niveau der Funktionsfähig-
keit des Menschen ist (vgl. SCHMITT-
SCHÄFER, KÄSSLER 2014, 505; 
SCHMITT-SCHÄFER 2017, 3; LVR, 
LWL 2019, 15).

Auf diesem Konzept baut der ICF-
basierte Gesprächsleitfaden (vgl. LVR, 
LWL 2019, 21 ff.) auf, bei dem Aspekte 
der Leistung und Leistungsfähigkeit der 
antragstellenden Person unter Berück-
sichtigung von Kontextfaktoren und 
persönlicher Ziele herausgearbeitet wer-
den sollen. Die itembasierten Leitfragen 
orientieren sich an den Teilbereichen 
der ICF, nehmen hier jedoch die Kom-
petenzen der Person in den Blick, bei-
spielsweise: Kann sie Entscheidungen 
selbstständig treffen, kann der eigene 
Körper gepflegt werden oder gelingt 
eine Toilettennutzung? (vgl. ebd., 62 ff.).

Selbstbestimmung und Teilhabe, wie 
im SGB IX versprochen, verkümmern 
hier zu einer Offenlegung individueller 
Defizite und werden unter der Pers-
pektive von Nachholbedarf des Indi-
viduums verhandelt, der sich über eine 
prinzipiell zu erreichende Leistung de-
finiert. Sichtbare bzw. nachvollziehbare 
Teilhabeergebnisse beziehen sich auf 
individuelle Lernfortschritte, die zuvor 
als zu erreichende Ziele definiert wur-
den, oder auf den erfolgreichen Einsatz 
von Hilfsmitteln (vgl. BAR 2021b, 7). 
Zwar werden Kontextfaktoren berück-
sichtigt (vgl. BAR 2021a), die Verant-
wortung und auch die Last, die eigene 
gesellschaftliche Teilhabe zu verbes-
sern, verbleibt mit diesem Verständ-
nis von Teilhabe über die individuelle 
Zielerreichung als Bringschuld beim 
Individuum: Das Individuum muss die 

Ziele erreichen, nicht die Gesellschaft. 
Statt die Bürgerrechtsperspektive durch 
einen personenzentrierten Zugang zu 
den Lebensentwürfen der antragsbe-
rechtigen Menschen zu stärken, erhal-
ten diese damit den „Masterstatus des  
Hilfeempfängers“ (SCHÄFERS 2014, 
332).

Wo bleibt hier das Individuum mit 
seinen Lebensentwürfen? In der ICF-
basierten Teilhabe- und Gesamtpla-
nung steht nicht die Person im Mittel-
punkt, sondern ihre Aktivität. Nur über 
die personbezogenen Faktoren werden 
ihre Kompetenzen, ihre Befindlich-
keiten, ihre Bewältigungsstrategien zu  
einem Einflussfaktor, der auf ihre  
eigene Teilhabe einwirkt. Konzepte wie 
Selbstbestimmung oder Handlungsbe-
fähigung werden damit zu Randbedin-
gungen degradiert und erst durch die 
Hintertür wieder thematisiert. Sie stehen 
nicht im Zentrum des Modells, wie  

beispielsweise bei dem Teilhabemodell 
von BARTELHEIMER et al. (2020). 
Auf dieser Grundlage wird der eigene 
Teilhabeplanungsprozess merkwürdig 
entpersonalisiert.

Für ein Teilhabeverständnis im Sinne 
von Befähigung und Eröffnung neuer 
Wahlmöglichkeiten bedürfte es der ex-
pliziten Fokussierung auf die Person 
und ihre Vorstellungen von einem gu-
ten Leben. Diese sind es, die in einem 
diskursiven Prozess geklärt und ver-
handelt werden müssen. Vorhande-
ne Ressourcen, persönliche und auch 
strukturelle Bedingungen müssen dabei 
ebenso Berücksichtigung finden, wie 
die Bedingungen ihrer Umwandlung 
mit Blick auf Handlungsoptionen. In 
diesem Zusammenwirken lassen sich 
Interventionen planen, die sich nicht 
wieder automatisch auf zu entwickeln-
de Kompetenzen des Individuums re-
duzieren.

Die Einbindung der anspruchs- 
berechtigten Personen in ihre  
Bedarfsermittlung

Das Teilhabe- und Gesamtplanverfah-
ren ist ein behördliches Verfahren, bei 
dem die Betroffenen von Anfang betei-
ligt werden sollen (vgl. BAR 2021b, 10), 
allerdings werden die Entscheidungen 
über Leistungen von den Sozialleis-

tungsträgern letztlich allein getroffen. 
Hier ergibt sich ein Widerspruch, der 
nicht auflösbar erscheint.

Denn auf der einen Seite wird durch 
das BTHG die Beteiligung der Betrof-
fenen an ihrem eigenen Teilhabe- und 
Gesamtplanverfahren gestärkt, indem 
ihre individuelle Perspektive in die Er-
arbeitung von zu erreichenden Ziel-
zuständen einfließen soll. In welchem 
Ausmaß das sowohl bei der Erstellung 
des Plans als auch für die behördlich 
getroffene Entscheidung gilt, bleibt un-
bestimmt. Mitwirkung als sozialrecht-
licher Begriff bezieht sich nämlich auf 
den verfahrensrechtlichen Aspekt (§ 60 ff. 
SGB I) und kann beispielsweise auch 
bedeuten, Unterlagen beizubringen. So 
kann der Hilfeplan letztlich auch ohne 
Anwesenheit der Antragsteller*innen 
geschrieben werden, was in der Praxis 
üblich ist: Die Fachkraft muss noch 
einen Hilfeplan schreiben.

Hier zeigt sich eine konzeptionelle 
Schwäche der Gesamtplanung, bei der 
nicht deutlich wird, wie ein kooperati-
ver Prozess mit den antragberechtigten 
Personen zu gestalten ist. Denn für die 
Eröffnung von Handlungsperspektiven, 
wählbaren alternativen Handlungen 
und Zuständen (capabilities) braucht 
es in der Teilhabe- und Gesamtplanung 
zwingend ein personenzentriertes Vor-
gehen, das von den Lebensentwürfen 
und Sinnperspektiven der Person aus-
geht und die Person mit ihrem Willen 
in den Mittelpunkt stellt (vgl. NUSS 
2017). Das ist nur möglich, wenn sich 
die am Planungsprozess Beteiligten, 
Fachkräfte und antragstellende Person, 
in einem diskursiven Prozess auf Au-
genhöhe darüber verständigen, wohin 
der Weg gehen soll. Im Ergebnis müsste 
dann – angesichts und trotz dieser He-
rausforderungen – ein tragfähiger und 
praktikabler Konsens stehen, bei dem 
die Lebensentwürfe der antragsberech-
tigten Personen bezogen auf alle ihr 
wichtigen Lebensbereiche unbedingte 
Grundlage der Planung sind.

Die Frage ist, wie ein solcher Kon-
sens in einem diskursiven Verfahren 
herzustellen sein soll, vor allem, wenn 
soziale Netzwerkpartner*innen und 
Angehörige am Prozess beteiligt sind. 
Zwar kommt den Leistungsberechtig- 
ten aus rechtlicher Sicht in diesem  

Die Vorstellung von einem guten Leben steht 
im Fokus der Betrachtung.
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an das Individuum verstanden werden, 
das ausschließlich an der Abweichung 
zum Normalen gemessen wird. Das 
setzt zwingend immer eine Defizitper-
spektive voraus. Das Teilhabemodell 
von BARTELHEIMER und Kolleg*in-
nen fasst den Teilhabebegriff hier deut-
lich breiter und bezieht sich auf die 
Eröffnung von Möglichkeitsräumen so-
wie die damit verbundenen Wahlmög-
lichkeiten. Das Individuum mit seinen 
Beeinträchtigungen wird nach diesem 
Verständnis nicht als ursächlich für 
Teilhabeeinschränkungen verstanden, 
sondern zentral ist hier die Frage, wel-
che Faktoren auf Handlungsoptionen 
einwirken. Ressourcen werden dabei 
ebenso betrachtet wie persönliche und 
strukturelle Handlungsbedingungen. 
Die Ansatzpunkte für eine Intervention 
entwickeln sich aus der Analyse der zur 
Verfügung stehenden Handlungsoptio-
nen und orientieren sich nicht an zuvor 
festgelegten Teilhabedimensionen wie 
in der ICF.

Auf der Verfahrensseite ergibt sich ein 
Widerspruch, weil das Bundesteilhabe-
gesetz zwar den Anspruch verfolgt, die 
Leistungsempfänger*innen sollten in 
hohem Umfang selbstwirksam werden, 
das Verfahrensrecht die Entscheidung 
über die Gewährung von Teilhabeleis-
tungen aber ausschließlich bei der Be-
hörde sieht. Es gibt keine gemeinsame 
Entscheidung und auch keinen ge-
meinsamen vorgelagerten Prozess, der 
diese Entscheidung vorbereiten würde. 
Wenn allerdings Selbstbefähigung und 
die damit einhergehende Stärkung von 
Selbstbestimmung und Empowerment 
das Ziel sein sollen, dann muss das Ver-
fahren der Teilhabeplanung sowohl im 
Prozess wie auch in der Struktur darauf 
angelegt sein, das zu unterstützen.

Für die Praxis der Teilhabeplanung 
heißt das: Es bedarf der Verfahren und 
Instrumente, die das Leistungsverspre-
chen personenzentrierter Hilfen und 
der Unterstützung von Selbstbestim-
mung einlösen, ohne den Beschrän-
kungen der ICF zu unterliegen. Solange 
diese aber nicht entwickelt sind oder 
für die Praxis zu aufwendig erscheinen, 
wie beispielsweise die Persönliche Zu-
kunftsplanung (vgl. DOOSE 2020), wird 
faktisch nach anderen, leichter zu ope-
rationalisierenden Zielen gehandelt. 
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Fazit

Im Zuge des Bundesteilhabegesetzes 
wurden die Verfahren der Teilhabe- bzw. 
Gesamtplanung zwar an die neue Rechts-
lage angepasst, das Leitbild selbstbe-
stimmter Teilhabe konnte fachlich aber 
noch nicht ausreichend nachvollzogen 
werden. Das bezieht sich sowohl auf 
das Begriffsverständnis als auch auf das 
Verfahren zur Unterstützung von Teil-
habe.

Für den Begriff von Teilhabe ist das 
Konzept der Handlungsbefähigung zen-
tral, das im Modell der ICF lediglich 
über ausführbare Aktivitäten erreicht 
wird, die wiederum Teilhabe indizie-
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| KURZFASSUNG In Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten eine Innovations- 
nische für inklusives Wohnen herausgebildet. Mutige Initiativen und Organisationen ent-
wickeln neue Wohnformen, in denen Menschen mit Behinderungen selbstbestimmt und in 
aktiver Gemeinschaft mit anderen Menschen zusammenleben. Der Artikel beschreibt auf 
Grundlage qualitativer Forschungsergebnisse und der Theorie Transformativer Sozialer 
Innovation, was inklusive Wohnkonzepte ausmacht und wie sie in die Systeme der Be-
hindertenhilfe und Wohnwirtschaft etabliert werden können. 

| ABSTRACT How Inclusive Forms of Housing Succeed and Contribute to Societal 
Change – Inclusive Housing as Transformative Social Innovation. In Germany 
an innovation niche for inclusive housing has evolved over the last decades. Courageous 
initiatives develop new forms of housing in which people with disabilities live indepen- 
dently and in active community with other people. On the basis of qualitative research and 
the theory of Transformative Social Innovation the article describes the characteristics of 
inclusive housing concepts and how they can be established in the systems of disabled 
assistance and housing.

Wie inklusive Wohnformen gelingen 
und gesellschaftlichen Wandel  
bewirken können
Inklusives Wohnen als transformative soziale Innovation

Die Wohnsituation behinderter 
Menschen in Deutschland –  
eine crisitunity

Die Wohnsituation von Menschen mit 
Behinderung befindet sich aktuell in 
einer crisitunity. Diese englische Wort-
kreuzung aus crisis und opportunity 
beschreibt die Situation einer Krise, in 
der sich zeitgleich neue Möglichkeiten 
auftun. Die Krise zeigt sich in vielen Fa-
cetten:

Menschen mit Behinderung werden 
häufig durch Strukturen oder andere 
Personen fremdbestimmt (vgl. BMAS 
2021, 368). Viele von ihnen und ihren 
Angehörigen schließen das Wohnheim 
als mögliche Wohnform kategorisch aus 
(vgl. REICH, SCHÄFERS 2021, 105). 
Gleichzeitig fühlen sich behinderte 
Menschen häufiger einsam (vgl. BMAS 
2021, 94 ff.). Die Angst vor der Verein-
samung nennen viele Eltern als Argument 
gegen eine ambulante Wohnform für 
ihren behinderten Angehörigen (vgl. 

REICH, SCHÄFERS 2021, 105). Fami-
lienmitglieder, die einen behinderten An-
gehörigen pflegen, weisen häufig hohe 
Belastungssymptome und ein erhöhtes 
Armutsrisiko auf (vgl. ebd., 103).

Demgegenüber steht eine deutlich zu 
vernehmende Aufbruchsstimmung. Mit 
der Ratifizierung der UN-Behinderten-
rechtskonvention (UN-BRK) wurden 
die Rechte und das Selbstbild von Men-
schen mit Behinderung gestärkt, was in 
den vergangenen Jahren zu einer gan-
zen Reihe gesetzlicher Reformen führte. 
Vielerorts entstehen innovative und in-
klusive Wohnkonzepte, die auch in der 
wissenschaftlichen Literatur verstärkt 
Beachtung finden (u. a. TERFLOTH et 
al. 2016; THEUNISSEN, KULIG 2016; 
LAFOND, TSVETKOVA 2017; PRY-
TULA et al. 2020). Zunehmend geben 
sich (insbesondere junge) Menschen mit 
Behinderungen und ihre Familien nicht 
mehr mit den Angeboten vor Ort zufrie-
den. Stattdessen nehmen sie ihr Glück 
mit eigenen Wohnprojekten selbst in 
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die Hand oder setzen sich bei den ört- 
lichen Trägern der Behindertenhilfe für 
neue Wohnangebote ein. Folgende Bei-
spiele verdeutlichen die Vielfalt der 
Konzepte:

 > Gemeinsam Leben Lernen e. V. wird 
bisweilen als der Pionier integrativer 
Wohngemeinschaften beschrieben. 
Seit 1989 leben in den WGs des 
Münchner Vereins Erwachsene mit 
sog. geistigen und mehrfachen Be-
hinderungen zusammen mit jungen 
Menschen ohne Behinderungen, 
in der Regel Studierenden. Neben 
den mittlerweile zehn Wohngemein-
schaften bietet der Verein betreutes 
Einzel- und Paarwohnen in sog. 
„Satellitenapartments“ sowie eine 
inklusive Haus- und Hofgemein-
schaft, in der Familien, Singles und 
Paare mit und ohne Behinderung 
unter einem Dach leben.

 > Die Lebenshilfe Dresden e. V. be-
gleitete in ihrem Projekt „WOHNEN-
mittendrin“ über mehrere Jahre 
Menschen mit Behinderungen bei 
der Gründung eigener Wohnformen. 
Hieraus ist unter anderem die inklu-
sive WG 6plus4 entstanden, in der 
die Bewohner*innen selbstorgani-
siert leben und im Alltag von ambu-
lanten Diensten unterstützt werden.

 > Dass auch Menschen mit komple-
xem Unterstützungsbedarf außer-
halb institutioneller Settings oder 
der eigenen Herkunftsfamilie leben 
können, zeigt das Hausprojekt des 
Vereins inklusiv wohnen Köln. Es 
umfasst zwei inklusive Wohngemein-
schaften, mehrere Apartments sowie 
einen großen Gemeinschaftsraum. 
Für die nötige Unterstützung sorgen 
ein umfangreiches Team aus Fach-
kräften (inklusive Nachtwache) sowie 
die nichtbehinderten WG-Bewoh-
ner*innen, die nach dem Modell 
„Wohnen für Mithilfe“ Assistenz-
dienste übernehmen.

Diese Leuchtturmprojekte machen 
Mut und veranschaulichen, wie Inno-
vation in der Behindertenhilfe funktio-
nieren kann. Im Folgenden gehen wir 
der Frage nach, was die Bedingungen 
für das Gelingen inklusiver Wohnfor-
men sind und wie inklusive Wohnpro-
jekte zu einem tiefgreifenden deutsch-
landweiten Wandel beitragen können. 
Unter inklusiven Wohnformen verstehen 
wir in diesem Zusammenhang WGs, 
Hausgemeinschaften oder Nachbar-
schaften, in denen behinderte Men-
schen selbstbestimmt und in aktiver 
Gemeinschaft mit anderen Menschen 
zusammenleben.

Methode

Der Artikel verknüpft die Ergebnisse 
von POLSFUß (2018)1 mit den Er-
kenntnissen aus 51 Interviews, die im 
Rahmen des Aktion Mensch Stiftung 
geförderten Projekts „Inklusiv wohnen 
– selbstbestimmt zusammenleben“ in 
13 inklusiven Wohnprojekten deutsch-
landweit geführt wurden. Die partizipa-
tive Praxisbegleitforschung wurde von 
einem Forschungsteam aus Expert*in-
nen in eigener Sache sowie Menschen 
mit und ohne wissenschaftlicher Vor- 
erfahrung durchgeführt. Bewohner*in-
nen mit und ohne Behinderung, Grün-
der*innen sowie Angehörige und Fach-
kräfte inklusiver Wohngemeinschaften 
brachten ihre Expertise zu den relevan-
ten Themen ein. Dabei wurden unter 
anderem auch Expert*innen-Interviews 
(vgl. GLÄSER, LAUDEL 2010) in Leich-
ter Sprache geführt. Die Auswertung 
erfolgte im Rahmen der Qualitativen 
Inhaltsanalyse (vgl. MAYRING 2015).

Inklusives Wohnen als transformative 
soziale Innovation

Mit Innovation verbinden wir in Deutsch-
land eher neue Smartphones, E-Mobilität 
oder künstliche Intelligenz. Die Theo-
rie transformativer sozialer Innovation 
(TSI-Theorie) legt hingegen den Fokus 
darauf, wie soziale Innovationen neue 
Beziehungen zwischen Personen und 
Organisationen schaffen. Transforma-
tiv ist eine soziale Innovation dann, 
wenn sie Beziehungen so verändert, 
dass dadurch vorherrschende Konzepte, 
Handlungsweisen und Institutionen 
eines bestimmten Kontexts herausge-
fordert, verändert oder ersetzt werden 
(vgl. WITTMAYER et al. 2017, 12). In-
klusive Wohnformen wirken folglich 
erst dann transformativ, wenn sie nicht 
eine Alternative für eine bestimmte 
Gruppe behinderter Menschen bleiben, 
sondern es für jeden Menschen selbst-
verständlich ist, eine wunschgemäße 
Wohnform zu finden oder neu zu ge-
stalten.

Da transformative soziale Innovatio-
nen immer ein komplexes Gefüge un-
terschiedlicher Akteur*innen und Ent-
wicklungen sind, lohnt es sich, diese in 
verschiedene Ebenen aufzuschlüsseln 
(vgl. HAXELTINE et al. 2017, 6):

 > Auf gesellschaftlicher Ebene („so-
ziomaterieller Kontext“) lassen sich 
die großen historischen, interna-
tionalen, kulturellen und demografi-
schen Entwicklungen verorten, die 
meist schwer zu beeinflussen sind. 

Besonderes Augenmerk gilt hier den 
Narrativen, die das Verständnis für 
ein Thema prägen, und den „Game 
Changern“, also Entwicklungen (z. B. 
Alterung der Gesellschaft) oder Er-
eignissen (z. B. UN-BRK), die das 
Verständnis grundlegend verändern.

 > Auf Systemebene („institutioneller 
Kontext“) findet das Zusammenspiel 
der dominanten Akteur*innen aus 
Staat, Markt, Wissenschaft und Zi-
vilgesellschaft statt. Dieses ist in der 
Regel sehr stabil und formalisiert  
(z. B. durch Gesetze). Der Fokus 
liegt hier darauf, die vorherrschen-
den (Macht-)Strukturen und Logiken 
zu verstehen und zu verändern.

 > Auf Ebene der Innovationsnische 
werden – oft etwas abseits, aber den-
noch unter den Regeln der vorherr-
schenden Systeme – neue Wege und 
Lösungen erprobt. Im Vordergrund 
stehen dabei die sozialinnovativen 
Initiativen vor Ort und ihre Netz-
werke (Kooperationen, Bündnisse, 
Verbände etc.).

Das Mehr-Ebenen-Modell (Abb. 1) 
veranschaulicht die unterschiedliche 
Festigkeit der Ebenen. Gesellschaft-
liche Trends verändern sich nur selten 
ruckartig, verlaufen ansonsten sehr sta-
bil. Auch auf Systemebene ist Stabilität 
zentral, damit die Akteur*innen routi-
niert und effizient zusammenarbeiten. 
Es kommt jedoch im Verlauf zu Mög-
lichkeitsfenstern, in denen sich Systeme 
verändern (müssen). Wie einleitend be- 
schrieben, vertreten wir die These, dass 
dies aktuell in der Behindertenhilfe 
und dem Wohnwesen der Fall ist. In 
Innovationsnischen ist eine gewisse In-
stabilität üblich, da die Initiativen mit 
neuen Möglichkeiten experimentieren, 
die in den vorherrschenden Strukturen 
nicht vorgesehen sind. Dadurch fehlt es 
oft an Finanzierungsquellen oder recht-
lichen Grundlagen. Ziel ist es deshalb, 
die Innovation „Inklusives Wohnen“ 
aus der Nische heraus in die Systeme 
der Behindertenhilfe und des Wohn-
wesens zu etablieren. Dafür müssen in-
klusive Initiativen und ihre Netzwerke 
einen Beitrag zur Transformation der 
Systeme leisten sowie die gesellschaft-
lichen Entwicklungen kennen und be-
einflussen.

Die Innovationsnische  
„Inklusives Wohnen“

Der Impuls für ein inklusives Wohn-
projekt kann von unterschiedlichen 
Seiten kommen. Häufig sind es behin-
derte Menschen und ihre Familien, die 
aus Unzufriedenheit über die bestehende  

1  Diese Arbeit basiert auf autoethnografischer Feldforschung in inklusiven WGs, Dokumentenanalyse, mehreren Umfragen und Expert*innen-Interviews.
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Wohnsituation und das Angebot vor Ort 
die Initiative ergreifen. Ebenso richten 
sich Träger der Behindertenhilfe inklu- 
sionsorientiert aus, um auf neue Bedarfe 
und Rahmenbedingungen zu reagieren. 
Auch von Akteur*innen der Wohnwirt-
schaft kommt gelegentlich der Impuls, 
wenn sie beispielsweise nach guten Kon- 
zepten für die Bewerbung auf ein Grund-
stück suchen. Die Umsetzung erfolgt in 
aller Regel in Kooperationen der genann-
ten Akteur*innen. In den Interviews 
wird betont, dass insbesondere für das 
erste inklusive Wohnprojekt ein unbeding-
ter Wille und langer Atem zentral ist.

Initiativen für inklusives Wohnen zeich-
nen sich durch eine personenzentrierte 
Denkweise und ein hohes Bewusstsein 
für zwischenmenschliche Beziehungen 
aus. Insbesondere schaffen sie neue 
interaktive, empathische, alltägliche, 
nichtprofessionelle und gleichberech-
tigte Beziehungen zwischen (nicht 
verwandten) Menschen mit und ohne 
Behinderungen (vgl. POLSFUß 2018, 
105). Dabei meint

 > interaktiv, dass sich die Bewoh-
ner*innen nicht nur auf dem Haus-
flur grüßen, sondern echte Interak-
tionen zwischen ihnen entstehen;

 > empathisch, dass sich die Bewoh-
ner*innen untereinander als Men-
schen mit ihren individuellen Eigen-
schaften wahrnehmen und dabei die 
Lebensperspektive des anderen ken-
nenlernen;

 > alltäglich, dass diese Begegnungen 
nicht nur bei bestimmten Versamm-
lungen stattfinden, sondern ein selbst-
verständlicher Teil des Alltags sind;

 >  nichtprofessionell, dass die Bezie-
hungen im Privaten stattfinden und 
nicht nur zwischen beispielsweise 
Pflegekräften und behinderten Men-
schen;

 > gleichberechtigt, dass es Begegnun-
gen auf Augenhöhe sind und nicht 
etwa Folge des Mitleids;

 >  nicht verwandt, dass neue Bezie-
hungen außerhalb der eigenen Fa-
milie geschaffen werden.

Inklusive Wohnprojekte experimen-
tieren mit verschiedenen Möglichkei-
ten, um diese Beziehungen anzuregen. 
Einige Initiativen legen die Diversität 
der Bewohnerschaft explizit über Quo-
ten fest. Zum Beispiel besteht die inklu-
sive WG 6plus4 aus sechs Menschen 
mit Behinderungen und vier Menschen 
ohne Behinderungen. Eine Genossen-
schaft aus Darmstadt vergibt ihre Woh-
nungen zu je einem Drittel an Familien 
mit Kindern, an unter 55-Jährige und 
an über 55-Jährige; mindestens 10 % 
davon haben eine Behinderung und 
weitere 10 % einen Migrationshinter-
grund (vgl. LAFOND, TSVETKOVA 
2017, 67).

Viele inklusive Wohnprojekte versu-
chen, Win-Win-Situationen zwischen 
den Bewohner*innen herzustellen, die 
über das bloße Zusammenwohnen hin-

ausgehen. So leisten Mitbewohner*in-
nen oder Nachbar*innen nach dem 
Modell „Wohnen für Mithilfe“ Assis-
tenzdienste auf Minijob-Basis oder für 
eine reduzierte Miete. Manche sehen 
in der Doppelrolle Mitbewohner*in/
Assistenz eine Gefahr für das Zusam-
menleben auf Augenhöhe der Mitbe- 
wohner*innen untereinander und eine 
Gefahr der Überforderung der unter-
stützenden Mitbewohner*innen. Andere 
sehen gerade die Unterstützung durch 
Mitbewohner*innen als die Kernquali-
tät inklusiver Wohnformen und argu-
mentieren, dass sie die Beziehungen 
stärkt und die Mitbewohner*innen meist 
mehr und flexibler Zeit für die Aufgaben 
haben als ein Pflege- oder Assistenz-
dienst. Die Erfahrungen zeigen, dass 
die nichtbehinderten Bewohner*innen 
eher temporär für ein paar Jahre in  
inklusiven Wohngemeinschaften leben. 
Viele von ihnen bleiben jedoch ihren 
ehemaligen Mitbewohner*innen freund-
schaftlich verbunden.

Fachkräfte sind für die meisten in-
klusiven Wohnprojekte unabdingbar, 
insbesondere, wenn Menschen mit sog. 
geistigen Behinderungen zu den Be-
wohner*innen zählen. Pädagogische 
Fachkräfte begleiten die behinderten 
Bewohner*innen individuell, mode-
rieren aber auch im Zusammenleben, 
kümmern sich um Organisatorisches  
(z. B. eine Haushaltskasse) und geben 
den Laienkräften einen fachlichen Rah-
men. So beschreibt eine Fachkraft:

Gesellschafts- 
ebene

Liberalisierung des 
Wohnungsmarkts

System „Behindertenhilfe“ transformierte „Behindertenhilfe“

WOHN:SINN u.a. Netzwerke
Quartierskonzepte

Inklusive WGsHausprojekte

System „Wohnwesen“ transformiertes „Wohnwesen“

Demogr. Wandel

System-
ebene

UN-BRK u.v.m.

Inklusives 
Wohnen

Nische 
„Inklusives 
Wohnen“

Abb.1:  Inklusives Wohnen als transformative soziale Innovation, angelehnt an das Mehr-Ebenen-Modell von  
GEELS (2002, 1263)
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ermöglichen oder sogar anzustoßen. 
Gemeinschaftliche Räume, Gärten, 
Terrassen, Werkstätten und Waschräu-
me können Begegnungen schaffen (vgl. 
LAFOND, TSVETKOVA 2017, 213). 
Schalträume bzw. Joker-Zimmer kön-
nen Wohnungen bei Bedarf vergrößern 
und erhöhen so die Flexibilität (ebd.). 
Größere inklusive Wohngemeinschaf-
ten sind oft als Cluster-Wohnungen an-
gelegt. Hierunter ist eine Kreuzung aus 
Kleinstwohnungen und Wohngemein-
schaft zu verstehen (vgl. PRYTULA et 
al. 2020, 9). Der private Wohnraum ist 
mit einem eigenen Bad und teilweise 
einer kleinen Teeküche ausgestattet. 
Die Gemeinschaftsfläche setzt sich aus 
einzelnen oder mehreren Wohn- und 
Essbereichen zusammen; weitere Sa-
nitärräume, Stauflächen oder flexibel 
nutzbare Gästezimmer können eben-
falls dazuzählen (ebd.). „Für inklusive 
WGs ist diese Wohntypologie beson-
ders geeignet, da sie den Bedürfnissen 
nach Rückzug und individueller Pflege 
ebenso gerecht wird wie dem Wunsch 
nach Begegnung und Unterstützung 
durch die Gemeinschaft“ (ebd.).

Die Organisationsstrukturen von in- 
klusiven Wohnprojekten sind sehr unter-
schiedlich. Sie hängen von den Zielen 
(z. B. Selbstverwaltung), der Entste- 
hungsgeschichte und den Anforde-
rungen der Partner und Finanziers ab. 
In der Szene des selbstorganisierten 
Wohnens sind Genossenschaften und 
Mietshäuser-Syndikats-Projekte vielfach 
vertreten. Private Initiativen von Men-
schen mit Behinderung und ihren 
Familien schließen sich meist in Ver-
einen zusammen, die dann Träger des 
Wohnprojekts werden. Andere inklu-
sive Wohnangebote sind rechtlich an 
Organisationen der Behindertenhilfe 
angegliedert. Auch entstehen zuneh-
mend neue Organisationsmodelle, z. B. 
inklusive WGs, die als Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (GbR) selbststän-
dig mieten und über das Persönliche 
Budget ambulante Dienste mit der As-
sistenz beauftragen.

Der Verein WOHN:SINN – Bündnis 
für inklusives Wohnen e. V. hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, die Akteur*innen 
dieser Innovationsnische miteinander 
zu vernetzen, sie zu fördern, ihnen eine 

 
„Das wäre gerade irgendwie ziem-
lich wenig, wenn wir ihnen nur As-
sistenz anbieten würden, sage ich 
jetzt mal ganz provokativ. Deswe-
gen unterscheiden wir auch nicht, 
also wir sagen eher Dienst dazu. Im 
Dienst geschieht auch Assistenz, ge-
schieht auch Pflege, geschieht auch 
Hilfestellung aber geschieht auch, 
und das ist mindestens genauso wich-
tig, auch einfach Begegnung von 
Menschen“ (Interview Fachkraft N., 
S. 4, Z. 18–22).

Ihr Aufgabengebiet wird als vielfälti-
ger und anspruchsvoller als in anderen 
Wohnformen für Menschen mit Behin-
derung wahrgenommen. Die Entschei-
dung für die Arbeit in einer inklusiven 
Wohngemeinschaft ist meist eine be-
wusste Entscheidung gegen eine Arbeit 
in einer institutionellen Einrichtung. 
Teilweise identifizieren die Fachkräfte 
sich stark mit der Gemeinschaft: 

„Und im Endeffekt hab ich genau 
denselben Stand wie alle Bewohner 
da, also es ist, ehm ich komm dahin 
und es ist genau wie mein Zuhause 
auch, außer, dass ich dann ange-
sprochen werde für alle offiziellen 
Sachen, das ist dann ganz klar, okay 
(es wird sich) an mich gewandt, wenn 
es um irgendwelche finanziellen An- 
gelegenheit geht oder irgendwelche 
organisatorischen Sachen und an-
sonsten, mach ich genau dasselbe 
wie unsere Studenten im Alltag und 
bin da genauso integriert würde ich 
sagen“ (Interview Fachkraft K., S. 3, 
Z. 14–19).

Den Angehörigen der behinderten 
Bewohner*innen ist konzeptionell meist 
eine Gastrolle zugedacht. Wenn sie die 
rechtliche Betreuung innehaben, sind 
sie stärker in den Alltag und die Le-
bensplanung involviert. In der An-
fangsphase eines Wohnprojekts oder in 
Krisensituationen sind die behinderten 
Bewohner*innen oft auf die Unterstüt-
zung der Angehörigen angewiesen. Eine 
besondere Rolle spielen sie in inklusi-
ven Wohnprojekten, die durch Ange-
hörige ins Leben gerufen wurden. Hier 
sind Angehörige oft in leitenden Funk-
tionen (Vorstandsmitglied, Geschäfts-
führung etc.) aktiv. Die damit einherge-
henden Machtstrukturen erfordern eine 
kritische Reflexion und eine bewusste 
Auseinandersetzung im Alltag.

Inklusive Wohnprojekte experimen-
tieren mit architektonischen Möglich-
keiten, um die neuen Beziehungen zu 

gemeinsame Stimme in öffentlichen Dis-
kursen zu geben und inklusives Woh-
nen wissenschaftlich zu erforschen. 
Aktuell haben sich rund 80 Mitglieder 
aus inklusiven Wohnprojekten, Stiftun-
gen, Anbietern der Behindertenhilfe, 
Interessenverbänden, Forschungsins- 
titutionen und Baugenossenschaften  
aus dem deutschsprachigen Raum dem  
transdisziplinären Netzwerk angeschlos-
sen. Gemeinsames Ziel ist es, durch die 
Verbreitung inklusiver Wohnformen 
das Menschenrecht auf Wohnen zu 
stärken. Viele inklusive Wohnprojekte 
sind außerdem Mitglied in einem Wohl-
fahrtsverband. Überregionale Netzwer-
ke sind entscheidend, um sozialinnova-
tive Initiativen zu empowern und den 
Anschluss zur breiteren Gesellschaft 
herauszustellen (vgl. HAXELTINE et al. 
2017, 13).

Die Systemebene

Initiativen für inklusives Wohnen befin-
den sich in zwei verschiedenen Syste-
men: der Sozial- und Behindertenhilfe 
auf der einen Seite sowie dem Wohn- 
und Bauwesen auf der anderen Seite. 
Beide funktionieren nach ihren eigenen 
tradierten Strukturen und Logiken, mit 
denen sich die Initiativen auseinander-
setzen müssen.

Die deutsche Sozial- und Behinder-
tenhilfe war in den letzten Jahren von 
vielen gesetzlichen Reformen betroffen, 
die noch nicht gänzlich in der Praxis 
umgesetzt sind. Genannt seien hier ins-
besondere das Bundesteilhabegesetz, 
aber auch beispielsweise die Pflegestär-
kungsgesetze. Angestoßen durch die 
UN-BRK soll der Wechsel vom Fürsor-
geparadigma zum Inklusionsparadigma 
gelingen. Grundsätzlich folgt das deut-
sche Wohlfahrtssystem dem neokor-
poratistischen Prinzip: Der Staat nutzt 
Einrichtungen und Dienste nichtstaat-
licher Leistungsanbieter (v. a. Wohl-
fahrtsträger) zur Durchführung sozialer 
Aufgaben und handelt die entsprechen-
den Leistungsvereinbarungen mit ihnen 
aus (vgl. WEBER 2017, 44). Damit der 
Paradigmenwechsel zu inklusiven An-
geboten gelingt, müssen die Interessen 
von Menschen mit Behinderung stärker 
beteiligt werden (ebd.) 

WOHN:SINN - Bündnis für inklusives Wohnen e.V.

Der Verein WOHN:SINN fördert die Entstehung neuer Wohnformen, in denen 
Menschen mit Behinderungen selbstbestimmt und in aktiver Gemeinschaft mit 
anderen Menschen leben. Er bietet Raum für Vernetzung, Veranstaltungen, eine 
interaktive Karte mit inklusiven Wohnprojekten sowie Informationen in leichter 
und schwerer Sprache an. Projektgruppen und gemeinnützige Organisationen 
können sich in den Regionalstellen kostenfrei beraten lassen.  
Weitere Informationen unter wohnsinn.org.
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Inklusive Wohngemeinschaften ge-
hen unterschiedlich mit den bestehen-
den Systemen der Hilfeerbringung um. 
Einige arbeiten mit dem persönlichen 
Budget der Bewohner*innen, andere 
nutzen die Kooperation mit etablierten 
Trägern im Sachleistungsmodell. Ein 
häufig geschildertes Beispiel ist die per-
sönliche Assistenz:

„[Die Person mit 24-h-Assistenzbe-
darf] bekommt sie auch über per- 
sönliche Assistenz und darüber hi-
naus gibt es eben in der WG noch 
pädagogisches Personal das sowohl, 
[über] Eingliederungshilfe, also Teil-
habeleistungen assistiert und eben 
auch den inklusiven Prozess mit-
begleitet und gestaltet“ (Interview 
Gründer B., S. 4, Z. 6–10).

In Oberbayern, wo Gemeinsam Le-
ben Lernen e. V. seit Jahrzehnten Pio-
nierarbeit leistet, hat der Kostenträger 
die eigene Leistungsform „Integrativ 
ambulant betreute Wohngemeinschaft“ 
entwickelt, die auch von anderen Trä-
gern genutzt wird.

Eine Herausforderung in der Praxis 
ist der vielbeklagte Mangel an Fach-
kräften (u. a. Die Fachverbände 2021). 
Inklusive Wohnformen können einen 
wertvollen Beitrag leisten, die Arbeit in 
der Behindertenhilfe attraktiver zu ge-
stalten. Die Nutzung von Konzepten 
wie Wohnen für Mithilfe schafft nicht 
nur eine hilfreiche Personalressource, 
sondern auch wertvolle Erfahrungen 
für junge Menschen. Aus den langjäh-
rigen Erfahrungen von Gemeinsam Le-
ben Lernen e. V. ist zu erkennen, dass 
Studierende und Auszubildende aus 
inklusiven WGs nicht selten im An-
schluss einen Beruf in diesem Bereich 
anstreben – auch wenn sie es vor Ein-
zug nicht in Betracht gezogen haben.

Des Weiteren muss in der Praxis der 
Wandel hin zu einer personenzentrier-
ten und inklusiven Arbeitsweise ge-
lingen. In unserem beruflichen Alltag 
greifen wir unhinterfragt auf kogniti-
ve Skripts zurück (vgl. SCHÄDLER, 
ROHRMANN, 2016, 25). Diese inneren 
Drehbücher bleiben, auch wenn sich 
gesetzliche Rahmenbedingungen ver-
ändern. Beispielsweise ist ein verbreite-
tes Skript, Menschen mit Behinderung 
nicht gemäß ihren Wünschen, son-
dern nach ihrer Selbstständigkeit einer 
Wohnform zuzuweisen („ambulant für 
die Fitten, stationär für alle anderen“; 
ebd.). Neben diesbezüglichen Fortbil-
dungen und Supervisionen bedarf es 
der Förderung partizipativer Organisa-
tionskultur, die den Mitarbeiter*innen 

Raum gibt, ihre Handlungsmuster zu 
verändern (vgl. VOLKMANN, MUNDE 
2021, 126).

Als Folge jahrelanger Fremdbestim-
mung und des Mangels an Alternativen 
zeigen viele Menschen mit Behinderung 
eine resignative Form der Zufriedenheit 
mit den bekannten Lebensumständen, 
die gern als tatsächliche Zufriedenheit 
missdeutet wird (vgl. ASELMEIER 2016, 
56). Zusammen mit dem Sicherheitsbe-
dürfnis der Angehörigen kann dies dazu 
führen, dass es nicht zu einer selbstbe-
stimmten Wahl des Lebenswegs kommt 
oder eingeschlagene Wege nie wieder 
in Frage gestellt werden. Dem kann 
mit unabhängigen Nutzerevaluationen, 
Methoden der Persönlichen Zukunfts-
planung (vgl. DOOSE 2020) und der 
Stärkung der Teilhabeberatungsstellen 
entgegnet werden. So beschreibt es der 
Gründer einer inklusiven WG:

„(…) weil wir gesagt haben auch ein 
Mensch mit Unterstützungsbedarf muss 
eigentlich das Recht haben, auch 
eigenständig zu wohnen, das war so 
der Grundgedanke und dann haben 
wir über die Methode Persönliche Zu-
kunftsplanung das eigentlich erarbei-
tet (…)“ (Interview Gründer B., S. 1,  
Z. 19–21).

Die frühzeitige Beratung von Men-
schen mit Behinderung und ihren An-
gehörigen ist wichtig, da die tatsäch-
liche Umsetzung von Wohnwünschen 
meist mit einiger Vorlaufzeit verbunden 
ist. Plötzliche Wohnortwechsel auf-
grund von gestiegenem Unterstützungs-
bedarf oder dem Wegfall der Hauptbe-
treuungsperson führt meist zu einem 
krisenhaften Einschnitt (vgl. REICH, 
SCHÄFERS 2021).

Mit Blick auf das Wohnwesen ist für 
flächendeckende inklusive Wohnmög- 
lichkeiten ausreichend barrierefreier und 
bezahlbarer Wohnraum nötig. Außerdem 
haben inklusive Wohnformen häufig 
besondere architektonische Anforde-
rungen (siehe Abschnitt „Innovations-
nische“). Die Interviews zeigen, dass 
sich inklusive Wohnkonzepte oft nur 
im Neubau umsetzen lassen. Dadurch 
sind die Initiativen auf gute Koopera-
tionen mit der Wohnwirtschaft angewie-
sen. In der Praxis hat sich insbesondere 
die Zusammenarbeit mit kommunalen 
Wohnungsbaugesellschaften, jungen 
Baugenossenschaften und inklusionsaf-
finen privaten Investor*innen bewährt. 
Als Gelingensbedingung kristallisiert 
sich in den Interviews ein gemeinsames 
Verständnis für die besonderen Bedarfe 
heraus:

„Das ist insgesamt eine nicht ganz 
einfache Situation, wir hatten richtig 
Glück, das wir auf eine Wohnungs-
baugesellschaft gestoßen sind, die 
geschaut haben, welchen Ansatz wir 
haben, neue architektonische Ent-
wicklung einzuleiten (…), also Wohn- 
formen zu finden, wo Menschen 
jung, alt, krank, gesund, behindert, 
nicht behindert irgendwie zusam-
menleben können. Diese Idee hat 
sehr gut gepasst. Das war eine Win- 
win-Situation (…) und da waren wir 
eigentlich ein wesentlicher Dreh- 
und Angelpunkt, dass die Bereit-
schaft da war uns als inklusive WG 
mit diesem Projekt aufzunehmen“ 
(Interview Gründer B., S. 2, Z. 24–31).

Ein Instrument, inklusives Wohnen 
im Neubau zu fördern, ist die Vergabe 
von Grundstücken im Konzeptverfah-
ren (vgl. NOVY-HUY 2017). Wenn in-
klusive Wohnkonzepte bei der Grund-
stücksvergabe bevorzugt werden, ist 
dies ein starker Anreiz für die Ak-
teur*innen des Wohnungsmarkts, sich 
mit den Bedarfen auseinanderzusetzen. 
Außerdem sollten in den Landesbau-
ordnungen hohe Verpflichtungen an 
Barrierefreiheit verankert werden, um 
im Neubau dem Mangel an barrierefrei-
em Wohnraum Herr zu werden. Dieser 
Mangel wird in den Interviews als eine 
der häufigsten Hürden bei der Grün-
dung beschrieben.

Die Frage, wie bezahlbarer Wohn-
raum gefördert werden kann, ist poli-
tisch zwischen Staat- und Marktbefür-
worter*innen umstritten. Im Zuge der 
Liberalisierung des Wohnungsmarkts 
seit den 1980er Jahren, hat der Staat 
viel an Regulierungsmöglichkeiten ab-
gegeben (vgl. SCHMITT et al. 2012, 11). 
Die neue Bundesregierung verspricht 
in ihrem Koalitionsvertrag, sie werde 
„zeitnah eine neue Wohngemeinnüt-
zigkeit mit steuerlicher Förderung und 
Investitionszulagen auf den Weg brin-
gen und so eine neue Dynamik in den 
Bau und die dauerhafte Sozialbindung 
bezahlbaren Wohnraums erzeugen“ 
(SPD, GRÜNE & FDP 2021,  88).

Für inklusives Wohnen müssen Wohn-
wesen und Behindertenhilfe stärker 
zusammen gedacht werden. Mit dem 
Bundesteilhabegesetz sollen Wohnen 
und Assistenz möglichst nicht mehr 
aus einer Hand kommen. Gleichzeitig 
wünschen sich die Akteur*innen des 
Wohnungsmarkts verlässliche Partner, 
die eine Expertise zu den Anforderun-
gen mitbringen und ihnen stabile Miet-
zahlungen garantieren können. Diese 
beiden Entwicklungen stehen in einem 
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verstanden und eingefordert werden. 
Die UN-BRK kann als Fixstern der In-
klusionsbemühungen dienen. Dabei 
gilt es, private Wohnumfelder zu schaf-
fen, nicht neue Einrichtungsformen. 
Private Rückzugsmöglichkeiten werden 
in den Interviews mit behinderten Be-
wohner*innen als wichtiges Qualitäts-
merkmal genannt.

Die deutsche Wohnlandschaft ist in 
den vergangenen Jahrzehnten unüber-
sichtlicher geworden. Die demografi-
schen Trends werden häufig mit dem 
Dreiklang „weniger – älter – bunter“ be-
schrieben (u. a. SCHMITT 2012). Die 
deutsche Bevölkerung schrumpft, die 
große Generation der Baby-Boomer ist 
in die Jahre gekommen und die steigen-
de Migration sowie neue Lebensmodel-
le (z. B. Patch-Work-Familien) sorgen 
für vielfältigere Bedarfe auf dem Woh-
nungsmarkt. Neueste Studien zeigen, 
dass die Trends zwar anhalten, aber 
sehr volatil und regional unterschied-
lich verlaufen (vgl. BIB 2021). Deutlich 
erkennbar ist ein Trend zur Suburbani-
sierung (vgl. ebd., 62). Die Entstehung 
neuer Quartiere im Einzugsgebiet von 
Großstädten bietet gute Bedingungen 
für inklusive Wohnprojekte, wenn die 
Infrastruktur barrierefrei und der So-
zialraum lebendig geplant wird. Im 
Zuge der Alterung der Gesellschaft ist 
es wichtig, dass sich alte und (nicht al-
tersbedingt) behinderte Menschen und 
ihre Verbände nicht gegeneinander aus-
spielen, sondern ihrem gemeinsamen 
Bedarf an barrierefreiem und bezahlba-
rem Wohnraum Gehör verschaffen. Die 
„bunter“ werdenden Lebensmodelle 
können fruchtbarer Boden für inklusive 
Wohnprojekte sein, wenn sie konzep- 
tionell und politisch mitgedacht werden. 
Neue Wohnformen wie Clusterwoh-
nungen und Co-Housing kommen auch 
unabhängig vom Inklusionsgedanken 
immer stärker im breiten Wohnungs-
markt an (vgl. GDW 2018, 12).

Die Ausgrenzungstendenzen im Be-
reich Wohnen sind in der leistungsori-
entierten und funktional differenzierten 
deutschen Gesellschaft keine Beson-
derheit (vgl. ASELMEIER 2016, 51). 
Altenhilfe, Behindertenhilfe, Suchthilfe, 
Arbeitslosenhilfe: Für jeden Menschen, 
der nach Unterstützung sucht, gibt es in 
Deutschland ein eigenes System. Men-
schen mit Behinderung werden von der 
Kita über die Schule bis zu Werkstatt in 
Sondersysteme verwiesen. Im Ergeb-
nis sind Menschen mit Behinderungen 
häufig arm und haben ein geringes so-
ziales Netzwerk. Inklusive Wohnfor-
men können ein wertvoller Hebel sein, 
Inklusion generell stärker ins Rollen 
zu bringen, ohne dabei dem Leistungs-
druck ausgesetzt zu sein, der in der 

gewissen Widerspruch. Wenn Anbieter 
der Behindertenhilfe Wohnungen mie-
ten und deren Bewohner*innen den 
Assistenzdienst wechseln, entwickelt 
sich die reine Verwaltung der Wohnun-
gen für die Anbieter schnell zur finan-
ziellen Belastung oder gar zur Gefahr 
für ihre Gemeinnützigkeit. Ähnliche 
Schwierigkeiten birgt die Kooperation 
mit Genossenschaften, da für den Ein-
zug der Erwerb von Genossenschafts-
anteilen notwendig ist. Diese liegen häu-
fig im fünfstelligen Bereich und sind für 
diejenigen Menschen mit Behinderung, 
deren Wohnraum von der Grundsiche-
rung gezahlt wird, nicht finanzierbar. 
In der Praxis finden sich Beispiele, in 
denen Anbieter der Behindertenhilfe, 
Sozialämter, Angehörige, Stiftungen oder 
solidarische Genossenschaftsmitglieder 
die Einlage übernehmen, eine etablier-
te Lösung gibt es jedoch nicht. Solche 
Schnittstellenprobleme zeigen den Be-
darf an weiteren rechtlichen Reformen, 
die die Anschlussfähigkeit inklusiver 
Konzepte an Wohnwesen und Behin-
dertenhilfe stärken.

Die gesellschaftliche Ebene

Für die allgemeingültige Vorstellung des 
Wohnens in Deutschland ist die Tren-
nung von privatem und öffentlichem 
Raum zentral (vgl. THEUNISSEN, KU-
LIG 2016, 7). Der eigene Privatraum ist 
ein Ort, an dem man seine Sozialkon-
takte weitestgehend kontrollieren kann 
und an dem man weniger als an anderen 
Orten einem äußeren Zeitregime unter-
worfen ist (ebd.). Er ist sowohl durch 
die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte (Artikel 12) als auch durch 
das Grundgesetz (Artikel 13) geschützt. 
Die wenigen Unterbringungssituatio-
nen, die dieses Grundprinzip verlassen 
(z. B. Krankenhäuser, Kasernen), sind 
zeitlich begrenzt und über entsprechen-
de (z. B. medizinische, militärische) 
Notwendigkeiten legitimiert (ebd.). 
Diese Legitimation fehlt Einrichtungen 
der Behindertenhilfe, die dieses Prinzip 
auf Dauer verlassen, wenn beispielwei-
se Heimbewohner*innen einem vorge-
schriebenen Tagesablauf unterworfen 
sind.

Mit der Ratifizierung der UN-BRK 
2009 hat sich Deutschland zudem zum 
Recht behinderter Menschen auf eine 
unabhängige Lebensführung und die 
Einbeziehung in die Gemeinschaft (Ar-
tikel 19) bekannt. Der Fachausschuss 
zur UN-BRK hat klargestellt, dass sich 
dieses Recht ausdrücklich auf Lebens-
situationen außerhalb von institutio-
nellen Einrichtungen jeglicher Art be-
zieht (vgl. UN-CRPD-Committee 2017, 
5). Inklusives Wohnen muss deshalb als 
Menschenrecht, nicht als Zugeständnis, 

Arbeitswelt oder im Bildungssystem 
herrscht. Wenn sich im Wohnen alltäg-
liche Beziehungen zwischen Menschen 
mit und ohne Behinderungen etablie-
ren, wirkt dies in alle gesellschaftlichen 
Bereiche.

Fazit

Die Vorreiter*innen im inklusiven 
Wohnen zeigen, wie Menschen mit Be-
hinderung heutzutage leben können. 
Mit neuen Beziehungen und personen-
zentrierten Ansätzen können Wohn-
formen entwickelt werden, die sowohl 
der Fremdbestimmung als auch der 
Vereinsamung und Ausgrenzung ent-
gegenwirken. Damit inklusive Wohn-
konzepte in der Breite der Gesellschaft 
ankommen, müssen die Systeme von 
Behindertenhilfe und Wohnwesen stär-
ker zusammengedacht werden. Die 
Praxis der Behindertenhilfe befindet 
sich durch das BTHG im Umbruch. Die 
Wohnwirtschaft steht mit Blick auf den 
demografischen Wandel vor der Her-
ausforderung, den Mangel an barriere-
freiem und bezahlbarem Wohnraum zu 
beheben. Wenn die Erfahrungen und 
Bedarfe inklusiver Wohnprojekte in 
beidem mitgedacht werden, kann eine 
echte Verbesserung für Menschen mit 
Behinderungen gelingen.

Die Theorie Transformativer Sozialer 
Innovation hilft, die Vielschichtigkeit 
dieses Wandels zu beschreiben und die 
Rolle der Initiativen zu verorten. Es 
wird deutlich, dass der Einsatz für in-
klusives Wohnen ein paradoxes Streben 
nach Innovation und zugleich Normali-
sierung ist. Was aktuell als neuartig und 
besonders beworben wird, soll künftig 
selbstverständlich sein. 

Die geschilderten qualitativen Ergeb- 
nisse werden aktuell durch eine Frage-
bogenerhebung in inklusiven Wohn-
formen überprüft und erweitert. Im An-
schluss fließen sie in die Entwicklung 
eines Praxisleitfadens, der die Expertise 
der Innovationsnische allgemein ver-
fügbar machen soll.
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| KURZFASSUNG Die Grundlage für den folgenden Beitrag bilden die Erkenntnisse 
eines Handlungsforschungsprojekts aus dem Frühjahr 2020. Menschen mit Behinderun-
gen wurden in Form eines Beirats an der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 
auf Landesebene durch einen Verband der Freien Wohlfahrtspflege beteiligt. Dieser  
Beteiligungsprozess wurde begleitet und folgende Fragestellung war dabei zentraler 
Ausgangspunkt: Wie erleben Menschen mit Behinderungen, die schon lange in der (poli-
tischen) Selbstvertretung aktiv sind, die Beteiligungsverfahren rund um das BTHG? Ziel 
war es, neben dem reinen Erkenntnisgewinn, die Beiratsmitglieder dahingehend zu  
stärken, eigene Ansprüche an Partizipationsprozesse rund um das BTHG zu entwickeln 
und einzubringen.

| ABSTRACT Participation Processes from the Perspective of People with Dis- 
abilities. The following article is based on observations from an action research project 
in spring 2020 with people with disabilities who took part in an advisory board for the 
implementation of the BTHG by an association of welfare work. The following question 
was fundamental for the action research: How do people with disabilities who are en- 
gaged in self-representation for a long time, experience the involvement processes around 
the BTHG? Besides the observations it was an aim of the research to empower the people 
in the advisory board to develop their own needs in the participation processes around 
the BTHG.

Robert Rempel

Beteiligungsverfahren aus der Sicht 
von Selbstvertreter*innen –  
was muss sich ändern?

Der Anspruch:  
„Nichts über uns – ohne uns“

Die Grundlage für das Gesetz zur Stär-
kung der Teilhabe und Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behinderun-
gen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) 
bildet die Ratifizierung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention (UN-BRK) im 
Jahr 2009. Ziel und Selbstanspruch des 
Bundesministeriums für Arbeit und So-
ziales (BMAS) ist, „das deutsche Recht 
im Licht der UN-Behindertenrechts-
konvention“ unter Beachtung des „im 
Koalitionsvertrag niedergeschriebenen 
Grundsatz[es] ‚Nichts über uns – ohne 
uns‘“ (BMAS 2015, 2) weiterzuentwi-
ckeln. Die Verbände der Freien Wohl-
fahrtspflege heben hervor, „für die In- 
teressen der betroffenen Menschen 
ein[zustehen] – insbesondere bei Ge-
setzgebungsprozessen mit sozialpoliti-
schen Auswirkungen“ (BAGFW 2018, 
2). Es wird betont, dass die „Unterstüt-
zung […] am effektivsten [sei], wenn 

sie lokal die Beteiligung der Betroffe-
nen und damit auch die Erfahrung der 
Selbstwirksamkeit ermöglicht“ (ebd., 2).

Partizipation – Mehr als Information 
und Anhörung

Der englische Begriff participation nimmt 
als Querschnittsthema in der UN-Be-
hindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
einen zentralen Stellenwert ein. In der 
deutschen Übersetzung wird participa-
tion mit Teilhabe übersetzt (vgl. HEI-
DEN 2014, 6). Diese Übersetzung wird 
von Interessensvertretungen teils kri-
tisch gesehen, weil der Begriff Teilhabe 
zweideutig verwendet werden kann, 
„einmal kann damit ein eher ‚konsu-
mierendes Teil-Nehmen‘ gemeint sein, 
andererseits ein ‚gestaltendes Teil-Haben‘“ 
(VESTER 2012; zitiert nach HEIDEN 
2014, 6). HEIDEN (2014, 11) kritisiert, 
„dass die bisherigen Verfahren der Be-
teiligung von Verbänden im Bereich der 
Behindertenpolitik nicht ausreichend 

sind, da sie sich vielfach auf Vorstufen 
der Partizipation beziehungsweise im 
Grenzbereich zwischen Nicht-Partizi-
pation und Partizipation bewegen.“ Im 
Stufenmodell der Partizipation nach 
WRIGHT, BLOCK & UNGER (2010, 
42 ff.; Abb. 1) sind die unterschiedli-
chen Formen dargestellt.

GRAUBNER und SEIFERT (2018,  
o. S.) kritisieren, dass es sich bei den 
meisten Beteiligungsformen oft noch um 
„Beteiligungs-Spielchen“ handelt. Dieses 
drückt sich u. a. darin aus, dass „immer 
irgendwo ein oder zwei behinderte 
Personen, die größtenteils in Beiräten 
sitzen“ (WEGENER 2018, 1) beteiligt 
werden, diese jedoch einer „große[n] 
Anzahl weiterer Interessenträger gegen-
über [stehen] und noch viel mehr Per-
sonen, die auf Bundes-, Landes- und 
regionaler/kommunaler Ebene profes-
sionell mit vielen Arbeitsstunden mit 
dem Thema befasst sind“ (ebd., 1).

Die Beteiligung in Form eines Beirats 
stellt ein gängiges Konzept dar, wenn 
es um die Mitwirkung von Menschen 
mit Behinderungen im politischen und 
gesellschaftlichen Kontext geht (vgl. 
Deutsches Institut für Menschenrechte 
2015, 10). Kritikpunkte setzen u. a. da-
rin an, „dass die Wirkmächtigkeit der 
[…] Beteiligung oftmals nur sehr be-
grenzt oder jedenfalls nicht sichtbar ist“ 
(ebd., 10). Die Partizipation über einen 
Beirat mit Informationsrechten und 
Anhörungen ordnen ROHRMANN et al. 
(2014, 63) daher den Vorstufen der Par-
tizipation zu. Beiräte verfügen i. d. R. 
nicht über Entscheidungs- oder Veto-
rechte, was nach ROHRMANN et al. 
(2014, 63) „Formen echter Partizipa-
tion“ darstellen würde. Um diese Deut-
lichkeit von „echter Partizipation“ auch 
in der deutschen Übersetzung der UN-
BRK hervorzuheben, fordert HEIDEN 
(2014, 22) daher die Verwendung des 
Begriffs Partizipation anstelle von Teil-
habe. HARTUNG und ROSENBROCK 
(2014, 2) schlagen den Begriff der Ent-
scheidungsteilhabe vor, um auf die 
Bedeutung von Mitwirkungs- und Ent-
scheidungsrechten in Bezug auf eine 
volle gesellschaftliche und politische 
Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen aufmerksam zu machen.

Partizipation durch Sozialraument-
wicklung und Sozialraumorganisation

Ausgehend von der Annahme, dass 
nicht alle Menschen bzw. gesellschaft-
lichen Gruppen gleichermaßen am Ge-
meinwesen partizipieren können bzw. 
durch herrschaftlich gesellschaftliche 
Strukturen sogar gänzlich von Teil-
habeprozessen ausgeschlossen werden, 
entwickelten MAY und ALISCH (2013, 
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von Adressat*innen unterstützen und 
die entscheidenden Gremien beraten. 
Ein übergeordnetes Ziel war es zudem, 
Strukturen der Beteiligung zu erproben, 
um dauerhafte partizipative Strukturen 
im Landesverband zu etablieren.

Der Handlungsforschung lagen fol-
gende Fragestellungen zugrunde:

 > Wie erleben Menschen mit Behinde-
rungen, die schon lange in der (poli-
tischen) Selbstvertretung aktiv sind, 
die Beteiligungsverfahren rund um 
das BTHG?

 > Welche Anforderungen werden an 
solche Beteiligungsverfahren aus Sicht 
von Menschen mit Behinderungen 
gestellt?

Ziel war es, zum einen auf der wis-
senschaftlichen Ebene Erkenntnisse 
darüber zu gewinnen, wie Menschen 
mit Behinderungen die Prozesse der 
Veränderungen in Bezug auf ihre Teil-
habe rund um das BTHG erleben. Zum 
anderen sollten die Mitglieder des Bei-
rats darin unterstützt werden, eigene 
Interessen und Ansprüche in den Aus-
handlungsprozess um dauerhafte Par-
tizipationsstrukturen einzubringen.

Durchführung und Methodik

Ihrem Wesen nach ist die Handlungs-
forschung gekennzeichnet durch Ko-
operation und Partizipation im For-
schungsverlauf (ALISCH, MAY 2017, 
22 f.). Mit allen Beteiligten wurde im 
Vorfeld der Erhebung ein persönliches 

19 ff.) das Konzept der Sozialraument-
wicklung und Sozialraumorganisation. 
Dieses baut wesentlich auf den raum-
theoretischen Überlegungen LEFEB-
VRES (1991) auf, der analytisch zwi-
schen der Repräsentation des Raumes, 
Räumen der Repräsentation und der 
räumlichen Praxis unterscheidet (vgl. 
STADEL 2021, 231). Es stellt sich somit 
die Frage, wie sich Menschen innerhalb 
der herrschaftlich hergestellten Reprä-
sentation des Raumes, Räume der Re-
präsentation auf Grundlage ihrer ganz 
spezifischen Lebenserfahrungen aneig-
nen können (vgl. MAY 2020, 23).

Sozialraumentwicklung wird hier also 
im Sinne von Nancy FRASER (1994, 
240) und ihrer Politik der Bedürfnis-
interpretation verstanden. Demnach 
sollten Partizipationsformate zunächst 
darauf abzielen, Menschen einen Raum 
zu eröffnen, um sich ihrer eigenen An-
sprüche mit Blick auf gesellschaftliche 
Teilhabe vergegenwärtigen zu können. 
Auf dieser Grundlage können dann 
„dialogische, partizipatorische Prozesse 
der Bedürfnisinterpretation“ (FRASER 
1994, 240) zwischen den Beteiligten 
initiiert werden. Durch eine anschlie-
ßende Sozialraumorganisation, die sich 
auch in einer strukturellen Verstetigung 
von Interessensvertretungen ausdrückt, 
sollen diese Teilhabeansprüche dann 
möglichst ausdrucksstark in gesellschaft-
liche Aushandlungsprozesse eingebracht 
werden.

Hintergründe zum  
Handlungsforschungsprojekt

Ausgangspunkt und Grundlage für die 
weiteren Ausführungen bildet ein Hand-
lungsforschungsprojekt1 aus dem Früh-
jahr 2020 mit fünf Menschen mit Be-
hinderungen. Sie wurden zwischen 2018 
und 2020 in Form eines Beirats an der 
Umsetzung des BTHGs auf Landes-
ebene durch einen Verband der Freien 
Wohlfahrtspflege beteiligt. Neben der 
Beiratstätigkeit waren alle Mitwirken-
den noch in weiteren Interessensvertre-
tungen aktiv, so dass auch Erfahrungen 
zu Partizipationsprozessen aus weite-
ren Gremien einfließen konnten (u. a. 
Bewohner*innen-Beirat, Werkstattrat, 
LIGA-Projektgruppe, Landesbehinder- 
tenbeirat und weitere politische Gremien 
der Selbstvertretung). Zudem brachten 
die Menschen Perspektiven der Selbst-
vertretung aus den Bereichen körper- 
liche Behinderung, psychische Be- 
einträchtigung und intellektuelle Be-
einträchtigung mit. Der Beirat sollte 
den BTHG-Umsetzungsprozess im 
Landesverband aus der Perspektive 

Gespräch über das Vorhaben und den 
Ablauf geführt. Rückmeldungen und 
Feedbacks wurden berücksichtigt und 
gemeinsame Absprachen für das weitere 
Vorgehen getroffen. Die ursprüngliche 
Erhebungsmethode, die Durchführung 
eines Workshops in Anlehnung an die  
Methode Zukunftswerkstatt (JUNGK, 
MÜLLERT 1989), konnte pandemie- 
bedingt leider nicht wie geplant statt-
finden. Die Erhebungen mussten kurz-
fristig in Rücksprache mit den Teilneh-
menden angepasst und in den virtuellen 
Raum verlegt werden. So fanden im 
Frühjahr 2020 drei Gruppendiskussio-
nen sowie vertiefende Einzelinterviews 
statt. Die Gespräche wurden aufge-
zeichnet und transkribiert. Das Mate-
rial wurde in Anlehnung an die Quali-
tative Inhaltsanalyse nach KUCKARTZ 
(2016) inhaltlich-strukturierend auf-
bereitet und analysiert. Die wichtigs-
ten Ergebnisse in den Diskussionen 
wurden im Anschluss an die jeweiligen 
Treffen schriftlich zusammengetragen 
und als Forderungspapier zur Übergabe 
an den Landesverband aufbereitet. Die 
Erkenntnisse der Handlungsforschung 
wurden im Anschluss gemeinsam be-
sprochen und reflektiert.

Partizipation und Sprache:  
Mehr als Worte

 
„Na für mich ist Teilhabe einfach, 
dass wir da auch mitmachen kön-
nen in dem/auch in der Sprache ist 
für mich Teilhabe […]“ (N. 2020-03-
26, 73)

1  Das Handlungsforschungsprojekt fand im Rahmen eines Masterstudiums der Sozialen Arbeit (Hochschulen RheinMain und Fulda) des Autors statt.

1    Instrumentalisierung

2    Anweisung

3    Information

4    Anhörung

5    Einbeziehung

6    Mitbestimmung

7     Teilweise Entscheidungs- 
kompetenz

8    Entscheidungsmacht

9    Selbstorganisation Geht über Partizi- 
pation hinaus

Partizipation

Vorstufe der  
Partizipation

Nicht-Partizipation

Abb.1:  Stufenmodell Partizipation nach WRIGHT, BLOCK & UNGER  
(2010, 42 ff.)
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„Aber wenn man jetzt, sagen wir 
mal, aus dem Fernsehen irgendwas 
hört und man/die benutzen da ir-
gendwelche Worte, […] ein Wort, was 
du vorhin gesagt hast [Partizipation, 
A.d.V.]. Das versteht man da nicht 
gleich“ (R. 2020-03-26, 63).

„Also ich würde sagen, zuerst mal 
sollten die Politiker das Wort Par-
tizipation soweit übersetzen, dass es 
auch jeder Mensch versteht“ (T. 2020- 
03-26, 69).

„Es ist, bei uns hier in xxx hört man 
das Wort [Inklusion, A.d.V.] leider 
ganz, ganz, ganz oft. Leider. Deswe-
gen habe ich das auch mir sehr ein-
geprägt, Inklusion […] Ich muss es 
nutzen, weil, sonst schauen die Po-
litiker mich auch blöde an (lacht)“ 
(N. 2020-03-26, 76 u. 80).

Alle Beteiligten hoben die Bedeutung 
von Sprache als elementare und wich-
tige Voraussetzung für die Teilhabe an 
Gremien und Veranstaltungen hervor. 
Zugleich wurde deutlich, dass Begriffe 
wie Partizipation, Teilhabe, Inklusion 
etc., die besonders auch durch poli-
tische, wissenschaftliche und sozial-
rechtliche Diskurse geprägt sind, nicht 
als eigene Begrifflichkeiten bzw. aus 
der Gruppe stammende Begriffe ge-
deutet wurden. Es sind Begriffe, auf  
deren Verständnis sich im gemeinsamen 
Austausch zunächst zu einigen ist und 
die besonders mit Sprechweisen von 
Politiker*innen assoziiert werden. Um 
überhaupt in Partizipationsprozessen 
Gehör zu finden, müssen sich die Be-
teiligten oft der bereits gesetzten Fach-
sprache anpassen, was einer eigenen 
bzw. dialogischen Sprachfindung im 
Wege steht.

Zudem wurde deutlich, dass Men-
schen mit Behinderungen in Partizipa-
tionsprozessen durch unterschiedliche 
Formen von Sprache adressiert werden. 
So wird grundsätzlich zwischen einer 
schweren, Einfachen und Leichten 
Sprache unterschieden2. Die Forderung 
nach Einfacher bzw. Leichter Sprache 
wurde auch von der Gruppe klar for-
muliert. Zum einen wird die schwere 
Sprache (assoziiert mit „Politiker-Spra-
che“) von der Gruppe als Ausschluss 
empfunden, da die Definitions- und 
Informationsmacht (und daraus resul-
tierende Wissensmacht) auf Seiten der 
Politiker*innen oder Fachkräfte liegt. 
Zum anderen wird aber auch die Leich-
te Sprache als schwere Sprache ent-

larvt, da sie stark vereinfacht und Infor-
mationen weglässt.

„Und mir ist das ja schon seit vielen 
Jahren ein ganz großer Anspruch, die 
Leichte Sprache. Einfach, dass auch 
Ämter, Politiker und so weiter uns 
erklären, was sie eigentlich von uns 
wollen“ (T. 2020-03-26, 48)

„Und ich habe die Erfahrung gemacht, 
[…] ist für mich jetzt mittlerweile die 
Leichte Sprache eine ganz schwere Spra-
che geworden. Weil mir da ganz viele 
Inhalte fehlen“ (P. 2020-04-02, 73).

„Manches fehlt, wird weggelassen, uns 
einfach nochmal auf Baby-Sprache über-
setzt manchmal, das muss man auch 
mal dazu sagen“ (N. 2020-04-02, 76).

Die ursprünglich durch Selbsthilfe- 
organisationen eingebrachte Forderung, 
wichtige Informationen durch Leich-
te Sprache weiteren Personenkreisen 
zugänglich zu machen, läuft in diesem 
Fall Gefahr, dass Menschen auf diese 
Sprache reduziert werden (vgl. SEITZ 
2014, 4). „Leichte Sprache, das wird 
hier deutlich, sorgt somit einerseits für 
Teilhabe, geht aber mit der Zuschrei-
bung an das Gegenüber einher, auf 
Leichte Sprache angewiesen zu sein 
und unterstellt damit ein Defizit“ (ebd., 
4). Es zeigt sich darüber hinaus, dass 
gängige Partizipationsformate für Men-
schen mit Behinderungen meistens das 
„Vorhandensein lautsprachlicher Kom-
munikationskompetenz“ (KEELEY et al. 
2019, 98) voraussetzen und damit von 
vornherein Menschen ausschließen, die 
nicht über solche Kompetenzen ver- 
fügen.

Partizipation – Auf die Haltung 
kommt es an

 
„Ja. Werden wir überhaupt für voll ge-
nommen, wenn wir was sagen?“ (P. 
2020-03-26, 10).

„In dem Moment, wo wir nicht verste-
hen, was die Leute wollen, üben die ja 
Macht auf uns aus. Und in dem Mo-
ment, wo wir verstehen, können wir 
gegensteuern“ (T. 2020-03-26, 164).

„Solange man den Kleinen im Unbe-
wussten lassen kann, also der muss 
das ja nicht wissen, den hat das nicht 
zu interessieren, kann ich machen 
was ich will.“ (P. 2020-03-26, 168).

Den Mitwirkenden war es wichtig, 
dass es nicht nur um die Aufbereitung 
von Informationen in Leichte bzw. Ein-
fache Sprache geht, sondern vor allem 
auch darum, wie miteinander gespro- 
chen wird. Ganz konkrete Vorschläge 
zur Verbesserung der Kommunikation 
beziehen sich beispielsweise auf das 
Weglassen bzw. Erklären von Abkür- 
zungen oder auf das kurze Erläutern 
von unbekannten Begriffen. Nach STA-
DEL (2021, 99) ist „die Teilhabe am 
allgemeinen Sprachaustausch […] ein 
wechselseitiger Prozess […]. So kann 
ein Nicht-Verstehen von Sprache auch 
die Folge von einem Nicht-Angespro-
chen-Werden sein“. Ein Gefühl, das die 
Teilnehmenden aus ihren Partizipations-
erfahrungen bestätigen. Die andere Seite 
bewusst im Unwissenden zu lassen, 
schafft ungleiche Machtverhältnisse. Es 
liegt somit am Willen des Gegenübers, 
ob ein Verstehen möglich und gewollt 
ist.

Stufenmodelle der Partizipation kön-
nen den Eindruck vermitteln, dass sich 
Menschen bzw. Gruppen in Partizipa-
tionsprozessen klar verorten können. 
Wie differenziert sich das Bild jedoch 
darstellen kann, wurde in den Grup-
pendiskussionen deutlich. Insgesamt 
zeichnete sich eine gewisse Dynamik 
und Wechselwirkung zwischen den 
verschiedenen Ebenen im Stufenmo-
dell der Partizipation ab. So wurde die 
Beteiligung zur Umsetzung des BTHG 
im Landesverband mit Bezug zum Stu-
fenmodell zwar klar auf der Vorstufe 
von Partizipation verortet. In anderen 
Gremien, wie beispielsweise im Werk-
stattrat oder Landesbehindertenbeirat, 
sind diese Zuordnungen nicht mehr so 
leicht vorzunehmen. Hier sind durch-
aus formale Rechte in Form von Mitbe-
stimmung vorhanden, was jedoch nicht 
automatisch auch zu einem praktizier-
ten Recht auf Mitbestimmung führt. 
Die Erfahrung von Entscheidungsrech-
ten fehlt bei allen Teilnehmenden.

 
„Also ich denke mal, was den Beirat 
anbetrifft, sitzen wir so bei der Vor-
stufe, kurz da drunter […] Wir wer-
den zwar mit angehört, aber irgend-
wie kommt mir das so vor: Ach ja, 
der ist ja auch noch da, den müssen 
wir uns einmal anhören […] Und 
ja, nach dem Motto: Wir haben jetzt 
einen Beirat, aber was machen wir 
damit?“ (P. 2020-03-26, 111).

2  Leichte Sprache adressiert gezielt Menschen mit Lernschwierigkeiten mit dem Ziel der Stärkung von gesellschaftlicher und politischer Teilhabe und  
ist durch ein klares Regelwerk gekennzeichnet (vgl. Mensch zuerst – Netzwerk People First Deutschland e.V. o.J., o.S.). Einfache Sprache hingegen 
kann in ihrer Darstellung komplexer sein und folgt diesem klaren Regelwerk nicht (vgl. KELLERMANN 2014, o.S.).
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ren, sie in ihren eigenen Rechten zu 
stärken, vorhandene Ängste abzubauen 
und ihnen Mut zu machen.

„Das kann ich aber auch/ich kann die 
Angst nur wegbekommen, wenn ich 
weiß, welche Rechte ich habe. Und 
wenn ich weiß, dass überhaupt so was 
existiert“ (P. 2020-04-02, 163). 

Notwendigkeit der Vernetzung  
untereinander

Alle Mitwirkenden betonten, wie wich-
tig eine Vernetzung untereinander sei, 
um sich gegenseitig und unabhängig zu 
informieren und zu stärken. Insbeson-
dere die sozialen Netzwerke wie Face-
book, WhatsApp u. a. wurden in ihren 
Vorteilen für eine Vernetzung, zum Tei-
len von Informationen und vor allem 
auch für eine Bekanntmachung von 
Aktionen usw. angesprochen. Das ist 
besonders deshalb von Bedeutung, da 
Menschen mit Behinderungen „im insti-
tutionalisierten Kampf um die eigenen 
Rechte oftmals zu Einzelkämpfern par 
excellence“ (RAPETTI 2019, 82) wer-
den. Durch die Anspruchslogiken in 
den Sozialgesetzbüchern werden „dia-
logische, partizipatorische Prozesse der 
Bedürfnisinterpretation durch mono-
logische, administrative Prozesse der 
Bedürfnisdefinition“ (FRASER 1994, 
240) ersetzt, was einem solidarisierten 
und vernetzten Kampf um gesellschaft-
liche Teilhabeansprüche erschwerend 
im Wege steht. Die Menschen teilen die 
Erfahrung, wie wichtig es ist, für die 
eigenen Rechte zu kämpfen, um ernst 
genommen zu werden und eigene The-
men in Partizipationsprozesse einbrin-
gen zu können.

„Na so richtig ernstgenommen werden 
wir sowieso nicht. War schon immer so. 
Also wir müssen für jedes Ding immer 
wieder kämpfen“ (N. 2020-03-26, 13).

„Sonst passiert ja nichts, wenn wir 
nicht kämpfen“ (R. 2020-03-26, 16).

„Naja im Prinzip alle, die dran betei-
ligt sind an dem Prozess. Das heißt, 
die Menschen mit und Menschen ohne 
Behinderung. Die müssten zusammen 
an einen Tisch“ (P. 2020-04-02, 17).

Von Beginn an „alle an einen Tisch“ 
zu bringen, stellt somit eine Grundvor-
aussetzung für inklusiv und partizipativ 
gedachte Projekte oder Vorhaben dar. 
In diesem Zusammenhang wiesen die 
Mitwirkenden auch auf die ungleiche 
Verteilung von Menschen mit Behinde-

„Weil, im Werkstattbereich habe ich 
die Mitbestimmung. Wird zwar nicht 
für voll genommen, aber man hat 
sie. Ob man da nun mitbestimmen 
will oder nicht, das steht auf einem 
anderen Blatt“ (P. 2020-03-26, 96).

„Also Entscheidungen, da fehlt es 
einfach.“ (N. 2020-03-26, 98).

(Fehlende) Partizipation  
in Zeiten von Corona

„[…] wir hätten eigentlich heute, 
wenn nicht Corona dazugekommen 
wäre, hätten wir einen Termin ge-
habt […]“ (N. 26.03.2020, 50).

„Ja, die Teilhabe ist ja grade total 
auf Eis gelegt“ (P. 22.04.2020, 8).

Die Corona-Pandemie wirkt wie ein 
plötzlicher Abbruch von mühsam und 
langjährig erkämpften Partizipations-
prozessen. Auch die Bilanz zur Umset-
zung des BTHG im Landesverband fiel 
im Jahr 2020 ernüchternd aus. Keine 
von den angestrebten Veränderungen 
(z. B. inklusive Arbeitsgruppen) oder 
Ziele (z. B. Schaffung dauerhafter Parti-
zipationsstrukturen) konnte umgesetzt 
werden. Abgesagte oder in den digita-
len Raum verschobene Sitzungen sowie 
der Wechsel in einen Krisenmodus des 
Verbandes verschoben die Priorisierung 
in andere Bereiche, so dass das Beteili-
gungsprojekt auslief, ohne den Beirats-
mitgliedern eine konkrete Perspektive 
der Fortführung zu bieten. Gerade mit 
den digitalen Möglichkeiten der Verla-
gerung von Sitzungen in den virtuellen 
Raum und den vorhandenen Kompe-
tenzen seitens der Beiratsmitglieder ist 
es nicht nachvollziehbar, warum diese 
Möglichkeiten und Kompetenzen für 
die Fortführung von Partizipationspro-
zessen im Verband nicht genutzt wurden.

Menschen erleben in der Corona-
Pandemie wieder Formen der Fremd-
bestimmung, wie sie schon gar nicht 
mehr vorstellbar waren. Besonders für 
Menschen, die in institutionalisierten  
Kontexten leben (müssen), ergaben sich 
aufgrund der Kontakt- und Ausgangs-
beschränkungen Situationen, die „men-
schenrechtlich gar nicht gestattet“ 
(N. 22.04.2020, 34) sind. So weist der 
Deutsche Behindertenrat (2020, 1) da-
rauf hin, dass die „Besuchs- und Aus-
gangsbeschränkungen […] für viele be-
hinderte Menschen mehr Ausgrenzung 
denn je [bedeuten]“. Alle Mitwirken-
den im Projekt wiesen hier auf einen 
dringenden Handlungsbedarf hin, um 
die betroffenen Menschen zu informie-

rungen und Professionellen in Gremien 
und Veranstaltungen hin. In der Regel 
erfolgt das Engagement von Menschen 
mit Behinderungen in Partizipations-
prozessen ehrenamtlich (und zusätz-
lich abhängig von der Haltung der je-
weiligen Einrichtung bzw. des Trägers), 
wohingegen die beteiligten Professio-
nellen durch ihren Beruf involviert sind 
und damit über ganz andere Ressourcen 
verfügen.

Fazit

Die Verbände der Freien Wohlfahrts-
pflege tragen (Mit-)Verantwortung zur 
Umsetzung der UN-BRK und für das 
Hinwirken auf eine volle politische 
und gesellschaftliche Teilhabe der Men-
schen, für deren Interessen sie sich 
nach eigenen Aussagen einsetzen. Dass 
es hier zu Interessenskonflikten in Par-
tizipationsprozessen im Rahmen der 
Umsetzung von „Gesetzgebungsprozes-
sen mit sozialpolitischen Auswirkungen“ 
(BAGFW 2018, 2) kommen muss, liegt 
auf der Hand. Liegt der Fokus eines 
Verbandes doch in erster Linie auf den 
wirtschaftlichen Interessen seiner Mit-
gliedseinrichtungen. „Das ist halt Ka- 
pitalismus“ (T. 2020-03-26, 124), wie 
ein Mitwirkender im Handlungsfor-
schungsprojekt treffend formulierte.

In den Erfahrungen zu den Betei-
ligungsverfahren aus der Perspektive 
der Selbstvertreter*innen wurden viel-
schichtige und zum Teil verwobene 
und zunächst nicht eindeutig identi-
fizierbare Partizipationsbarrieren dis-
kutiert und erkennbar. Diese Barrieren 
hindern Menschen mit Behinderungen 
daran, eigene Interessen und Teilhabe-
ansprüche (nicht nur) in der BTHG-
Umsetzung zu formulieren und diese 
ausdrucksstark in Aushandlungspro-
zesse einzubringen.

Deutlich wurde das u. a. in den Dis-
kussionen zu Leichter und schwerer 
Sprache und der damit verbundenen 
Aufbereitung von Informationen und 
Wissen. Die Bereitstellung von Infor- 
mationen in Leichter Sprache darf nicht 
dazu führen, dass Menschen von vorn-
herein auf den Gebrauch von Leichter 
Sprache reduziert werden. Der An-
spruch an gelingende Partizipations-
prozesse sollte vielmehr darin bestehen, 
sich von der „dichotome[n] Betrach-
tung von Behinderung/Nicht-Behin-
derung“ (STADEL 2021, 125) zu lösen 
und in einem dialektischen Format eine 
„gemeinsame Sprach- und damit Ver-
stehensebene herzustellen“ (ebd., 125). 
Eine Forderung, die auch von den Mit-
wirkenden im Handlungsforschungs-
projekt ganz klar formuliert wurde:
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„Aber da muss man eben auch, ja, 
einfach ganz normal die Sprache 
ändern. Und vor allem die Einstel-
lung dazu auch ändern. […] das muss 
eine Selbstverständlichkeit sein“  
(P. 2020-03-26, 117).
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| KURZFASSUNG Menschen mit Behinderung, die auf Unterstützung im Alltag ange-
wiesen sind, haben Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe. Diese werden u. a. 
von Fachkräften in besonderen Wohnformen oder ambulanten Wohndiensten der Be-
hindertenhilfe geleistet. Die COVID-19-Pandemie wirkt sich auf das Leben der Menschen 
in Deutschland und somit auch auf die Akteur*innen der Behindertenhilfe aus. Ziel dieser 
Studie war es, einen ersten Überblick dieser Auswirkungen zu generieren. Die gewonne-
nen Erkenntnisse machen deutlich, dass die COVID-19-Pandemie die Akteur*innen der 
Behindertenhilfe vor neue Herausforderungen stellt.

| ABSTRACT Impacts of the COVID-19 Pandemic on the Area of Residential  
Services. People with disabilities who are dependent on support in everyday life are entitled 
to receive assistance. This is provided by specialists in special forms of housing or out- 
patient residential services of staff in disability care services, among others. The COVID-19 
pandemic has an impact on the lives of people in Germany and thus also on the staff in 
disability care services. The aim of this study was to generate a first overview of these 
impacts. The findings reveal that the COVID-19 pandemic poses new challenges for the 
staff in disability care services.

Niklas Wulfert

Auswirkungen der  
COVID-19-Pandemie auf das  
Handlungsfeld Wohnen

Ausgangslage

Seit Anfang des Jahres 2020 bestimmt 
die COVID-19-Pandemie den Alltag 
nahezu aller Menschen in Deutsch-
land. Die Bundesregierung und die 
einzelnen Bundesländer haben seitdem 
immer wieder neue gesamtgesellschaft-
liche Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Pandemie beschlossen. Nicht zuletzt 
aufgrund dieser Maßnahmen hat die 
Pandemie Einfluss auf das Leben der 
Menschen, so auch auf die Akteur*in-
nen der Behindertenhilfe.

Bereits zu Beginn der Pandemie ha-
ben sich unterschiedliche Forschungs-
gruppen mit den Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie auf verschiede-
nen Ebenen der Behindertenhilfe aus-
einandergesetzt. Im besonderen For-
schungsinteresse stand die Frage nach 
der Vulnerabilität von Menschen mit 
geistiger Behinderung und Menschen 
mit schweren Behinderungen (vgl. Rad-
boud University Medical Center 2020; 
TURK et al. 2020; DE CAUWER, 
SPAEPEN 2020; MILLS et al. 2020). 

Des Weiteren haben vor allem interna-
tionale Forschungsgruppen untersucht, 
welche Bedeutung die Pandemie für 
verschiedene Akteur*innen der Behin-
dertenhilfe hat (vgl. BRENNAN 2020; 
LINEHAN et al. 2020; PROSETZKY 
2020; Deutsche Vereinigung für Rehabi-
litation 2020; HABERMANN-HORST-
MEIER 2020). Die Perspektive der 
Fachkräfte, die Menschen mit Behinde-
rung in besonderen Wohnformen oder 
ambulanten Wohndiensten der Behin-
dertenhilfe begleiten, wurde wenig be-
achtet.

Das Ziel der Studie war es, die zu die-
sem Zeitpunkt bestehende Forschungs-
lücke zu schließen und einen ersten 
Überblick über die Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie aus Sicht der Fach-
kräfte zu schaffen. Hierzu wurde folgen-
der Forschungsfrage nachgegangen:

Welche Auswirkungen hat die CO-
VID-19-Pandemie auf die heilpädagogi-
sche Arbeit im Handlungsfeld Wohnen 
im Bereich der Eingliederungshilfe aus 
Sicht der Fachkräfte?

Forschungsdesign und  
methodisches Vorgehen

In der vorliegenden Studie wurde ein 
quantitatives Vorgehen mithilfe eines 
standardisierten Fragebogens angewandt. 
Das gewählte Erhebungsverfahren mit-
tels Online-Fragebogen bot die Möglich-
keit, die Erfahrungen und Einstellungen 
vieler Fachkräfte kontaktlos und über 
einen kurzen Zeitraum zu erfassen.

Die Forschungsfrage wurde für die 
Strukturierung des Fragebogens in fol-
gende Teilfragen untergliedert:

 > Welche Erfahrungen haben die Fach- 
kräfte mit SARS-CoV-2-Infektionen 
gesammelt?

 > Welche Rolle spielen Ängste im Ar-
beitsalltag der Fachkräfte?

 > Wie wird die aktuelle Arbeitssitua-
tion von den Fachkräften bewertet?

 > Wie bewerten die Fachkräfte die Maß-
nahmen der Bunderegierung?

 > Welche Auswirkungen beobachten 
die Fachkräfte im Arbeitsalltag mit 
den Klient*innen?

 > Wie bewerten die Fachkräfte Zu-
kunftsperspektiven und welche Wün-
sche haben sie?

Der Fragebogen bestand aus 41 Fra-
gen. Neben offenen und geschlossenen 
Frageformen beinhaltete der Frage- 
bogen auch offene und geschlossene 
Multiple-Choice-Fragen.

Die Auswertung der statistischen 
Datenanalyse fand mittels SPSS statt. 
Konkret erfolgte dies mit Häufigkeits-
tabellen, Kreuztabellen, Mittelwertver- 
gleichen und Korrelationsanalysen. Die 
offenen Fragen wurden im Sinne der 
Qualitativen Inhaltsanalyse nach May-
ring sowie unter Zuhilfenahme des Aus-
wertungsprogramms MAXQDA ausge-
wertet.

Beschreibung der Stichprobe

Von den 277 Studienteilnehmer*innen 
waren 84,8 % (n = 235) weiblich und 
15,2 % (n = 42) männlich. Das Durch-
schnittsalter lag bei 33,5 Jahren. Die 
Studienteilnehmer*innen stammten aus 
der gesamten Bundesrepublik Deutsch-
land.

Die Berufsgruppe der Heilerziehungs-
pfleger*innen war mit 67,9 % (n = 188) 
die am meisten vertretene Berufsgruppe. 
Heilpädagog*innen (B.A., M.A., Diplom) 
waren mit 7,6 % (n = 21) und staat-
lich anerkannte Heilpädagog*innen mit 
4 % (n = 11) vertreten. Des Weiteren 
nahmen u. a. Sozialarbeiter*innen/ 
Sozialpädagog*innen, Gesundheits- und  
Krankenpfleger*innen, Altenpfleger*in- 
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nen, Erzieher*innen, Rehabilitations-
pädagog*innen und Erziehungswissen-
schaftler*innen an der Studie teil.

82,3 % (n = 228) der Studienteil-
nehmer*innen waren in besonderen 
Wohnformen tätig. Fachkräfte, die in 
ambulanten Wohndiensten arbeiten, 
waren mit 17,7 % (n = 49) vertreten. 
Die meisten Studienteilnehmer*innen 
begleiten überwiegend Menschen mit 
einer geistigen Behinderung (68,6 %,  
n = 190), gefolgt von Menschen mit ei-
ner psychischen Behinderung (27,1 %, 
n = 75) und Menschen mit einer kör-
perlichen Behinderung (4,3 %, n = 12).

Ergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse 
des Forschungsprojekts anhand der be-
nannten Teilfragen zusammenfassend 
dargestellt.1 An dieser Stelle wird dar-
auf aufmerksam gemacht, dass es sich 
um Erkenntnisse handelt, die sich auf 
Ergebnisse der Fragebogenerhebung 
vom 4. Januar bis zum 24. Januar 2021 
beziehen. Dies war zum Zeitpunkt der 
zweiten Corona-Welle der Pandemie.

Welche Erfahrungen haben die  
Fachkräfte mit SARS-COV-2- 
Infektionen gesammelt?

Mehr als die Hälfte der Studienteilneh-
mer*innen (57,4 %, n = 159) gab an, 
dass bereits Infektionen im beruflichen 
Umfeld aufgetreten sind. Bei diesen 
Infektionen handelte es sich überwie-
gend um Infektionen bei Klient*innen 
und Mitarbeiter*innen (56 %, n = 89). 
Deutlich seltener waren nur Mitarbei-
ter*innen (35,2 %, n = 56) oder nur 
Klient*innen (5,1 %, n = 14) infiziert. 
Auffällig ist, dass Fachkräfte aus beson-
deren Wohnformen (62,1 %; n = 141) 
häufiger bereits Erfahrungen mit SARS-
CoV-2-Infektionen im beruflichen Um-
feld gemacht haben als Fachkräfte aus 
ambulanten Wohndiensten (62,1 %;  
n = 141; Tab. 1).

Außerdem ist zu beobachten, dass die 
Größe einer Einrichtung, also die An-
zahl der dort wohnenden Menschen, in 
Abhängigkeit zu der Zahl der Infektio- 
nen im beruflichen Umfeld steht. 52,2 % 
(n = 12) der Studienteilnehmer*in-
nen, die in Einrichtungen tätig sind, in  
denen bis zu neun Klient*innen leben, 
gaben an, bereits Infektionen im beruf-
lichen Umfeld gehabt zu haben, wäh-
rend dies schon 72,4 % (n = 76) der 
Fachkräfte, die in Einrichtungen mit 
mehr als 30 Klient*innen tätig sind, 
erlebt haben. Dies ist möglicherweise 

darauf zurückzuführen, dass in diesen 
Einrichtungen mehr Menschen tätig 
sind und leben, wodurch es zu mehr 
und unvermeidbaren sozialen Kontak-
ten kommt, die zu Infektionen führen 
können. Auffällig ist die geringe An-
zahl der erkrankten Fachkräfte, im 
Vergleich zum Infektionsgeschehen im 
beruflichen Umfeld. Von den n = 158 
Studienteilnehmer*innen, die angaben, 
Infektionen im beruflichem Umfeld  
gehabt zu haben, gaben lediglich 4,4 % 
(n = 7) an, selbst infiziert gewesen zu 
sein.

Insgesamt gaben 3,2 % (n = 9) der 
Studienteilnehmer*innen an, selbst an 
COVID-19 erkrankt zu sein. Die bereits 
infizierten Studienteilnehmer*innen 
waren alle in besonderen Wohnformen 
tätig. Beim Vergleich der Infektionen 
der Studienteilnehmer*innen mit den 
Infektionen in der Gesamtbevölkerung 
wird kein signifikanter Unterschied 
deutlich. Bis zum Ende der Erhebung 
hatten sich in Deutschland etwa 2,60 % 
der Bevölkerung (Stand 27.01.2021)  
mit SARS-CoV-2 infiziert (vgl. Bundes-
regierung 2021, o. S.). Wird davon aus-
gegangen, dass sich bisher 3,2 % der 
Fachkräfte der Behindertenhilfe im 
Bereich Wohnen infiziert haben, sind 
dies 0,6 % mehr als in der Gesamt- 
bevölkerung. Ein Grund für die etwas 
höhere Infektionsrate könnte auf die zu 
diesem Zeitpunkt geltende Teststrategie 
der einzelnen Länder zurückzuführen 
sein. Durch ein regelmäßiges Testen im 
Tätigkeitsfeld Wohnen der Behinder-
tenhilfe wurden und werden möglicher-
weise Infektionen erkannt, die in der 
Bevölkerung ohne feste Teststrategien 
unerkannt geblieben sind. Hinzu kom-
men regelmäßige Screenings der Fach-
kräfte vor Dienstbeginn, die mögliche 
Infektionen aufgedeckt haben könnten.

Wie wird die Arbeitssituation zum 
Zeitpunkt der Erhebung von den 
Fachkräften bewertet?

Die Arbeitssituation im Zeitraum vom 
4. bis zum 24. Januar 2021 wurde von 
den Fachkräften überwiegend als belas-
tend bewertet (Abb. 1). Nur 7,2 % (n = 
20) der Studienteilnehmer*innen gaben 
an, die Arbeitssituation sei wenig belas-
tend und nur 0,7 % (n = 2) bewerten 
die aktuelle Arbeitssituation als nicht 
belastend.

Deutlich wird auch, dass die Arbeits-
belastung seit Beginn der Pandemie ge-
stiegen ist. Dies gaben 94,4 % (n = 263) 
der Befragten an. Neben dem Anstieg 
der Arbeitsbelastung gaben auch 66,1 % 
(n = 183) der Studienteilnehmer*innen  
an, dass es aufgrund der Pandemie ver- 
mehrt zu Ausfällen unter den Mitarbei-
tenden gekommen ist. Zudem wurde 
von 40,8 % (n = 113) der Studienteil-
nehmer*innen angegeben, dass die Ar-
beitsmotivation mit Beginn der Pande-
mie abgenommen habe. Anhand dieser 
Daten ist es nicht verwunderlich, dass 
die Fachkräfte den Arbeitsalltag, trotz 
des Wegfalls von Terminen, nicht als 
entschleunigt erlebten.

Welche Rolle spielen Ängste im 
Arbeitsalltag der Fachkräfte?

Die Studienteilnehmer*innen konnten 
Ängste bezüglich des Risikos, sich selbst 
zu infizieren, und Ängste, die Infektion 
in die Einrichtung oder zu den Kli-
ent*innen zu tragen, auf einer unipola-
ren Ratingskala mit numerischer Ska-
lenbezeichnung von 0 bis 10 angeben. 
Eine allgemeine Angst, sich zu infizie-
ren, kann mit den Daten dieser Studie 
nicht beschrieben werden. Eine deutli-
che Tendenz hingegen ist bei der Angst, 

Infektionen im  
beruflichem Umfeld

Keine Infektionen im 
beruflichem Umfeld

Gesamt

Ambulanter 
Wohndienst

18 
(36,7 %)

31 
(63,3 %)

49 
(100 %)

Besondere 
Wohnform

141 
(62,1 %)

86 
(37,9 %)

227
(100 %)

Gesamt
159 
(57,6 %)

117 
(42,4 %)

276 
(100 %)

Tab. 1: Kreuztabelle zu den Variablen „Art der Einrichtung“ und  
„Infektionen im beruflichem Umfeld“

1  Die in der Darstellung der Ergebnisse beschriebenen Zusammenhänge konnten statistisch, sofern nicht explizit widersprochen, mithilfe von  
Korrelationsanalysen bestätigt werden. Zur einfacheren Lesbarkeit wurde darauf verzichtet, diese im Text mit aufzuführen. 
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Klient*innen anzustecken, zu erkennen 
(Abb. 2). Insgesamt haben 25,6 % (n = 
71) der Studienteilnehmer*innen die 
höchste Stufe auf der Skala angegeben. 
Auffällig sind die statistischen Zusam-
menhänge zwischen den Ängsten und 
der Bewertung der Arbeitssituation. 
Je höher die Angst bewertet wird, sich 
selbst zu infizieren oder Klient*innen 
anzustecken, desto häufiger wurde an-
gegeben, dass die Arbeitssituation als 
belastend oder als sehr belastend erlebt 
wird.

Wie bewerten die Fachkräfte die  
Maßnahmen der Bunderegierung?

Die Mehrzahl der Studienteilnehmer*in-
nen (61,4 %; n = 170) bewerteten die 
bisherigen Maßnahmen der Bundes-
regierung zur Eindämmung der CO-
VID-19-Pandemie als eher angemessen. 
Diese Zustimmung ist auch in der Be-
wertung der Besuchsverbote und Kon-
taktbeschränkungen zu erkennen. Etwa 
die Hälfte der Studienteilnehmer*innen 

(50,2 %; n = 139) gab an, der Aussage 
„Die Besuchsverbote und Ausgangsbe- 
schränkungen waren notwendig und ver-
tretbar“ eher zuzustimmen, weitere 30,3 % 
(n = 84) stimmten der Aussage sehr zu.

Die Maßnahmen der Bundesregierung 
werden im Gesamten als eher einschrän-
kend (48 %; n = 133) und eher nicht 
gut umsetzbar (49,8 %; n = 138) erlebt. 
Daraus lässt sich eine deutliche Proble-
matik in der Umsetzbarkeit erkennen, 
deren Ursache jedoch noch nicht ge-
klärt ist. Vermutet werden kann, dass 
sich dieser Umstand mit strukturellen, 
personellen Gegebenheiten und Verän-
derungen in Arbeitsabläufen begründen 
lässt.

Welche Auswirkungen beobachten 
die Fachkräfte im Arbeitsalltag mit 
den Klient*innen?

Die beobachteten Auswirkungen der 
Studienteilnehmer*innen können als 
vielfältig beschrieben werden. Grund-

sätzlich ist zu nennen, dass die Mehr-
heit der Fachkräfte (81,9 %, n = 227) 
aufgrund der Pandemie einen höhe-
ren Unterstützungsbedarf bei den Kli-
ent*innen beobachtete. Zudem regist-
rierten die Fachkräfte Veränderungen 
bei den individuellen Bedarfen (77,6 %, 
n = 215) und den Verhaltensweisen der 
Klient*innen (92,1 %, n = 255).

Die Studienteilnehmer*innen nann-
ten sehr unterschiedliche Beispiele für 
die Auswirkungen, die nicht nur deren 
Vielfältigkeit, sondern auch die Indivi-
dualität und die Kontextabhängigkeit 
deutlich machen. Ob es sich bei den 
geänderten Bedarfen um zusätzliche 
Bedarfe handelt oder um solche, die 
andere ersetzt haben, ist nicht erhoben 
worden.

Am häufigsten nannten die Studien-
teilnehmer*innen, dass es bei den Kli-
ent*innen zu psychosozialen Krisen 
kommt (z. B. in Form von depressi-
ven Episoden), in denen sie begleitet 
werden mussten. Einige Studienteil- 
nehmer*innen nannten in diesem Zu-
sammenhang u. a. Ängste, Unruhe, 
autoaggressives oder fremdaggressives 
Verhalten. Zudem hat die Aufklärung 
zur Pandemie im Alltag eine bedeuten-
de Rolle eingenommen. Im Zentrum 
steht vor allem die Aufklärung zu den 
Hygienemaßnahmen und den Hinwei-
sen zu deren Einhaltung. Ein weite-
rer Bedarf ist die Assistenz bis hin zur 
Übernahme von Alltagsaufgaben. Un-
ter Alltagsaufgaben wurden Einkäufe, 
Fahrdienste oder auch das Zubereiten 
von Mahlzeiten gefasst. Eine komplette 
Übernahme dieser Aktivitäten wurde 
von den Studienteilnehmer*innen häu-
figer beschrieben als die Assistenz bei 
diesen Aufgaben.

Die Unterstützung zum Abbau so-
zialer Isolation stellt auch einen be-
deutenden Aspekt in der Alltagsgestal-
tung dar. Diese Angaben waren häufig 
verbunden mit den Angaben zur Unter-
stützung im Kontakt mit Angehörigen. 
Die Studienteilnehmer*innen äußerten 
vor allem, dass es zur sozialen Isolation 
kommt, der man u. a. versucht, mit digi-
talen Medien entgegenzuwirken.

Des Weiteren wurde mit geschlosse-
nen Fragen die aktuelle Teilhabesitua-
tion der Klient*innen abgefragt. Hierfür 
wurde konkret erfragt, ob die Ziele der 
Teilhabe wie gewohnt verfolgt werden 
können. Nur wenige Studienteilneh-
mer*innen stimmten der Aussage sehr 
(1,8 %, n = 5) oder eher zu (6,9 %, n = 
19). Weitere Indikatoren für das Nicht-
erreichen gesetzter Teilhabeziele stel-
len die Angaben zum Kontakt in den 
Sozialraum und zur Selbstbestimmung 

Stärke der Angst der Fachkräfte, Klient*innen mit COVID-19 anzustecken
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Abb. 2:  Säulendiagramm zur Skalierung der Angst der Fachkräfte,  
Klient*innen mit COVID-19 anzustecken
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dar. 61,0 % (n = 161) stimmten einer 
Abnahme des Kontakts in den Sozial-
raum sehr zu, 34,7 % (n = 96) stimm-
ten eher zu. Fachkräfte aus besonderen 
Wohnformen nannten eine Abnahme 
von Selbstbestimmungsmöglichkeiten 
häufiger (53,9 %, n = 123) als Fachkräfte 
aus ambulanten Wohndiensten (26,5 %, 
n = 13). Diese Abnahme der Selbstbe-
stimmungsmöglichkeit ist auch in den 
Ergebnissen zur Berücksichtigung der  
Wünsche der Klient*innen zu erken-
nen. Die Mehrheit der Studienteilneh-
mer*innen gaben an, die Wünsche eher 
nicht (63,9 %; n = 177) oder überhaupt 
nicht (13,7 %; n = 38) berücksichtigen 
zu können. Auffällig ist hierbei, dass 
Studienteilnehmer*innen aus besonde-
ren Wohnformen der Aussage häufiger 
nicht zustimmten (15,4 %, n = 35) als 
Studienteilnehmer*innen aus ambu-
lanten Wohndiensten (6,1 %, n = 3). Die 
unterschiedlichen Bewertungen der 
Selbstbestimmungsmöglichkeiten und  
der Wünsche je nach Art der Einrich-
tung lassen sich vermutlich darauf 
zurückführen, dass Klient*innen von 
ambulanten Wohndiensten weniger 
Restriktionen ausgesetzt sind und wa-
ren als Klient*innen, die in besonderen 
Wohnformen leben. Hier sind u. a. die 
speziell für besondere Wohnformen gel-
tenden Ausgangsbeschränkungen und 
Besuchsverbote zu nennen.

Anhand der hier dargestellten Daten 
lässt sich abschließend formulieren, 
dass die Ziele der Teilhabe unter den 
Pandemiebedingungen, die zum Zeit-
punkt der Erhebung bestanden, schwe-
rer zu verfolgen waren als vor der Pan-
demie.

Wie bewerten die Fachkräfte  
Zukunftsperspektiven und welche 
Wünsche haben sie?

Die Mehrheit der Studienteilnehmer*in-
nen befürchten, dass sich die Pandemie 
weiter auf die Teilhabemöglichkeiten 
und Gesundheit der Klient*innen aus-
wirkt (Tab. 2). Studienteilnehmer*innen, 
die diese Befürchtungen beschrieben, 
gaben auch häufiger an, dass die Arbeits-
motivation gesunken und die Arbeitssi-
tuation belastend sei. Es könnte auch 
formuliert werden, dass eine eher ne-
gativ bewertete Zukunft Auswirkungen 
auf die gegenwärtige Arbeitsbelastung 
der Fachkräfte hat.

Über die Befürchtungen hinaus wur-
den weitere perspektivische Fragen ge-
stellt. Bei diesen Fragen ging es u. a. um 
einen Ausblick auf den Arbeitsalltag 
nach Pandemieende.

31,4 % der Befragten (n = 87) gaben 
an, Aspekte aus dem Pandemiealltag 
beibehalten zu wollen. Überwiegend 
wurde angegeben, Hygienemaßnahmen 
beibehalten zu wollen. Einige der Studi-
enteilnehmer*innen führten dies weiter 
aus und schrieben, dass sie sich wün-
schen würden, dass bei Erkältungssym-
ptomen Maske getragen wird und die 
Klient*innen sich weiterhin regelmä-
ßig die Hände waschen. Jedoch haben 
nicht alle Studienteilnehmer*innen die 
Aussage zu den Hygienemaßnahmen 
spezifiziert. Daher lässt sich nur vermu-
ten, was damit gemeint ist. Hier könn-
ten die AHA-Regeln gemeint sein oder 
auch ein regelmäßiges Desinfizieren der 
Oberflächen. Darüber hinaus wurden 

sehr vielfältige Angaben getätigt, die auf 
unterschiedliche Wertvorstellungen der 
Fachkräfte hindeuten. Während einige 
angaben, die individuellen Bedürfnisse 
der Klient*innen berücksichtigen zu 
wollen, sprachen sich andere für kon-
trollierten Besuch aus. Des Weiteren 
wurden Aspekte genannt, die vermut-
lich aktuell so gehandhabt werden, da 
es die Pandemie nicht anders zulässt. 
Zu nennen sind hier u. a. Balkongottes-
dienste. Derartige Angebote stellen Ex-
klusivangebote dar und nicht Angebote 
im Sinne der Teilhabe. Es handelte sich 
hier um Einzelnennungen, dennoch wird 
dadurch die Gefahr des Abbaus von 
Teilhabemöglichkeiten aufgrund der 
Pandemie deutlich. Folgende Aspekte 
möchten die Fachkräfte aus dem Pan-
demiealltag übernehmen: Hygienemaß-
nahmen (n = 20), Wahrnehmung und 
Umsetzung individueller Bedürfnisse 
(n = 13), Entzerrung der Tagesabläufe 
u. a. durch weniger Termine (n = 13), 
Nutzung digitaler Medien (n = 8), mehr 
digitaler Kontakt im Arbeitsalltag (n = 7), 
Homeoffice (n = 5), Teamatmosphäre 
(n = 4), erhöhte Selbstverantwortung 
der Klient*innen (n = 4), Flexibilität 
in den Abläufen (n = 3), längere Zeit 
für die Pflege der Klient*innen (n = 2), 
gemeinschaftliche Aktivitäten im So-
zialraum/im Freien (n = 2), Achtung 
der Privat- und Intimsphäre (n = 2), 
gemeinschaftliche Aktivitäten mit den 
Mitbewohner*innen (n = 2) und kon-
trollierter Besuch (n = 2). Folgende As-
pekte wurden jeweils einmal genannt: 
geänderte Dienstzeiten, kreative Lö-
sungsstrategien, einfache bürokratische 
Vorgänge, Indoor-Angebote/Aktivitäten, 
Überprüfung hygienischer Verhältnisse 

Ich habe die Befürchtung, dass…

Ich stimme der 
Aussage über-
haupt nicht 
zu (1)

Ich stimme der 
Aussage eher 
nicht zu (2)

Ich stimme der 

Aussage eher 

zu (3)

Ich stimme der 

Aussage sehr 

zu (4)

Modus Median

…  persönliche Ressourcen
der Klient*innen verloren gehen. 

n = 5
(1,8 %)

n = 56  
(20,2 %)

n = 129
(46,6 %)

n = 87
(31,4 %)

3 3

… es zum Verlust von sozialen 
Kontakten kommt.

n = 2
(0,7 %)

n = 15
(5,4 %)

n = 103
(37,2 %)

n = 157
(56,7 %)

4 4

… die Klient*innen psychisch  
erkranken.

n = 6
(2,2 %)

n = 50
(18,1 %)

n = 148
(53,4 %)

n = 73
(26,4 %)

3 3

… die Teilhabemöglichkeiten  
geringer sind als vorher.

n = 5
(1,8 %)

n = 72
(26,0 %)

n = 116
(41,9 %)

n = 84
(30,3 %)

3 3

... die Fürsorge in der Begleitung in 
Zukunft einen größeren Raum ein-
nimmt als die Selbstbestimmung.

n = 9
(3,2 %)

n = 67
(24,2 %)

n = 152
(54,9 %)

n = 49
(17,7 %)

3 3

Tab. 2: Befürchtungen der Fachkräfte
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bei Hausbesuchen, Unterstützung der 
Klient*innen bei der Freizeitgestaltung 
und Balkongottesdienste.

Neben der Abfrage nach Aspekten, die 
nach der Pandemie beibehalten werden 
sollten, wurden auch die Zukunftswün-
sche der Studienteilnehmer*innen mit 
einbezogen. Die Wünsche nach Nor-
malität, einem höheren Personalschlüs-
sel und nach Anerkennung nahmen 
eine bedeutende Rolle ein. Der Wunsch 
nach höherer Wertschätzung/Anerken-
nung/Beachtung soll besonders her-
vorgehoben werden. Dieser richtete 
sich sowohl an Politik und Gesellschaft 
als auch an die direkten Vorgesetzten 
der Studienteilnehmer*innen. Auffällig 
war, dass besonders Teilnehmer*innen, 
die sich mehr Anerkennung wünsch-
ten, auch den Wunsch nach mehr Ge-
halt äußerten.

Hier schließt sich die Frage an, ob 
die Fachkräfte sich vorstellen können, 
die Tätigkeit unter den aktuellen Be-
dingungen weiter auszuüben. Perspek-
tivisch die Tätigkeit über einen län-
geren Zeitraum weiterhin auszuüben, 
kann sich fast ein Drittel (27,1 %; n = 
75) der Befragten unter den aktuellen 
Bedingungen nicht vorstellen. Studien- 
teilnehmer*innen aus ambulanten Wohn-
diensten gaben im Vergleich zu Fach-
kräften aus besonderen Wohnformen 
häufiger an, sich nicht vorstellen zu 
können, die aktuelle Tätigkeit über einen 
längeren Zeitraum ausüben zu können.

Abschließend können folgende zent-
rale Erkenntnisse formuliert werden:

Zentrale Erkenntnisse

 > Erhöhtes Infektionsgeschehen in Ein- 
richtungen der besonderen Wohn-
formen.

 > Besondere Wohnformen sind beson-
ders von Auswirkungen getroffen.

 > Fachkräfte beobachten bei Klient*in-
nen vielfältige neue Bedarfe und 
Verhaltensänderungen.

 > Fachkräfte haben Angst, Klient*in-
nen zu infizieren.

 > Ängste haben einen negativen Ein-
fluss auf die erlebte Arbeitsbelastung.

 > Maßnahmen der Bundesregierung 
werden als positiv erlebt.

 > Viele Fachkräfte können sich nicht 
vorstellen, die Tätigkeit unter den 
aktuellen Bedingungen noch länger 
auszuüben.

 > Wunsch der Fachkräfte nach An-
erkennung.

 > Verfolgung von Teilhabezielen prob-
lematisch.

Fazit und Ausblick

Die Studie stellte vielfältige Auswirkun-
gen der COVID-19-Pandemie auf die 
heilpädagogische Arbeit im Handlungs-
feld Wohnen der Behindertenhilfe dar. 
Mithilfe des quantitativen Vorgehens 
war es möglich, eine große Anzahl an 
Einstellungen und Einschätzungen von 
Fachkräften zu generieren. So konnte 
ein Einblick in die aktuelle Arbeits-
situation der Fachkräfte und in den 
aktuellen Wohn- und Lebensalltag der 
Klient*innen gewonnen werden. Diese 
Erkenntnisse stellen insofern einen Ge-
winn für das Handlungsfeld Wohnen dar, 
da diese u. a. für die Politik, die Einrich-
tungsleitungen und für die Fachkräfte 
Reflexionsimpulse bieten können.

Auf politischer Ebene ist zu nennen, 
dass die Fachkräfte sich von der Politik 
nicht beachtet, anerkannt und wertge-
schätzt fühlen. Sie erfahren im Alltag 
eine hohe Belastung durch die Perso-
nalsituation und empfinden die Ver-
gütung nicht angemessen. Fachkräfte 
der Behindertenhilfe müssen von der 
Politik gleichwertig zu den anderen 
sozialen Berufen (z. B. Krankenpflege 
und Altenpflege) in politischen Diskur-
sen aufgrund ihrer gesellschaftlichen 
Bedeutung Beachtung finden. Zudem 
werden mit den Ergebnissen die Aus-
wirkungen der politischen Beschlüsse 
zur Eindämmung der COVID-19-Pan- 
demie deutlich. Es entsteht der Eindruck, 
dass die Politik Menschen mit Behinde-
rung, vor allem die, die in besonderen 
Wohnformen leben, als Objekte reiner 
Fürsorge betrachtet hat. Verliert die Po-
litik die eigentlichen Ziele der Einglie-
derungshilfe aus dem Blick, wird dies 
dazu führen, dass die Fürsorge wieder 
eine prominente Rolle in der Begleitung 
einnehmen wird. Dies könnte als Rück-
schritt für die Behindertenhilfe formu-
liert werden.

Einige Fachkräfte beschrieben auch 
einen Mangel an Anerkennung und 
Wertschätzung von den Führungskräf-
ten der Behindertenhilfe. Es muss dar-
auf hingewiesen werden, dass diese mit 
Beginn der Pandemie vor viele neue 
Herausforderungen gestellt wurden, z. B. 
das Erstellen und Umsetzen von Hygie-
ne- und Besuchskonzepten. Es ist nicht 
auszuschließen, dass diese Situation dazu 
führte, dass die Bedarfe der Fachkräfte 
aus dem Blick geraten sind. Die Füh-
rungskräfte müssen die besondere Situ-
ation der Fachkräfte anerkennen und 
entsprechend vergüten. Neben einer 
monetären Anerkennung könnte auch 
ein regelmäßiger Austausch von den 
Fachkräften positiv wahrgenommen wer-
den. Einige Studienteilnehmer*innen 
gaben an, dass der Fragebogen dazu 

genutzt wurde, die vergangene Zeit der  
COVID-19-Pandemie zu reflektieren und 
dass es hilfreich war, sich mit dem Thema 
COVID-19-Pandemie auseinanderzuset-
zen. Diese Rückmeldungen zeigen, dass 
die Fachkräfte möglicherweise nicht den 
Raum bekommen hatten, sich mit den 
Auswirkungen auf den Arbeitsalltag 
auseinanderzusetzen. Durch regelmä- 
ßige Gespräche mit dem Team und der 
Einrichtungsleitung, z. B. in Form von 
Supervision, könnten die Fachkräfte 
sich wahrgenommen und auch wert- 
geschätzt fühlen. Dies würde jedoch 
zusätzliche Arbeitszeit in Anspruch 
nehmen, was die sowieso schon an-
gespannte Personalsituation weiter ver- 
schlechtern könnte. Daher gilt es, auch 
die Personalsituation genauer in den 
Blick zu nehmen. Diese wurde von ei-
nigen Fachkräften in dieser Studie be-
reits schon vor der Pandemie als ange-
spannt beschrieben und habe sich mit 
der Pandemie weiterhin verschlechtert. 
Fast ein Drittel der Studienteilneh-
mer*innen gab an, dass sie sich nicht 
vorstellen können, unter den aktuellen 
Bedingungen die Tätigkeit über einen 
längeren Zeitraum weiter auszuüben. 
Träte dies ein, würde sich die schon 
beschriebene schwierige Personalsitu-
ation weiter verschlechtern und es zu 
einer weiter angespannten Arbeitssitua-
tion kommen. Damit es nicht zu einem 
Wegfall des Personals in der Behinder-
tenhilfe kommt, müssen die Arbeits-
bedingungen auch in Pandemiezeiten 
attraktiv gestaltet werden.

Zudem liefern die gewonnen Er-
kenntnisse Reflexionsimpulse für die 
Fachkräfte selbst. Die Studienteilneh-
mer*innen beobachten viele verschie-
dene geänderte Bedarfe und neue Ver-
haltensweisen bei den Klient*innen. Es 
wird deutlich, dass der Wohn- und Le-
bensalltag der Klient*innen sich verän-
dert hat. Aufgrund dieser Veränderun-
gen müssen die Fachkräfte besonders 
sensibel sein und auf die geänderten 
Bedarfe und auf neue oder zuvor un-
bekannte Verhaltensweisen flexibel 
reagieren. Darüber hinaus muss den 
Fachkräften bewusst sein, dass es zum 
Verlust von Teilhabe und Selbstbestim-
mung der Klient*innen gekommen ist. 
Diesen Verlust müssen die Fachkräfte 
in den Blick zu nehmen. Zum einen 
muss den aktuell verlorenen Selbst-
bestimmungsmöglichkeiten und Teil-
habepotenzialen kreativ und flexibel 
entgegengewirkt werden, zum anderen 
müssen verlorene Teilhabepotenziale und 
Selbstbestimmungsmöglichkeiten nach 
der Pandemie wieder reaktiviert werden.

Mit den Erkenntnissen zu den be-
sonderen Wohnformen wird deutlich, 
dass es sich bei diesen in Bezug auf das 
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Infektionsgeschehen – im Vergleich zu 
den ambulanten Wohndiensten – um 
gefährliche Orte handelt und darüber 
hinaus die Teilhabemöglichkeiten für 
Klient*innen dieser Wohnformen ge-
ringer sind als für Klient*innen, die von 
ambulanten Wohndiensten begleitet 
werden. Dies zeigt einmal mehr, dass 
Wohneinrichtungen, in denen viele 
Menschen leben, kritisch in den Blick 
genommen werden müssen.

Es gilt, mit weiteren Untersuchungen 
an die Erkenntnisse dieser Studie an-
zuknüpfen. Im Besonderen muss über-
prüft werden, ob die mit dieser Studie 
generierten Auswirkungen als tempo-
räre oder langfristige Auswirkungen be- 
schrieben werden können. Konkrete Aus- 
sagen hierzu können vermutlich erst 
nach der COVID-19-Pandemie getätigt 
werden. Da eine Pandemie in Wellen 
verläuft und die Maßnahmen der Bun-
desregierung immer wieder geändert 
und dem aktuellen Geschehen ange-
passt werden, müssen die hier gewonne-
nen Auswirkungen immer wieder unter 
Berücksichtigung der aktuellen Situa-
tion betrachtet und ggf. überprüft wer-
den. Hier ist z. B. die Impfkampagne zu 
nennen. Zum Zeitpunkt der Erhebung 
waren vermutlich die wenigsten Kli-
ent*innen oder Studienteilnehmer*in-
nen geimpft. Da sich mit dieser Studie 
herausgestellt hat, dass die Angst der 
Fachkräfte, Klient*innen anzustecken, 
mit der Arbeitsbelastung in Verbindung 
steht, gilt es nun zu prüfen, ob der Ar- 
beitsalltag weniger von Ängsten geprägt 
ist als vor der Impfung und sich da-
durch die Arbeitsbelastung verringert hat.

Zudem muss überprüft werden, ob es 
sich bei den hier erhobenen Auswir-
kungen tatsächlich um Auswirkungen 
handelt, die allein für die Angebote im 
Bereich Wohnen der Behindertenhilfe 
formuliert werden können, oder ob es 
sich um Auswirkungen handelt, die 
möglicherweise für die gesamte Bevöl-
kerung gelten. Hier sind u. a. die Teil-
habemöglichkeiten während der Pan-
demie oder auch Ängste zu nennen, die 
möglicherweise den Alltag der Bevölke-
rung bestimmen.

Mittlerweile kann auf weitere Studien 
zurückgegriffen werden, die sich mit den 
Auswirkungen der COVID-19-Pamdemie 
auf die Behindertenhilfe befasst haben. 
Hier kann z.B. die Studie von BERNA-
SCONI und KEELEY (2021) genannt 
werden. Diese Studie unterscheidet sich 
insofern von der hier vorliegenden Stu-
die, als das Forschungsteam den Blick-
winkel der Menschen mit geistiger und 
komplexer Behinderung mit Fokus auf 
den Bereich des Wohnens berücksich-
tigt hat. Trotz des unterschiedlichen 

Vorgehens konnten ähnliche Ergebnisse 
gewonnen werden. Hier sind u. a. die 
Reduzierung der Selbstbestimmung, der 
Wegfall der gewohnten Tagesstruktur 
oder der Bedarf nach Informationen 
zur Pandemie zu nennen (vgl. BERNA-
SCONI, KEELEY 2021, 9).

Die COVID-19-Pandemie hat aktuell 
wieder an Brisanz gewonnen. Neben 
neuen COVID-19-Varianten, wie z. B. 
Omikron, bestimmen Themen wie die 
allgemeine Impfpflicht oder die Triage-
Regelung die aktuellen politischen Dis-
kussionen. Eine Impfpflicht für Fach-
kräfte im Gesundheitswesen und somit 
auch in der Behindertenhilfe wurde 
bereits beschlossen. Wie sich diese auf 
den Alltag der Akteur*innen auswirkt, 
ist noch unklar. Ob dies zu einem Weg-
fall des impfunwilligen Personals führt 
oder das Infektionsgeschehen in der 
Behindertenhilfe dadurch eingedämmt 
wird, kann nur gemutmaßt werden. 
Jedoch wird mit diesen Ausführungen 
deutlich, dass die Behindertenhilfe weiter 
vor großen Herausforderungen steht. 
Daher ist es weiterhin notwendig, dass 
Aspekte wie z. B. die Personalsituation 
und das Infektionsgeschehen kritisch 
beobachtet werden, da sie unweigerlich 
Einfluss auf die Ziele der Teilhabe und 
die Selbstbestimmung der Menschen 
mit Behinderungen in besonderen 
Wohnformen und ambulanten Wohn-
diensten der Behindertenhilfe nehmen.
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http://www.rehadat.de/export/shared/lokale-downloads/Habermann-Horstmeier-MmgB-in-Zeiten-der-Covid-19-Pandemie.pdf
http://www.rehadat.de/export/shared/lokale-downloads/Habermann-Horstmeier-MmgB-in-Zeiten-der-Covid-19-Pandemie.pdf
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http://www.hszg.de/news/das-coronavirus-und-menschen-mit-besonderen-beduerfnissen.html
http://www.hszg.de/news/das-coronavirus-und-menschen-mit-besonderen-beduerfnissen
https://0da93f8e-6ee7-45d9-be21-eec-b55ca3e69.filesusr.com/ugd/d45b6c_095
https://0da93f8e-6ee7-45d9-be21-eecb55ca3e69.filesusr.com/ugd/d45b6c_095c277012464cc186b240f70795ee13.pdf
https://0da93f8e-6ee7-45d9-be21-eec-b55ca3e69.filesusr.com/ugd/d45b6c_095
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mailto:niklaswulfert@gmail.com
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In Deutschland leben etwa 130.000
Menschen mit geistiger Beeinträch- 

tigung in sogenannten gemeinschaft-
lichen Wohnformen, im Land Nieder-
sachsen sind es rund 15.000. Die Be-
wohnerinnen und Bewohner dieser 
Wohnstätten oder Wohngemeinschaf-
ten wählen einen Beirat, der ihre Inte-
ressen gegenüber dem Träger der Ein-
richtung vertritt. Die Lebenshilfe will 
diese Beiräte stärker machen und ihre 
Möglichkeiten zur Mitbestimmung ver-
bessern. Die Bundesvereinigung Le-
benshilfe hat daher gemeinsam mit dem 
Landesverband in Niedersachsen und 
dem Berliner Institut Mensch, Ethik 
und Wissenschaft (IMEW) das auf fast 
drei Jahre angelegte und von der Ak-
tion Mensch geförderte Modellprojekt 
„Selbstbewusst – stark und entschei-
dend“ auf den Weg gebracht. Der offi-
zielle Startschuss fiel am 25. Januar mit 
einem Online-Treffen.

Vier kooperierende Standorte in 
Niedersachsen – die Lebenshilfen in 
Braunschweig, in Langenhagen-Wede-
mark und Lüneburg-Harburg sowie 
die Heilpädagogische Hilfe Osnabrück 
Wohnen gGmbH – sind gleich in der 
ersten Projektphase mit an Bord. Spä-
ter soll das Projekt über Niedersachsen 
hinaus auf weitere Einrichtungen und 
Träger-Verbände ausgedehnt werden. 
Geplant sind zunächst Schulungen – in 
Präsenz und digital. Dabei kommt die 
vom Bundesverband evangelische Be-
hindertenhilfe (BeB) entwickelte „Fra- 
gensammlung Mitbestimmung“ zum 
Einsatz. Aus den Erfahrungen vor Ort 
mit den jeweiligen Bewohner-Vertre- 
tungen, deren Assistenzen und den 
Mitarbeitenden in den Einrichtungen 
sollen dann Informationsmaterialen 

und Kurzfilme entstehen, die deutsch-
landweit eingesetzt werden können.

Begleitet wird das Projekt von einer 
Steuerungsgruppe, der auch Monika 
Blaszynski aus Northeim angehört. Sie 
engagiert sich als Selbstvertreterin mit 
Beeinträchtigung seit vielen Jahren in 
verschiedenen Ämtern. So ist Monika 
Blaszynski unter anderem Bewohner-
Vertreterin und im Vorstand der Le-
benshilfe Niedersachsen. Sie findet es 
gut, dass Selbstvertreter*innen wie sie 
aktiv an dem Projekt beteiligt sind und 
so andere Menschen mit Beeinträchti-
gung stärker machen können. Beson-
ders wichtig ist ihr die Vernetzung der 
Bewohner-Beiräte untereinander, lan-
des- und bundesweit: 

„Wenn wir das mit dem Projekt 
schaffen, werden wir bestimmt stär-
ker. Aber dazu müssen wir uns als 
Bewohner-Vertreter regelmäßig treffen 
können. Und wir brauchen Computer 
und Handys, mit denen wir ins In-
ternet kommen und uns austauschen 
können. Allerdings haben viele von 
uns noch keinen Zugang zu diesen 
Geräten. Das muss sich ändern.“

Weitere Informationen zum Projekt 
gibt es online in Leichter Sprache unter: 
www.lebenshilfe.de/selbstvertretung/ 
bewohnervertretung

INFOTHEK

Bewohner-Vertreter*innen mit  
Beeinträchtigung stärker machen

i Weitere Informationen:

Dr. Katrin Grüber 

Institut Mensch, Ethik und 
Wissenschaft (IMEW)

grueber@imew.de@
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Die politische Bildung aller Bür-
ger*innen ist Aufgabe der Bun-

deszentrale für politische Bildung (bpb). 
Ziel ist dabei, Barrieren für politische 
und gesellschaftliche Teilhabe abzubau-
en. Der Gedanke der Inklusion verfolgt 
das gleiche Ziel.

Wir stellen hier Angebote der bpb 
vor, die sich gezielt der Aufgabe der In-
klusion annehmen und dabei als Ziel-
gruppe der politischen Bildung auch 
Menschen im Blick haben, die vielfach 
ausgegrenzt sind. 

Dossier „inklusiv politisch bilden“ 

Das Internetdossier behandelt Themen 
rund um die Frage, wie politische Bil-
dung auch Menschen erreichen kann, 
die zum Beispiel aufgrund von Behin-
derung, sozialer Stellung, Zuwande-
rungs- oder Bildungsgeschichte für die 
politische Bildung, so wie sie uns in der 
Mehrzahl der Bildungsmaterialien oder 
Kursangebote begegnet, nur schwer zu-
gänglich ist.

Im Dossier werden Grundbegriffe der 
politischen und inklusiven Bildung er-
läutert; es enthält eine Kurzeinführung 
in die Politikdidaktik und Ausführun-
gen zu einer inklusiven Didaktik. 

Beispiele schulischer und außer-
schulischer politischer Bildung lassen 
die Überlegungen konkreter werden. 
Das Dossier gibt zudem Hinweise auf 
Print-, Online- und Video-Materialien, 
die Politik und Gesellschaft einfach er-
klären. Die bpb ergänzt das Dossier im-
mer wieder. Ihre Mitwirkung hierbei ist 
ausdrücklich erwünscht. Schreiben Sie 
dazu gern eine Mail an: edu@bpb.de.

Grundlagen und Praxis inklusiver 
politischer Bildung

Der Band „Grundlagen und Praxis in-
klusiver politischer Bildung“ der bpb-
Schriftenreihe ist ein praxisorientiertes 
Buch. Es beschreibt Grundbegriffe der 
inklusiven politischen Bildung, lie-
fert didaktische Grundlagen und stellt 
Praxisbeispiele schulischer und außer-
schulischer politischer Bildung dar. 
Auch Selbstvertreter*innen, die von 
lebensweltlicher Teilhabe im Werkstatt-
rat und der Bewohner*innenvertre-
tung sowie von einem Büro für Leichte 
Sprache und den damit verbundenen 
politischen Lernerfahrungen berichten, 
kommen in dem Buch zu Wort. Die 

Kurzfassung einiger Artikel des Buchs 
finden sich auch im Online-Dossier „in-
klusiv politisch bilden“.

Die Reihe „einfach POLITIK“

Die Reihe einfach POLITIK wird seit 
2015 aufgelegt und weiterentwickelt 
und ist ein multimediales Bildungsan-
gebot auf einem leicht verständlichen 
Sprachniveau zwischen Leichter und 
Einfacher Sprache. Kurze Sätze mit 
einfacher Satzstruktur, Zeilenumbrüche 
nach Sinnabschnitten, übersichtliches 
Layout, große Schriftgröße und eine 
Bebilderung, die das Verständnis unter-
stützt, entsprechen beispielsweise der 
Leichten Sprache. Fachbegriffe, die je-
weils erklärt werden, unterstützen die  
fachsprachliche Kompetenz und stre-
ben Anschlussfähigkeit an weitere Bil-
dungsmaterialien zur politischen Bildung 
und den öffentlichen Diskursen an. 

Die Reihe bietet kostenlose und in 
hoher Stückzahl verfügbare Printhefte 
zu allgemein politischen Themen an, 
die auf bpb.de/shop/einfach-politik be-
stellt werden können.

Bisher erschienen sind die Hefte:

 > Flucht und Asyl
 > Das Grundgesetz. Grundrechte
 > Das Grundgesetz. Über den Staat
 > Einmischen. Mitentscheiden.
 > Bundestagswahlen  

(in Lang- und Kurzfassung)
 > Europa/Europa wählt
 > Smartphone und andere Computer
 > Internet
 > Erde und Menschen

Auf dem Portal bpb.de/einfachpolitik 
finden Sie die Inhalte der Hefte auch 
als Online-Dossier, PDF und Hörbuch. 
Außerdem gibt es dort unter dem Reiter 
„Nachschlagen“ ein Online-Lexikon, 
das inzwischen über 160 Begriffe leicht 
verständlich erklärt. Auf dem Portal 
kann auch eine PDF-Ausgabe des Le-
xikons einfach POLITIK (213 Seiten) 
kostenlos heruntergeladen werden.

Texte, Websites und Hörbücher rich-
ten sich an Menschen, die auf ein ein-
faches Sprachniveau angewiesen sind 
– darunter zum Beispiel ein Teil der 
Menschen mit kognitiver Beeinträchti-
gung.  Sehr häufig erfolgt die Nutzung 
der Hefte auch im Rahmen von Unter-
richt oder außerschulischen politischen 
Bildungsangeboten. In den Materialien 

Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 
Dossier „inklusiv politisch bilden“ und die Reihe „einfach POLITIK“

ist dies durch Strukturierung, Schaubil-
der, Markierungen oder Fragen an die 
Leserinnen und Leser berücksichtigt. 
Die Lizenz CC BY-SA 4.0 ermöglicht 
eine flexible Nutzung und Weitergabe der 
Materialien unter Angabe der Quelle. 

Die Texte von einfach POLITIK ent-
stehen in der Zusammenarbeit von 
Fachexpert*innen, d. h. Expert*innen 
für einfache Formulierungen und für 
politische Bildung. Auf Verständlich-
keit geprüft werden sie von Menschen, 
die das Sprachniveau benötigen. Die-
ses Vorgehen gewährleistet Qualität in 
Bezug auf Fachlichkeit, die Standards 
politischer Bildung (z. B. Beachtung 
des Kontroversitätsgebots) und Ver-
ständlichkeit. 

Das Heft „Erde und Menschen“

Das aktuelle Heft „Erde und Men-
schen“ thematisiert Phänomene des 
Artensterbens und des Klimawandels. 
Dabei geht der Text von der Neolithi-
schen Revolution und der Industriali-
sierung sowie den damit verbundenen 
immer schneller und stärker werden-
den menschlichen Einflüssen auf den 
Planeten Erde aus, erklärt die Auswir-
kungen mit konkreten Beispielen und 
erläutert (politische) Möglichkeiten des 
Umgangs mit diesen Krisen. 

Multiplikator*innen

Die Darstellung in der Infothek soll Sie 
als Leser*innen ermutigen, zu Multi-
plikator*innen dieser Materialien für 
Menschen zu werden, deren Zugang 
dazu erschwert ist. Nutzen Sie das Ma-
terial für Ihren Unterricht, für die Pla-
nung von Bildungsangeboten, für Vor-
tragsveranstaltungen, Schriftenstände 
oder zur Verteilung an Ihre Klient*innen. 

So leisten Sie einen Beitrag, Zugang 
zur (politischen) Weiterbildung zu 
schaffen, Teilhabebarrieren abzubauen 
und Bildungsbenachteiligung zu ver-
ringern.

i Weitere Informationen:                                                 

Wolfram Hilpert                                                                    

Referent im Fachbereich Zielgruppen-
spezifische Angebote der Bundeszentrale 
für Politische Bildung (bpb)

Wolfram.Hilpert@bpb.de

bpb.de/inklusiv-politisch-bilden

bpb.de/einfachpolitik

@

mailto:edu@bpb.de
mailto:Wolfram.Hilpert@bpb.de
https://www.bpb.de/lernen/inklusiv-politisch-bilden/
https://www.bpb.de/themen/politisches-system/politik-einfach-fuer-alle/
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Was tun nach der Schule? Für 
viele jungen Menschen mit Be-

hinderung sind die Wahlmöglichkeiten 
hier bisher sehr begrenzt. Ein Projekt in 
Niedersachsen will das ändern.

Ein Jahr Freiwilligendienst nach Be-
endigung der Schule nutzen viele junge 
Menschen als Chance, ein Stück der 
Welt und mehr von sich selbst kennen-
zulernen. Es kann erste Kontakte mit 
dem Arbeitsleben ermöglichen, den 
Absprung zu Hause erleichtern, neue 
Kontakte schenken und den Horizont 
erweitern. Sie lernen nicht selten Auf-
gaben und Arbeitsbereiche kennen, die 
gesellschaftlich gebraucht werden, aber 
wenig be- und geachtet werden. Viele 
Schulabgänger*innen sammeln in dieser 
Zeit wertvolle Erfahrungen, bevor sie 
sich für einen Berufsweg entscheiden.

Bisher gab es diese Chance für jun-
ge Menschen mit Behinderung kaum. 
Ohne Unterstützung und Beratung 
fürchten Träger und Einsatzstellen oft-
mals eine Überforderung durch die Be-
dürfnisse von Menschen mit Behinde-
rung; auch die begleitenden Seminare 
waren bisher nicht auf inklusives Ler-
nen zugeschnitten.

Hier setzt das Projekt an. Gefördert 
durch die Aktion Mensch und in enger 
Zusammenarbeit mit der Alfred Toepfer 
Akademie für Naturschutz, dem Träger 
des FÖJ in Niedersachsen, wird vom 
Netzwerk alma – arbeitsfeld landwirt-
schaft mit allen – für Menschen mit und 
ohne Behinderung ein Angebot aufge-
baut, das derartige Hürden überwinden 
will. Junge Menschen mit Behinderung 
sollen über diese Möglichkeit infor-
miert, neue gemeinwohlorientierte Ein-
satzstellen auf Höfen gewonnen und 
beraten werden, die notwendigen Un-
terstützungsleistungen im Sozialraum 
organisiert und die Seminare in Kon-
zeption und Durchführung in inklusiv 
zugängliche Formate überführt werden.

„Wir wollen jungen Menschen mit 
Behinderung ein solches Jahr ermög-
lichen, ihnen die Chance geben, sich 
selbst in anregenden Arbeitsbereichen 
zu erproben und Erfahrungen in ver-
schiedenen Kontexten zu sammeln. 
Nicht zuletzt auch, um eine Basis für 
berufliche Orientierung und Selbst-
bestimmung aufzubauen“, beschreibt 
Rebecca Kleinheitz vom Netzwerk 
alma die Motivation des Projekts, im 
Rahmen dessen zwei, in ihren Berei-
chen sehr erfahrene Partner – das Netz-
werk alma und die Naturschutzakade-
mie – eng zusammenarbeiten.

Auch für Höfe bietet das Engagement 
als Einsatzstelle einen neuen Zugang, 
Zusammenarbeit mit Menschen mit Be-
hinderung kennenzulernen. „Inklusion 
ist eine Entwicklungschance für alle 
Beteiligten“, davon sind die Initiato-
rinnen überzeugt und wollen daher mit 
ihrem Projekt auch aktiv die Teams auf 
den Seminaren und den Einsatzstellen 
mit an Bord holen. Ebenfalls an Bord 
ist auch die Hoffnung, dass die Idee als 
neues Modell Schule macht und ein 
„FÖJ für alle“ bald bundesweit Norma-
lität werden kann.

Junge Menschen, die sich für eine 
Teilnahme interessieren, oder Höfe, die 
gerne als Einsatzstelle mitwirken wol-
len, sind herzlich eingeladen, sich zu 
melden.

FÖJ für alle 
Freiwilliges Jahr in grünen Betrieben für  
Menschen mit Behinderung

i Weitere Informationen:                                                 

Rebecca Kleinheitz                                                                    

Netzwerk alma

rebecca.kleinheitz@netzwerk-alma.de 

                                                             

Sebastian Bleck                                                                    

Alfred Toepfer Akademie

Sebastian.Bleck@nna.niedersachsen.de 

@

@
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Das Lehrwerk „Pädagogik bei zu-
geschriebener geistiger Behinde-

rung“ ist in der Reihe „Kompendium 
Behindertenpädagogik“ erschienen und 
folgt der Gliederung aller Bände der 
Reihe mit den drei Schwerpunkten Dis-
ziplin, Profession und Institutionen. 
Die vier Herausgeberinnen (zugleich 
Autorinnen) sind Wissenschaftlerinnen 
im Arbeitsbereich der Pädagogik im 
Förderschwerpunkt geistige Entwick-
lung im Institut für Förderpädagogik 
der Universität Leipzig. In der Vor-
bemerkung der Autorinnen wird eine 
eigene Standortbestimmung als Frauen 
ohne Behinderungserfahrung, jedoch 
mit einer Vielzahl von Erfahrungen mit 
Menschen mit Behinderungserfahrung 
vorgenommen (S. 11). Diese selbstrefle-
xive und kritische Vorgehensweise, die 
beim Lesen immer wieder spürbar wird, 
gibt dem Kompendium eine durchaus 
persönliche Rahmung.

Mit der Vorbemerkung der Autorin-
nen, einer Einführung, der Begrifflich-
keitsdiskurse und dem Grundverständ-
nis zum „Etikett Geistige Behinderung“ 
erfolgt eine Hinführung zu den drei gro-
ßen Schwerpunkten Disziplin, Profes-
sion und Lebensbereiche/institutionelle 
Strukturen. Durch Kategorisierung, Re-
kategorisierung und Dekategorisierung 
werden die verschiedenen Positionen 
und Diskursstränge aus Sicht der Auto-
rinnen ausgelotet. Am Ende des Kapi-
tels entwickeln die Autorinnen ein tri-
anguläres Grundverständnis differenter 
Anerkennungs- und Zuschreibungsfak-
toren im Kontext des Etiketts „Geistige 
Behinderung“ (S. 33).

Teil I: Die Pädagogik bei zugewiesener 
geistiger Behinderung

Teil I erfolgt in Abgrenzung anderer 
disziplinärer Kennzeichnungen und 

versteht sich als Disziplin einer „ver-
besondernden“ Pädagogik. Mit dieser 
schwingt deutlich die selbstreflexive 
und kritische Position der Autorinnen 
mit. In markanter, zusammengefasster 
und erkenntnisreicher Art und Weise 
erfolgt die Darstellung historischer Ent-
wicklungen und ethischer bzw. philo-
sophischer Grundlagen, die in Bezug 
zu pädagogischem Handeln einschließ-
lich der Ambivalenzen diskutiert wer-
den. Im Kapitel „fachwissenschaftliche 
Zugänge“ nehmen die Autorinnen vier 
Zugänge zum Konstrukt „Geistige Be-
hinderung“ als Außenperspektive auf 
und stellen darüber hinaus die Bedeu-
tung subjektiver Perspektiven als „viel 
wirkmächtiger“ (S. 101) dar. Der For-
schung im Kontext zugeschriebener 
geistiger Behinderung wird ein spezi-
fischer Fokus gewidmet. Der erste Teil 
schließt mit einer ausführlichen Dis-
kussion um disziplinäre Kernfragen, die 
den Diskursen wertvolle Anregungen 
geben.

Teil II: Professionsentwicklung  
und Konzepte

In Teil II fragen die Autorinnen nach 
der Rolle der Pädagogik bei zugeschrie-
bener geistiger Behinderung, nach der  
Spezifizierung, aber auch nach der 
allgemeinen Professionsentwicklung. 
Pädagogische Leitkonzepte, die Dia-
gnostik, die Bildung, die Förderung, 
Therapie, Pflege und die professionel-
len Kooperationen behandeln über-
greifende und komplexe Themenfelder, 
die an verschiedenen Stellen durch Ex-
kurse, wie beispielsweise „leichte Spra-
che“ und „herausforderndes Verhalten“ 
weiter ausdifferenziert werden. Am 
Ende das zweiten Teils erfolgt in „Fazit 
und Perspektiven“ die Darstellung von 
Spannungsfeldern, Paradoxien und Re-
flexionsanforderungen.

Teil III: Lebensbereiche und  
institutionelle Strukturen 

In Teil III bedienen sich die Autorinnen 
einer lebenslauf- bzw. altersbezogenen 
Chronologie. So werden den Eltern/der 
Familie, dem vorschulischen Bereich, 
der Schule, dem Beruf, dem Wohnen, 
der Freizeit, Alter und Krankheit, Ster-
ben, Tod und Trauer jeweilige Unter-
kapitel gewidmet. Auch dieser Teil 
schließt mit Fazit und Perspektiven. Die 
Autorinnen werfen Fragen nach Re- 
institutionalisierung oder Deinstitutio- 
nalisierung, nach Kategorisierung und 
Dekategorisierung im Kontext von Ins-
titutionalisierung auf und laden ein, ent- 
lang dieser Spannungsfelder Ambivalen-
zen und Diskonituitäten weiterzudenken.

Den Autorinnen gelingt es mit diesem 
Lehrwerk, einen Überblick über kom-
plexe Fragen und gewonnene Erkennt-
nisse der Disziplin, der Profession und 
der Institutionen im Kontext zugeschrie-
bener geistiger Behinderung zu vermit-
teln. Sie verstehen es, sowohl selbst- und 
gesellschaftskritisch als auch sprach-
sensibel die drei großen miteinander in 
Beziehung stehenden Schwerpunkte zu 
diskutieren. Dabei hinterfragen sie sich 
selbst und laden die Leser*innen dazu 
ein, sich zu diesen Fragen und Schwer-
punkten ins Verhältnis zu setzen. Somit 
kann dieses Lehrwerk als einführen-
des Kompendium für Studierende und 
Interessierte aus Theorie und Praxis 
ebenso empfohlen werden wie für Wis-
senschaftler*innen, die der Einladung 
der kritischen Auseinandersetzung der 
Autorinnen folgen, die jeweils aufge-
worfenen Fragen und Spannungsfelder 
weiter zu diskutieren und somit eine 
Entwicklung von Disziplin, Profession 
bzw. Institutionen/Organisationen be-
wirken zu können.

 
Kerstin Ziemen, Köln
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Buchbesprechungen

Ein starkes Machtgefälle, kompli-
zierte Fachbegriffe, Zeitmangel 

– Kommunikation im Gesundheitswe-
sen war immer schon voller Barrieren. 
Die Corona-Pandemie hat diese nun 
schonungslos offengelegt. Ob in der 
Apotheke, der Arztpraxis oder im Kran-
kenhaus: Insbesondere für Menschen 
mit Beeinträchtigung oder geringen 
deutschen Sprachkenntnissen ist der 
Zugang zu medizinischen Informatio-
nen extrem schwer. Das hat Folgen für 
beide Seiten. Während die betroffenen 
Patient*innen in eine passive Rolle ge-
drängt werden, beklagen sich Fachkräf-
te im Gesundheitswesen über fehlende 
Mitarbeit im Behandlungsprozess. Das 
erzeugt Leid und Kosten, die die Welt-
gesundheitsorganisation für Deutsch-
land im Milliardenbereich angibt.

Das Buch „Barrierefreie Kommuni-
kation im Gesundheitswesen“ von Pe-
tra Jacobi kommt also zur rechten Zeit. 
Die Autorin skizziert die Grundlagen 
barrierefreier Kommunikation und geht 
dabei unter anderem auf Leichte Spra-
che, Gebärdensprache, Brailleschrift, 
Unterstützte Kommunikation und den 
Bereich der digitalen Barrierefreiheit 
ein. Auch bauliche Hürden in Praxen 
und Krankenhäusern werden themati-
siert. Denn auch bei Neubauten werden 
oft nicht alle Bedarfe der unterschied-
lichen Zielgruppen bedacht – vom bar-
rierefreien WC bis hin zu Wegeleit- und 
Orientierungssystemen.

Das Buch richtet sich primär an Fach-
kräfte im Gesundheitsbereich. Sie sollen 
lernen, medizinische Themen einfach 
und zielgruppengerecht zu vermitteln.  
Doch auch für Angehörige von Men-

schen mit Beeinträchtigung und Fach- 
leute der Behindertenhilfe ist es lesens-
wert. Es vermittelt komprimiert wich-
tige Grundlagen und zeigt auf, wie ein 
Gesundheitswesen für alle funktionie-
ren kann. Gerade für Angehörige und 
Assistent*innen kann so auch eine Idee 
davon entstehen, was beim nächsten 
Arztbesuch oder Krankenhausaufent-
halt nicht einfach hingenommen wer-
den muss.

Jacobi ist Sozialpädagogin und Über-
setzerin für Leichte Sprache. Sie schult 
und berät soziale Einrichtungen, Ämter 
und Behörden in den Bereichen Ge-
sundheit, Integration und Inklusion. 
Mit ihrem Buch vertritt sie primär die 
Interessen der Patient*innen, die auf 
barrierefreie Kommunikation ange-
wiesen sind. Ihre Grundhaltung und 
gleichzeitig auch die Basis barrierefreier 
Kommunikation: eine wertschätzende 
Dialoghaltung auf Augenhöhe. Das Ziel 
ist eine gleichberechtigte Partizipation 
aller Menschen an Information und 
Kommunikation – auch im Gesund-
heitswesen.

In weiten Teilen kann Jacobi überzeu-
gen: Kenntnisreich und auf den Punkt 
verbindet sie Fachwissen und Praxis. 
Die Autorin erklärt jeden Bereich über-
blicksartig, liefert dann griffige Beispie-
le, verweist auf Materialsammlungen 
oder erläutert, wie barrierefreie Kom-
munikation im medizinischen und the-
rapeutischen Alltag gelingen kann. So 
geht sie zum Beispiel im Rahmen der 
Implementierung der Gebärdenspra-
che im Krankenhaus darauf ein, dass, 
neben visuellen Anzeigen bei Klingeln 
und Anrufsystemen und eindeutigen 

Beschilderungen mit Piktogrammen, 
vor allem eines wichtig ist: die Sensibi-
lisierung und Schulung von Mitarbei-
tenden. Dazu gehört auch, mehr Zeit 
und Personal für die Beratung und Be-
handlung gehörloser Patient*innen ein-
zuplanen.

Diese Forderungen ziehen sich durch 
das ganze Buch: Strukturen müssen 
sich ändern und Ressourcen grundsätz-
lich anders verteilt werden. Das ist richtig. 
Aber ist es auch praktisch umsetzbar? 
Hat das ohnehin auch schon vor der 
Pandemie stark beanspruchte Personal 
im Gesundheitswesen Kapazitäten für 
umfassende Fortbildungen zum Thema 
Barrierefreiheit? Oder auch nur die Zeit, 
ein sehr dichtes Überblickswerk zu le-
sen und die enthaltenden Anregungen 
umzusetzen? Angesichts des eklatanten 
Personalmangels im Gesundheitswesen 
wirken Jacobis Ausführungen auf den 
ersten Blick idealistisch bis naiv.

Bei genauerer Betrachtung zeigen sie 
aber, was in den vergangenen Jahren in 
der Gesundheitspolitik alles versäumt 
wurde und längst Standard sein sollte. 
Denn seit Inkrafttreten der UN-Behin-
dertenrechtskonvention im Jahr 2009 
müssen die Zugänge zu Information 
und Kommunikation auch im Gesund-
heitssystem barrierefrei sein. Jacobis 
Buch könnte ein weiterer Schritt zu 
einem Gesundheitswesen sein, das nie-
manden aufgrund seiner Beeinträchti-
gung oder geringen deutschen Sprach-
kenntnissen ausschließt. So können am 
Ende nicht nur Leben gerettet, sondern 
auch hohe Folgekosten gespart werden.

Nina Krüger, Berlin

Petra Jacobi

2020. Berlin, Springer. 217 Seiten. 39,99 €. ISBN 978-3-662-61477-8 (auch als E-Book erhältlich).
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Buchbesprechungen

Nicht erst seit Beginn der Corona-
Pandemie, in der Präsenzunter-

richt nicht oder nur unter erschwerten 
Bedingungen möglich war und ist, haben 
Internet-basierte und multimedial er-
gänzte Bildungsangebote an Bedeutung 
gewonnen. In der Qualifizierung von 
Fachkräften stehen derartige Schulungs-
materialien schon seit Langem hoch im 
Kurs, gibt es doch bereits seit vielen 
Jahren Hochschulen und auch andere 
Bildungseinrichtungen, die auf diesem 
Wege Fachpersonal mit umfangreichem 
Lehrmaterial begleiten. Wenn neben 
Online-Materialien auch noch ausführ-
liche gedruckte Texte zur Verfügung 
stehen, bietet ein solches duales Arran-
gement vielfältige Möglichkeiten der 
Qualifizierung der Zielgruppen bzw. 
Interessierten.

„Grundlagen für die Arbeit in Praxis, 
Aus- und Weiterbildung“, so der Unter-
titel des in 2021 erschienenen Buches, 
vermittelt der vorliegende Band, der 
sich als „Qualitätsoffensive“ – so die 
Bezeichnung im Haupttitel – versteht 
und thematisch ausgerichtet ist auf die 
„Teilhabe von erwachsenen Menschen 
mit schwerer Behinderung“. Dieses 
scheinbar klassische Print-Angebot 
richtet sich an eine bereits angedeutete 
Zielgruppe: pädagogische Fachkräfte in 
Einrichtungen für erwachsene Menschen 
mit schwerer Behinderung. Hinter die-
sem gedruckten Werk steht aber kom-
plementär ein umfangreiches Online-
Angebot, so dass die Kombination der 
beiden Medien umfassende fachliche 
Informationen bündelt.

Entstanden ist diese Qualitätsoffen-
sive als ein Forschungsprojekt der Ab-
teilung Pädagogik bei geistiger Behin- 
derung an der Humboldt-Universität 
zu Berlin in Kooperation mit der Pä-
dagogischen Hochschule Heidelberg, 

das im Zeitraum 2016–2020 durchge-
führt wurde. „Inhaltlich ging es dabei 
um die Verbesserung der Qualität der  
Arbeit mit erwachsenen Menschen 
mit schwerer Behinderung durch eine 
konzeptionelle Weiterentwicklung von 
nachschulischen Angeboten für diesen 
Personenkreis sowie um die Entwick-
lung von Qualifizierungsprogrammen 
für die Mitarbeiter*innen in den Einrich-
tungen“ – so die Beschreibung in der 
Einführung zum Internetportal quali- 
taetsoffensive-teilhabe.de, das ebenfalls 
seit 2021 verfügbar ist.

Der Band „Qualitätsoffensive“ ist ein 
von den Herausgebern Wolfgang LA-
MERS, Oliver MUSENBERG und Te-
resa SANSOUR sehr gut strukturiertes 
Werk, das in 22 Kapiteln bzw. themati-
schen Einheiten die komplexe Gesamt-
thematik darstellt. Von Erläuterungen 
zum Personenkreis über die Darstellung 
von Teilhabeaspekten in den Bereichen 
Alltag, Arbeit und Kultur bis hin zu 
kritischen Auseinandersetzungen mit 
den Themen Lebensqualität, Inklusion 
und Sozialraumorientierung – kurzum: 
Das Buch versammelt alle aktuellen 
Themen, die für eine Qualifizierung im 
Tätigkeitsfeld schwere Behinderung er-
forderlich sind.

Nicht nur die inhaltliche Zusammen-
stellung der insgesamt elf Autor*innen 
verdient eine Würdigung. Im Sinne eines 
Lehrbuchs verfügt der fast 300 Seiten 
umfassende Band über eine überzeugende 
didaktische und grafische Aufbereitung. 
Fragen sowie zentrale Begriffe als Mar-
ginalien helfen dabei, einen Themen-
komplex zu erschließen. Gelungene 
Grafiken und Abbildungen erläutern 
ganze Zusammenhänge oder Teilaspek-
te. Gelb unterlegte Texteinheiten ver-
deutlichen immer wieder den Bezug 
zum Personenkreis der Menschen mit 

schwerer Behinderung. Wechselnde 
Kolumnentitel im Kopf der Seiten und 
farblich angelegte Griffregister als Sei-
tenmarkierungen helfen beim Lesen so-
wie beim leichten Auffinden einzelner 
Kapitel und Themen.

Die einzelnen Themenfelder sind – in 
sich abgeschlossen – auf zehn bis 15 
Seiten beschrieben. Sie sind jeweils am 
Ende mit einem Literaturverzeichnis 
ausgestattet. Beim Stichwort Literatur 
ließe sich kritisch anmerken: Ein Ge- 
samtliteraturverzeichnis fehlt. Für die 
Internet-affine Leserschaft ist diese An-
merkung allerdings nicht relevant. Sie 
findet systematisiert Literatur und an-
dere Medien auf dem Internetportal, und 
zwar sehr komfortabel mit Suchfunk-
tionen bei über 2.200 berücksichtigten 
Medien.

Der nochmalige Hinweis auf das eigen-
ständige und gleichzeitig zum Buch kom-
plementäre Internetportal unterstreicht 
die besondere Qualität der gesamten 
Aufbereitung der Thematik: Buch und 
Internetportal bilden eine hervorragende 
Einheit, um die erforderliche und quali-
tätsorientierte Auseinandersetzung mit 
dem Thema „Teilhabe von erwachsenen 
Menschen mit schwerer Behinderung“ 
voranzubringen. Der Qualitätsoffensive 
kann man für den beschrittenen Weg 
nur weiterhin viel Erfolg wünschen. 
Und der interessierten Leserschaft ist 
zu empfehlen: Blättern Sie, schmökern 
Sie, vertiefen Sie sich in die Inhalte und 
wecken Sie Ihr Interesse an weiteren 
umfassenden Informationen – und qua-
lifizieren Sie sich zusätzlich multime-
dial durch Ihre Vertiefungen auf dem 
kostenlosen Internetportal qualitaets-
offensive-teilhabe.de.

Werner Schlummer,  
Schwäbisch Gmünd

Wolfgang Lamers, Oliver Musenberg, Teresa Sansour (Hg.)

2021. Bielefeld: Athena bei wbv. 294 Seiten. 39,90 €. ISBN 978-3-7639-6584-7.
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Heft 1/2022: Sorge und Verantwortung
Selbst- und Miteinandersein müssen wieder zusammengedacht werden. Anerkennung und 
 Verantwortung sind die Voraussetzungen für eine re� ektierte Fürsorge, besonders für Personen 
mit komplexen Behinderungen.

Heft 2/2022: Tiefer verstehen
Bei der Inklusion sind auch starke unbewusste Abwehrmechanismen wirksam. Das  Verschwinden 
der Psychoanalyse aus dem wissenschaftlichen Diskurs ist mit einem  gewaltigen Erkenntnis-
verlust verbunden. 

Heft 3/4/2022: Psychomotorik
Im Mittelpunkt steht der Ansatz von Bernard Aucouturier, der besonders in romanischen 
 Ländern weite Verbreitung gefunden hat. „Was ein Kind spontan tut, entspricht immer seinen 
tiefen   Motivationen. An uns liegt es zu verstehen, was dieses Tun ausdrückt, und mit unserem 
eigenen Tun darauf zu antworten.“

Heft 5/2022: Lebensqualität
Wie kann ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität für behinderte  Menschen 
geleistet werden? Dazu gibt es neue Erkenntnisse und Ideen in den Bereichen Partizipation, 
 Sexualität, herausfordernde Verhaltensweisen, Arbeit.

Heft 6/2022: Körpergespräche
Durch den leiblichen Dialog mit anderen erschließt sich „Sinn“. Kommt im Körperdialog mit 
schwer behinderten Menschen eine Lernerfahrung mit ihm durch seinen Körper „zur  Sprache“?
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Ackermann, Ina

Begleitete Elternschaft

Menschen mit geistiger Behinderung zwischen 
Elternrecht und Kindeswohl 

2021. Baden-Baden. Tectum. 114 Seiten. 28,00 €

Ahrbeck, Bernd; Fickler-Stang, Ulrike;  
Lehmann, Rainer; Weiland, Katharina 

Anfangserfahrungen mit der  
Entwicklung der inklusiven  
Schule in Berlin

Eine exploratorische Studie im Rahmen  
von Schulversuchen 

2021. Münster. Waxmann. 280 Seiten. 39,90 €

Boenicke, Rosemarie  

Transformationen des  
Bildungsbegriffs 

Zur Logik bildungstheoretischen Denkens 

2021. Bielefeld. transcript. 360 Seiten. 44,00 €

Bruns, Werner; Ronge, Volker (Hg.)

Die Irritation der Gesellschaft  
durch den Lockdown 

2021. Weinheim. Beltz Juventa. 224 Seiten. 24,95 €

Burghardt, Daniel;  Krebs, Moritz;  
Noack Napoles, Juliane (Hg.)

Weiterdenken – Perspektiven  
pädagogischer Anthropologie

Zur Verarbeitung divergierender 
Qualitätsanforderungen in der Jugendarbeit 

2021. Weinheim. Beltz Juventa. 269 Seiten. 36,95 €

Christoph, Gille; Jagusch, Birgit;   
Chehata, Yasmine (Hg.)  

Die extreme Rechte in der  
Sozialen Arbeit

Grundlagen – Arbeitsfelder –  
Handlungsmöglichkeiten 

2021. Weinheim. Beltz Juventa. 509 Seiten. 
31,99 €

Compagna, Diego; Hammerschmidt, Peter;  
Stecklina, Gerd (Hg.)

In welcher Welt leben wir?

Zeitdiagnosen und Soziale Arbeit 

2022. Weinheim. Beltz Juventa. 184 Seiten. 24,95 €

BIBLIOGRAFIE

Dirks, Sebastian; Kessl, Fabian  (Hg.) 

Sozialraumorientierung:  
Innovation durch Kleinräumigkeit?

Die Perspektive der Kinder- und  
Jugendhilfepraxis 

2021. Weinheim. Beltz Juventa. 307 Seiten. 29,99 €

Faltermeier, Josef; Knuth, Nicole; Stork, Remi (Hg.)

Handbuch Eltern in den Hilfen  
zur Erziehung

2021. Weinheim. Beltz Juventa. 401 Seiten. 49,95 €

Hämel, Kerstin; Röhnsch, Gundula (Hg.)

Förderung von Gesundheit und  
Partizipation bei chronischer 
Krankheit und Pflegebedürftigkeit 
im Lebensverlauf

2021. Weinheim. Beltz Juventa. 264 Seiten. 39,95 €

Heinig, Stefan

Integrierte Stadtentwicklungsplanung 

Konzepte – Methoden – Beispiele 

2021. Bielefeld. transcript. 206 Seiten. 49,00 €

Janert, Sibylle; Zirnsak, André; Acerbi, Ilaria; 
Hohndorf, Stephanie 

Autismus beziehungsorientiert  
behandeln 

Handbuch zur DIRFloortime-Methode 

2021. München. Reinhardt. 319 Seiten. 34,90 €

Koch, Marei-Justine; Menne, Marita (Hg.) 

Being Social – Kompetenzstärkung 
durch interkulturelles Engagement 
in Schule und Gesellschaft

Beispiele praktischer Umsetzung 

2022. Weinheim. Beltz Juventa. 134 Seiten. 

19,95 €

Koerrenz, Ralf; Diergarten, Pia; Ganss, Sarah; 
Klein, Clemens; Köhler, Lena; Schröder, Christoph 

Vergleichende Pädagogik als  
politische Praxis

2021. Weinheim. Beltz Juventa. 138 Seiten. 24,95 € 

Kunkel, Peter-Christian; Kepert, Jan;  
Pattar, Andreas Kurt (Hg.)

Sozialgesetzbuch VIII

Kinder- und Jugendhilfe  
Lehr- und Praxiskommentar  

2022. Baden-Baden. Nomos, 1.726 Seiten,  

98,00 €

Leonhardt, Nico; Kruschel, Robert;  
Schuppener, Saskia; Hauser, Mandy (Hg.)

Menschenrechte im  
interdisziplinären Diskurs

Perspektiven auf Diskriminierungsstrukturen 
und pädagogische Handlungsmöglichkeiten 

2022. Weinheim. Beltz Juventa. 228 Seiten. 24,95 € 

Lindemann, Holger (Hg.)

»Radikal in den Ideen,  
behutsam in der Umsetzung«

Beiträge zum Stand der Inklusion in Oldenburg 

2021. Weinheim. Beltz Juventa. 194 Seiten. 29,95 €

Maykus, Stephan; Wiedebusch, Silvia;  
Herz, Birgit; Schilling, Muriel; Gausmann, Niklas 
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Schäfer, Holger; Rittmeyer, Christel (Hg.)
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VERANSTALTUNGEN

4. – 5. März 2022, online

Münchner Symposion 
Frühförderung 2022

https://msf-2022.fruehfoerderung-bayern.de/

7. – 9. März 2022, Münster

31. Rehabilitationswissen- 
schaftliches Kolloquium

Rehabilitation: Neue Wege, neue Chancen  

www.dvfr.de/veranstaltungen/detail/event/31- 
rehabilitationswissenschaftliches-kolloquium/

9. – 11. März 2022, Bamberg (online)

Tagung der Gesellschaft für  
empirische Bildungsforschung: 
Alles auf Anfang? Bildung im  
Digitalen Wandel 

www.gebf-ev.de/deutsch/tagungen-der-
gebf/2022-9-gebf-tagung-bamberg/

10. – 11. März 2022, online 

2. Digitale Wissenschaftliche
Tagung Autismus-Spektrum (WTAS)

http://wgas-autismus.org/tagung-wtas/

13. März 2022, online

1. Österreichische Online Inter-  
und Transdisziplinäre Dis/Ability-
Forschungswerkstatt“

https://dista.uniability.org/

16. März 2022, online

Arbeitsmedizinisches Kolloquium 
– Post-COVID-Erkrankungen als
Berufskrankheit

www.bgw-online.de/bgw-online-de/service/
schulung-beratung/veranstaltungen/ 
arbeitsmedizinisches-kolloquium-64302

19. – 23. März 2022, Lübeck

23. Jahrestagung des EbM-Netzwerks

„Evidenzbasierte Medizin für eine  
bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung“ 

www.ebm-kongress.de/einladung/

31. März – 1. April 2022, Magdeburg

12. Kongress der Sozialwirtschaft:
Verantwortung wahrnehmen

Resilienz – Wettbewerb – Nachhaltigkeit 

www.sozkon.de/

12., 19. und 26. April 2022, online

Haltung zeigen – in der virtuellen 
und realen Welt: Argumentations-
training gegen diskriminierende 
Äußerungen

www.inform-lebenshilfe.de/inform/ 
veranstaltungen/termine/bv/220154-bv- 
Haltung-zeigen.php

23. April – 08. Mai 2022, bundesweit

Tempo machen für Inklusion – 
barrierefrei zum Ziel!  

Aktionen zum Protesttag am 5. Mai 2022 

www.aktion-mensch.de/was-du-tun-kannst/
aktionstag-5-mai

24. – 30. April 2022, online

Online-Tagung Leben pur:  
Digitalisierung und Menschen 
mit komplexer Behinderung

www.stiftung-leben-pur.de/termine/tagungen-
leben-pur/einzelansicht.html?tx_seminars_

pi1%5BshowUid%5D=111

28. – 20. April 2022, online

Sonderpädagogischer Kongress 2022: 
Inklusive Bildung braucht sonder- 
pädagogische Professionalität

www.verband-sonderpaedagogik.de/ 
termine/2022-05-inklusion-braucht- 
sonderpaedagogik.html

6. – 8. Mai 2022, Erkner

Fachtagung zum Muttertag: Balance 
finden – Freiräume erobern: Für sich 
selbst sorgen mit besonderen  
Herausforderungen  

https://bvkm.de/veranstaltung/balance- 
finden-freiraeume-erobern/

11. – 13.  Mai  2022, Oslo (Norwegen)

Konferenz „European Union of  
Supported Employment“ (EUSE)

https://euse2022.org/

18. – 19. Mai 2022, Marburg

Umgang mit Sexualität in  
Diensten und Einrichtungen

www.inform-lebenshilfe.de/inform/ 
veranstaltungen/termine/bv/220853-P-bv- 
sexualpaedagogische-arbeit.php

19. – 20. Mai 2022, Mosbach

24. Fachtagung „Lebensweg/
Lebensleistung/Lebensgeschichte“

Von Biografien, Übergängen und  
Zukunftsplänen 

www.fachschule-neckarbischofsheim.de/ 
fachtagung/24-fachtagung-der-fachschule- 
fuer-sozialwesen.html

20. Mai 2022, online

Symposium Mobile Rehabilitation

www.dvfr.de/veranstaltungen/detail/event/ 
symposium-mobile-rehabilitation/

20. Mai 2022, online

Grundlagen einer Palliativversorgung 
in Wohnformen der Eingliederungshilfe

www.inform-lebenshilfe.de/inform/ 
veranstaltungen/termine/bv/221552- 
bv-Palliativ-Wohnen.php

2. – 3. Juni 2022, Berlin

8. Forum BEM

www.arbeitsfaehig.com/de/2,unsere- 
tagungen/453,8-forum-bem.html

3. – 5. Juni 2022, Duisburg oder online

Jahrestreffen unterstützt  
kommunizierender Menschen

https://bvkm.de/ueber-uns/veranstaltungen/

Anzeige

raumbuchung@lebenshilfe.de

www.lebenshilfe.de/raumbuchung

(030) 20 64 11 - 150

Sie planen eine Veranstaltung?  
Wir bieten moderne, barrierefreie 
Tagungsräume in Berlin. 
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Mit vielen Artikeln 
aus Werkstätten 
für behinderte  

Menschen

Das Versandgeschäft
der Bundesvereinigung

Lebenshilfe

Jetzt gleich bestellen! 

www.lebenshilfe-shop.de

Oster-Bilderbuch 
„Hummel Bommel“

Kerze „Frohe Ostern“Holzdeko „Herztrio“ Balance-Spiel „Wal“

Filztasche „Osterhase“ Holzuntersetzer

Hase aus Holz Vogelhaus „Early Bird“

Brotbox „Buche“

Küchentuch „Beni“
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Neueste Technik und frisches Aussehen
Superschnelles Internet dank Glasfaserkabel, neueste ClickShare-Technologie,  
die sekundenschnell die eigene Präsentation auf die Bildschirme zaubert, egal ob 
Apple- oder Windows-Computer, und ein Farbkonzept, das zum Verweilen einlädt. 

Mitten in Berlin, aber nicht mitten im Trubel
Wir sitzen direkt am Berliner S-Bahn-Ring. In nur einer halben Stunde sind  
Sie am Hauptbahnhof oder am Flughafen. Durch die ruhige Lage können Sie  
konzentriert arbeiten und nach der Veranstaltung in nur fünf Minuten im  
trendigen Friedrichshainer Kiez sein.

Raumkonzept für gelebte Inklusion
Bei uns sollen sich alle wohlfühlen: Haptische Wegweisung, breite Gänge,  
Parkmöglichkeiten für große Autos direkt vor der Tür und eine „Toilette für Alle“ 
samt Duschmöglichkeit sorgen für ein barrierefreies Event. 

Mehr R A U M  für  
Ihre Veranstaltung!
Sie wollen einen Workshop, eine Sitzung oder ein Seminar  
abhalten? Sie brauchen Raum für Ihre hybride Veranstaltung?  
Kommen Sie zu uns! 

Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. 

raumbuchung@lebenshilfe.de

www.lebenshilfe.de/raumbuchung

(030) 20 64 11 - 150

• neueste Technik
• moderne Räume
• zentrale Lage
• barrierefrei
• offenes Raumkonzept

Storkower Straße

Lansberger Allee

Hbf
30
min

BER
30
min

  Auf 700 m2 ist Platz für alle Ihre Pläne! 

Hermann-Blankenstein-Straße 30, 10249 Berlin
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Werden Sie Fan!
www.facebook.com/lebenshilfe

Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.

Hermann-Blankenstein-Straße 30 
10249 Berlin

Tel.: (0 30) 20 64 11-0  
Fax: (0 30) 20 64 11-204

Bundesvereinigung@Lebenshilfe.de 
www.lebenshilfe.de
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